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Wichtiger Hinweis:
 
Die amtlichen Prüfungsfragen wurden 2021 überarbeitet und aktualisiert. In der von 
der obersten Fischereibehörde veröffentlichten Fassung des Fragenkatalogs fehlen die 
Fischabbildungen zu Gebiet II - Spezielle Fischkunde. Gute Abbildungen mit den we-
sentlichen Erkennungsmerkmalen der in der Prüfung zu bestimmenden Tierarten sind im 
pdf ergänzt. Ab dem 01.01.2022 finden alle Fischereischeinprüfungen verbindlich aus-
schließlich unter Anwendung der hier abgedruckten neuen Prüfungsfragen statt. Den 
jeweils aktuellen Stand des amtlichen Fragenkatalogs finden Sie auf der Homepage der 
obersten Fischereibehörde.  

© Anglerverband Schleswig-Holstein e. V.
Präsident Jan Pusch

Vizepräsident Michael Mitsching
Dorfstraße 120 a, 25436 Groß Nordende

Mail: janpusch@anglerverband-sh.de
www.anglerverband-sh.de
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Der Anglerverband Schleswig-Holstein e. V. ist von der Landesregierung mit der Durchführung der Fischereischein-
prüfung beauftragt. Dieser Leitfaden dient der Vorbereitung auf diese Prüfung.
 
Die Ausbilder unseres Anglerverbandes werden Ihnen umfassende Kenntnisse über die Fische, das Fischerei-, 
Tier- und Naturschutzrecht, Gewässerhege und -bewirtschaftung, Fanggeräte und deren Gebrauch vermitteln. 
 
Dieses in unseren Lehrgängen im Unterricht vermittelte Wissen soll Sie sicher durch die Prüfung und zum Fische-
reischein bringen und Sie für die dann folgende Ausübung der Fischerei fit machen.
 
Der Leitfaden in der vorliegenden Form trägt den Vorgaben der Landesregierung zur 2021 erfolgten Umstellung der 
Fischereischeinprüfung von "den alten" auf "die neuen" (verbindlich ab 01.01.2022 zu verwendenden) Prüfungsfra-
gen Rechnung.
 
Auf der Homepage des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (ME-
LUND) sind (Stand: 01.06.2021) die neuen Prüfungsfragen zum Download  bereitgestellt. Grafiken der im Prü-
fungsgebiet II - Spezielle Fischkunde zu bestimmenden Tierarten enthält die amtliche Fassung nicht. Auch sind die 
richtigen Lösungen im amtlich veröffentlichten Katalog nicht angemerkt.
 
Der Anglerverband Schleswig-Holstein e. V. unterstützt die Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung nicht nur 
mit diesem pdf "Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung".

Er bietet begleitend zum regionalen Angebot von Vorbereitungslehrgängen oder zur individuellen Vorbereitung auf 
die Prüfung im Selbststudium noch an:

-  Ein in Zusammenarbeit mit der Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH entwickeltes E-Learning zur Fischerei- 
 scheinprüfung Schleswig-Holstein, das im Paket auch gedruckte Arbeitsblätter enthält.

-  Ein Heft "Amtlicher Fragenkatalog, ergänzt um Fischabbildungen und Lösungen", erhältlich beim Anglerverband-  
 SH oder in Angelfachgeschäften.  

Der Anglerverband-SH empfiehlt ausdrücklich, auch wenn der Besuch eines Lehrgangs vor dem Ablegen der Prü-
fung in Schleswig-Holstein rechtlich nicht vorgeschrieben ist, einen Vorbereitungslehrgang zu absolvieren. Der 
Anglerverband-SH bietet dazu Präsenzlehrgänge sowie in Zusammenarbeit mit der Heintges Lehr- und Lernsystem 
GmbH einen Online-Lehrgang als E-Learning an.
 
Wir wünschen Ihnen interessante und lehrreiche Stunden in einem unserer Vorbereitungslehrgänge und viel Erfolg 
bei der Fischereischeinprüfung. 

Anglerverband-SH

Vorbemerkung
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Liebe Angelfreunde,

schon immer haben die Menschen gejagt und gefischt, um sich zu ernähren. Obwohl man heute 
alle Lebensmittel im Handel kaufen kann und nicht selbst jagen oder fischen gehen muss, ist 
dieser Urinstinkt erhalten geblieben. Das Angeln hat sich dabei zu einer sehr beliebten Freizeit-
beschäftigung entwickelt, bei der neben der sinnvollen Verwertung des Fanges auch die Erho-
lung, die Freizeit und die Naturverbundenheit eine wichtige Rolle spielen.
Wie sich die Angelei entwickelt hat, wird besonders beim Besuch in einem Angelfachgeschäft 
deutlich: Neben einer riesigen Auswahl an Angelruten und Angelrollen hängen an den Verkaufs-
wänden der Fachgeschäfte auch unzählige Köder-Varianten und massenhaft anderes Zubehör. 
Es gibt teilweise ganze Abteilungen, die nur aufs Friedfischangeln, Meeresangeln, Raubfisch-
angeln, Fliegenfischen, Karpfenangeln oder Forellenangeln abgestimmt sind. Und das zeigt, wie 
vielfältig das Angeln geworden ist. 
In Deutschland wird die Angelei durch die Landesfischereigesetze der jeweiligen Bundesländer 
geregelt. Einheitlich ist dabei, dass für die Ausübung der Angelei ein Sachkundenachweis mit 
bestandener Fischerprüfung und ein gültiger Fischereischein erforderlich sind.

Die Schulungskräfte unseres Anglerverbandes werden Ihnen die umfassenden Kenntnisse über 
Fischarten, Angelgeräte, Gewässer, Tier- und Naturschutz, sowie die gesetzlichen Grundlagen 
in den Unterrichten vermitteln. Weiterhin bieten wir in Zusammenarbeit mit der Heintges Lehr- 
und Lernsystem GmbH ein E-Learning an. So können Sie sich auch von zu Hause bestens auf 
die Prüfung vorbereiten. Nach Abschluss vom E-Learning brauchen Sie sich nur noch für die 
Prüfung bei einer unseren Ausbildungsstellen anmelden. Einfacher geht’s wirklich nicht.

Der Anglerverband Schleswig-Holstein e.V. wünscht Ihnen für die Prüfung alles Gute und für die 
Zukunft ein dickes „Petri Heil“.

Anglerverband-SH

Präsident
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Fischereischeinpflicht und Fischereischeinprüfung    
 
Auf der Grundlage einer Information der obersten Fischereibehörde zu Fischereischeinpflicht und Fischereischein-
prüfung geben wir folgende Hinweise:
 
Für den Fischfang in Schleswig-Holstein benötigt man im Grundsatz immer einen Fischereischein. Ausnahmen 
bestehen nur in Teichwirtschaften und an privaten Kleingewässern sowie im Falle der Aufsichtsführung auch auf 
gewerblichen Angelkuttern und an gewerblichen Angelteichen. Fischereischeine aller deutschen Bundesländer 
werden anerkannt. Wer keinen Fischereischein besitzt, kann für zweimal 28 Tage im Jahr einen Urlauberfische-
reischein erhalten.
 
Der reguläre Zugang zum Fischereischein ist die Fischereischeinprüfung. Schleswig-Holstein erkennt neben den im 
Land abgelegten Fischereischeinprüfungen die Fischereischeinprüfungen aller deutschen Bundesländer und ver-
gleichbare Prüfungen aus EU-Ländern an. Die Landesregierung hat auch den Anglerverband Schleswig-Holstein 
e.V. (Anglerverband-SH) mit der Durchführung der Fischereischeinprüfungen beauftragt. Auf den Internetseiten 
finden Sie weiterführende Angaben zu Orten und Terminen der Lehrgänge und Prüfungen (www.anglerverband-sh.
de).
 
Auch wenn der Besuch eines Lehrgangs vor dem Ablegen der Prüfung in Schleswig-Holstein rechtlich nicht vorge-
schrieben ist, empfiehlt die oberste Fischereibehörde ausdrücklich, einen Vorbereitungslehrgang zu absolvieren. 
Der Anglerverband-SH bietet dazu Präsenzlehrgänge sowie in Zusammenarbeit mit der Heintges Lehr- und Lern-
system GmbH einen Online-Lehrgang als E-Learning zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung an. 
 
Bitte bedenken Sie, dass Sie bei der Ausübung des Fischfangs Wirbeltiere betäuben und töten werden und auch 
mit geschützten Arten und Biotopen in Kontakt kommen. Mit einer fachkundigen Ausbildung bereiten Sie sich dafür 
optimal vor.
 
Die amtlichen Prüfungsfragen zur Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein sind überarbeitet und aktualisiert 
worden und stehen auf der Homepage der obersten Fischereibehörde mit Stand 01.06.2021 zum Download zur 
Verfügung. Der amtliche Fragenkatalog enthält aber keine Abbildungen der im Gebiet II-Spezielle Fischkunde zu 
bestimmenden Arten. Auch sind im amtlichen Katalog die richtigen Antworten nicht gekennzeichnet.
 
Da ab dem 01.01.2022 alle Fischereischeinprüfungen in Schleswig-Holstein verbindlich ausschließlich unter An-
wendung der neuen Prüfungsfragen stattfinden, bietet der Anglerverband-SH mit diesem Heft den amtlichen Fra-
genkatalog, ergänzt um Fischabbildungen im Gebiet II an. So kann sich jeder Prüfungsbewerber optimal auf der 
Grundlage der Originalprüfungsfragen auf die Prüfung vorbereiten. 
 
Der Anglerverband-SH empfiehlt zur Vorbereitung auf die Prüfung nicht ausschließlich die hier abgedruckten Prü-
fungsfragen zu verwenden, sondern der Empfehlung der obersten Fischereibehörde folgend unbedingt auch einen 
Vorbereitungslehrgang zu absolvieren.
 
Anglerverband-SH
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Fischereigesetz für das Land Schleswig-Holstein
(Landesfischereigesetz - LFischG)

vom 10. Februar 1996 (GVOBl. S. 211),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2018 (GVOBl. S. 690)

Inhaltsübersicht:
Präambel

Erster Teil
Allgemeine Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Geschlossene Gewässer
§ 3 Fischereirecht und Hegepflicht

Zweiter Teil
Fischereiberechtigung
§ 4 Fischereirecht in Küstengewässern
§ 5 Fischereirecht in Binnengewässern
§ 6 Selbständiges Fischereirecht
§ 7 Fischereibuch
§ 8 Veränderung von Gewässern
§ 9 Übertragung und Verkauf von Fischereirechten
§ 10 Vereinigung, Erlöschen und Aufhebung von Fischereirechten

Dritter Teil
Ausübung des Fischereirechts
§ 11 Grundsätze zur Ausübung des Fischereirechts durch Dritte
§ 12 Fischereipachtvertrag
§ 13 Hege
§ 14 Fischereierlaubnisschein
§ 15 Zugang zum Gewässer und Uferbetretungsrecht
§ 16 Fischerei an Stauanlagen
§ 17 Fischereiausübung in Abzweigungen
§ 18 Fischwechsel
§ 19 Fischfang auf überfluteten Grundstücken

Vierter Teil
Fischereibezirk
§ 20 Fischereibezirk, Fischhegebezirk
§ 21 Hegepläne

Fünfter Teil
Fischereigenossenschaft
§ 22 Fischereigenossenschaft
§ 23 Satzung der Fischereigenossenschaft
§ 24 Aufsicht über die Fischereigenossenschaft
§ 25 Auseinandersetzung, Abwicklung

Sechster Teil
Fischereischein und Fischereischeinprüfung
§ 26 Fischereischein
§ 27 Fischereischeinprüfung
§ 28 Versagungsgründe und Einziehung des Fischereischeins
§ 29 Fischereiabgabe
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Siebenter Teil
Schutz der Fischbestände
§ 30 Schutz der Fische, der Gewässer und der Fischerei
§ 31 Verbotene Fangmethoden
§ 32 Schutzvorrichtungen an technischen Anlagen
§ 33 Ablassen von Gewässern
§ 34 Fischwege
§ 35 Schonbezirke
§ 36 Mitführen von Fanggeräten
§ 37 Anzeige von Fischsterben
§ 38 Übertragbare Fischkrankheiten
§ 39 Tierschutz

Achter Teil
Muschelfischerei
§ 40 Muschelfischerei
§ 41 Muschelkulturen

Neunter Teil
Fischereiverwaltung
§ 42 Fischereibehörden
§ 43 Fischereiaufsicht
§ 44 Befugnisse der Fischereiaufsicht

Zehnter Teil
Entschädigung
§ 45 Entschädigung

Elfter Teil
Ordnungswidrigkeiten
§ 46 Ordnungswidrigkeiten

Zwölfter Teil
Schlussbestimmungen
§ 47 Übergangsvorschriften
§ 48 Aufhebung bestehender Vorschriften
§ 49 Inkrafttreten

Präambel:
Die Fischerei in den Küsten- und Binnengewässern Schleswig-Holsteins bildet einen wichtigen wirtschaftlichen und 
soziokulturellen Bestandteil der schleswigholsteinischen Gesellschaft. Ihre Erhaltung ist notwendig. Die Küsten- und
Binnengewässer und die in ihnen lebenden Tiere und Pflanzen sind bedeutende Bestandteile des Naturhaushaltes. 
Schutz, Erhaltung und Entwicklung dieser Lebensräume mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt und eine gute
Wasserqualität sind Voraussetzung für eine Nutzung der in ihnen lebenden Fischbestände. Der Schutz dieser 
Fischbestände in ihrer natürlichen Artenvielfalt und ihrer nachhaltigen Nutzungsmöglichkeit ist Ziel dieses Gesetzes.
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Erster Teil
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Fischerei in den Küsten- und Binnengewässern Schleswig- Holsteins sowie die Fischer-
zeugung in besonderen Anlagen.

(2) (aufgehoben)

(3) (aufgehoben)

§ 2
Definitionen

(1) Fische im Sinne dieses Gesetzes sind Fische, Schalen- und Krustentiere, Neunaugen sowie andere fischereilich 
nutzbare Wasserlebewesen mit Ausnahme von Säugetieren und dem Jagdrecht unterliegenden Tierarten.

(2) Küstengewässer sind alle innerhalb der Landesgrenzen liegenden Teile der Nord- und Ostsee bis zur seewärti-
gen Grenze des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Wattflächen, Außentiefs, Priele, 
der offenen Meeresbuchten, der außerhalb der Schutzdeiche liegenden Fleete, Flutmulden, Uferauskolkungen und 
sonstiger lagunenähnlichen Strandseen, der Häfen und Hafenanlagen und der Strecken von Flussläufen und anderen
Gewässern, die in der Anlage mit ihren Grenzen zu den Küstengewässern aufgeführt sind; bei allen anderen Fluss-
läufen enden die Küstengewässer vor deren Mündungen.

(3) Binnengewässer sind alle anderen ständig oder zeitweilig oberirdisch in Betten fließenden oder stehenden Ge-
wässer. Dazu gehören auch Teichwirtschaften und vergleichbare Anlagen.

(4) Geschlossene Gewässer sind

1. angelegte stehende Gewässer sowie Anlagen zur Fischerzeugung, denen es an einer für den Fischwechsel  
 geeigneten Verbindung mit einem natürlichen Gewässer fehlt,

2. stehende Gewässer, die zum unmittelbaren Haus-, Hof- oder sonstigen Betriebsbereich gehören, nicht größer als  
 0,5 Hektar sind und keine für den Fischwechsel geeignete Verbindung mit einem offenen Gewässer haben (private 
 Kleingewässer). 

Nicht unter Satz 1 fallende Gewässer sind offene Gewässer.

§ 3
Fischereirecht und Hegepflicht

(1) Das Fischereirecht gibt den Fischereiberechtigten die Befugnis, in einem Gewässer Fische zu hegen, zu fangen 
und sich anzueignen (Fischerei). Das Fischereirecht erstreckt sich auch auf alle Entwicklungsstadien der Fische; 
artenschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. Die Fischereiberechtigten haben die Pflicht, einen der Größe 
und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, heimischen und gesunden Fischbestand aufzubau-
en und zu erhalten sowie die Gewässerfauna und -flora in und am Gewässer zu schonen und zu schützen (Hege).

(2) Eine Hegepflicht besteht nur für offene Binnengewässer.

(3) Die Fischereirechte gehören dem Privatrecht an; § 1004 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet Anwendung.
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Zweiter Teil
Fischereiberechtigung

§ 4
Fischereirecht in Küstengewässern

(1) Durch Eigentum an Küstengewässern wird kein Fischereirecht begründet. In den Küstengewässern besteht, mit 
Ausnahme der Muschelfischerei und der Bereiche, in denen selbständige Fischereirechte bestehen, freier Fisch-
fang, soweit er nicht durch Rechtsvorschriften der Europäischen Union, des Bundes, des Landes oder durch dieses 
Gesetz oder durch Abkommen mit anderen Staaten eingeschränkt wird.

(2) Soweit keine selbständigen oder beschränkt selbständigen Fischereirechte bestehen, hat in den Küstengewässern 
jede natürliche Person das Recht des freien Fischfangs mit der Handangel. Handangel im Sinne dieses Gesetzes 
ist jedes zum Fang von Fischen bestimmte Rutenangelgerät, die Pödderangel, das Senknetz bis zu einer Größe 
von einem Quadratmeter, der Schiebehamen bis zu einer Breite von zwei Metern oder ein mit diesen vergleichbares 
anderes Gerät.

(3) Andere Fanggeräte als die Handangel dürfen nur von Erwerbsfischerinnen oder Erwerbsfischern (Haupt- und 
Nebenerwerb) eingesetzt werden, die eine Ausbildung zur Fischwirtin oder zum Fischwirt oder eine gleichwertige
Berufsausbildung abgeschlossen haben.

(4) Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes als Erwerbsfischerinnen oder Erwerbsfischer bei der oberen 
Fischereibehörde gemeldet sind und nicht die Voraussetzungen des Absatzes 3 erfüllen, dürfen die Fischerei in 
bisheriger Art und bisherigem Umfang weiter ausüben.

(5) Personen, die nicht Erwerbsfischerinnen oder Erwerbsfischer sind, kann die obere Fischereibehörde die Benut-
zung einzelner Arten von Fanggeräten in geringem Umfang unter Nebenbestimmungen gestatten.

§ 5
Fischereirecht in Binnengewässern

In den Binnengewässern steht der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Gewässergrundstücks das Fischereirecht 
zu. Mit neuen Fischereirechten darf ein Gewässer unbeschadet des § 6 nicht belastet werden.

§ 6
Selbständiges Fischereirecht

(1) Fischereirechte, die nicht der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Gewässergrundstücks zustehen (selbständi-
ge Fischereirechte), selbständige Fischereirechte, die auf das Hegen, Fangen oder aneignen bestimmter Fischarten, 
auf die Benutzung bestimmter Fanggeräte oder in anderer Hinsicht eingeschränkt sind (beschränkte selbständige 
Fischereirechte) oder selbständige Fischereirechte, die nur zum Fischfang für den häuslichen Gebrauch für den 
Eigenbedarf und den der Familienangehörigen, die im eigenen Haushalt leben (Küchenfischereirechte), berechtigen 
und zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ohne Widerspruch im Fischereibuch (altes Fischereibuch) 
gemäß § 11 des Fischereigesetzes vom 11. Mai 1916 (GS. S. 55), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juni 1993
(GVOBl. Schl.-H. S. 215), eingetragen sind, bleiben bestehen. Gleiches gilt für alle im alten Fischereibuch eingetra-
genen Fischereirechte in Küstengewässern einschließlich der eingetragenen Widersprüche.

(2) Ein selbständiges Fischereirecht ist ein das Gewässergrundstück belastendes Recht. Es kann auf Antrag in das 
Grundbuch eingetragen werden.

(3) Ein selbständiges Fischereirecht, das mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden ist, verbleibt bei dessen 
Teilung, wenn nichts anderes entsprechend § 10 vereinbart wird, bei der ältesten Hofstelle oder, wenn eine solche 
nicht vorhanden ist, bei dem größten Teilgrundstück. Bei einer Teilung in gleiche Teile verbleibt das Fischereirecht 
bei dem Teilgrundstück, das die oberste Fischereibehörde bestimmt. Eine Vereinbarung, nach der das Fischereirecht 
mit mehreren Teilgrundstücken verbunden bleiben soll, ist nichtig.
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§ 7
Fischereibuch

(1) Fischereirechte gemäß § 6 Abs. 1 werden von Amts wegen in ein Fischereibuch eingetragen, das von der oberen 
Fischereibehörde geführt wird (neues Fischereibuch).

(2) Fischereirechte, gegen die ein Widerspruch im alten Fischereibuch eingetragen ist, werden auf Antrag der fi-
schereiberechtigten Person in das neue Fischereibuch nur eingetragen, wenn ein rechtskräftiges Urteil oder eine
Einigung über das Bestehen des Fischereirechts vorgelegt wird. Andernfalls erlöschen sie mit Ablauf von zehn 
Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes.

(3) Auf Fischereirechte, die im Grundbuch eingetragen sind, ist diese Vorschrift nicht anzuwenden.

(4) Das alte Fischereibuch gilt nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist als geschlossen.

(5) Das für Fischerei zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Verordnung spezifische Bestimmungen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Vorschrift sowie sonstige Maß-
nahmen zu erlassen, um eine rechtmäßige und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten.

§ 8
Veränderung von Gewässern

(1) Verlässt ein fließendes Gewässer infolge natürlicher Ereignisse sein Bett oder bildet sich ein neuer Arm, so gehen 
die nicht der Eigentümerin oder dem Eigentümer des Gewässers zustehenden Fischereirechte am alten Gewässer 
auch auf das neue fließende Gewässer über.

(2) Wird ein fließendes Gewässer künstlich abgeleitet, so gehen die in Absatz 1 genannten Fischereirechte auf das 
neue fließende Gewässer über, wenn dieses mehr als die Hälfte des Abflusses bei gewöhnlichem Wasserstand 
aufzunehmen bestimmt ist. Die Fischerei in dem alten Gewässer steht der Person zu, die die Ableitung hergestellt 
hat. Die nach Satz 1 fischereiberechtigte Person kann von dieser für die Verminderung des Wertes ihres Fischerei-
rechts Entschädigung verlangen.

(3) Umfang und räumliche Ausdehnung der Fischereirechte im neuen fließenden Gewässer (Absatz 1 und 2) be-
stimmen sich nach denjenigen im alten Gewässer.

§ 9
Übertragung und Verkauf von Fischereirechten

(1) Ein selbständiges Fischereirecht kann durch Rechtsgeschäft übertragen werden. Das Rechtsgeschäft bedarf 
der notariellen Beurkundung. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des belasteten Gewässergrundstücks hat ein 
Vorkaufsrecht, das nur innerhalb von drei Monaten nach Mitteilung des Kaufvertrages an die Vorkaufsberechtigten 
ausgeübt werden kann. Dies gilt nicht, wenn sich ein selbständiges Fischereirecht über mehrere Gewässergrund-
stücke erstreckt. Die Vorschriften der §§ 463 bis 468, 469 Abs. 1 und § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden 
entsprechende Anwendung.

(2) Ist das selbständige Fischereirecht mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden, das mit einem Recht 
Dritter belastet ist, so kann dieses Fischereirecht nur übertragen werden, wenn diese in öffentlich beglaubigter Form 
zustimmen, es sei denn, ihr Recht wird durch die Übertragung nicht berührt.

(3) Sind mit dem selbständigen Fischereirecht Nebenrechte, insbesondere zum Trocknen der Netze oder zur Rohr-
nutzung verbunden, so gehen auch diese mit dem Erwerb über.

(4) Ist ein Gewässergrundstück mit mehreren selbständigen Fischereirechten belastet, so können diese durch Rechts-
geschäft nur auf eine an dem gleichen Gewässergrundstück fischereiberechtigte Person oder an die Eigentümerin 
oder den Eigentümer des belasteten Gewässergrundstücks übertragen werden. Treten hierbei Vermögensnachteile 
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auf, findet §45 Anwendung. Absatz 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Beschränkte selbständige Fischereirechte oder Küchenfischereirechte können nur ungeteilt vererbt oder durch 
Rechtsgeschäft unter Lebenden nur an die Eigentümerin oder den Eigentümer des belasteten Gewässergrundstücks 
übertragen werden. Absatz 1 Satz 1 und 3 und Absatz 4 Satz 2 gelten entsprechend.

(6) Ist ein Gewässergrundstück mit mehreren beschränkten selbständigen Fischereirechten oder Küchenfischerei-
rechten belastet, so gilt Absatz 5 entsprechend.

§ 10
Vereinigung, Erlöschen und Aufhebung von Fischereirechten

(1) Vereinigt sich ein selbständiges Fischereirecht gemäß § 9 Abs.1 und 2 mit dem Eigentum des belasteten Gewäs-
sergrundstücks oder gemäß § 9 Abs. 4 mit einem anderen selbständigen Fischereirecht, so erlischt es als eigenes 
Recht.

(2) Beschränkte selbständige Fischereirechte können gegen angemessene Entschädigung der Inhaberin oder des 
Inhabers aufgehoben werden, wenn dies im öffentlichen Interesse verlangt wird. Die Entscheidung über die Aufhe-
bung trifft die oberste Fischereibehörde.

(3) Die Entschädigung hat zu leisten, wer die Aufhebung verlangt. Die Entschädigung richtet sich nach den für die 
Enteignung von Grundeigentum geltenden landesrechtlichen Vorschriften.

Dritter Teil
Ausübung des Fischereirechts

§ 11
Grundsätze zur Ausübung des Fischereirechts durch Dritte

(1) Die Ausübung des Fischereirechts kann, soweit sein Inhalt nicht entgegensteht, von der Eigentümerin oder dem 
Eigentümer (fischereiberechtigten Person) einer Person (fischereiausübungsberechtigten Person) in vollem Umfang 
(Fischereipachtvertrag) oder unter Beschränkung auf den Fischfang (Fischereierlaubnis) übertragen werden. Eine 
Unterverpachtung bedarf der Zustimmung der fischereiberechtigten Person. Eine Fischereierlaubnis wird durch die 
Erteilung des Erlaubnisscheins durch die fischereiberechtigte oder fischereiausübungsberechtigte Person wirksam.

(2) Wer fischereiberechtigt ist und sein Fischereirecht in vollem Umfang verpachtet hat, ist nicht befugt, selbst zu 
fischen oder Erlaubnisscheine auszustellen, es sei denn, sie oder er hat sich dieses Recht im Fischereipachtvertrag 
vorbehalten.

(3) Fischereiberechtigte in geschlossenen Gewässern können Einzelpersonen ermächtigen, das Fischereirecht an 
ihrer Stelle in vollem Umfang auszuüben. Die Ermächtigung wird erst durch Anzeige bei der oberen Fischereibehörde
wirksam. Die fischereiausübungsberechtigte Person gilt als Fischereiberechtigte oder Fischereiberechtigter.

(4) Wenn mehrere Personen ein oder mehrere Fischereirechte an derselben Gewässerstrecke haben, kann die obere 
Fischereibehörde auf Antrag bestimmen, dass das Fischereirecht nur nach Absatz 1 ausgeübt werden darf. Einigen 
sich die Beteiligten über die Nutzung nicht, so kann die obere Fischereibehörde sie vorläufig regeln.

(5) Bei Veräußerung des Fischereirechts gelten die §§ 566 bis 567 b, 1056 und 2135 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechend.

§ 12
Fischereipachtvertrag

(1) Zur Übertragung der vollen Ausübung des Fischereirechts bedarf es eines Fischereipachtvertrages in schriftlicher 
Form. In dem Vertrag ist die Pachtzeit auf mindestens zwölf Jahre festzusetzen. Kürzere Pachtzeiten kann die obere
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Fischereibehörde in begründeten Ausnahmefällen zulassen.

(2) Die obere Fischereibehörde kann zum Schutz des Fischbestandes sowie des Gewässers, seiner Ufer, seiner 
Tier- und Pflanzenwelt und seiner typischen Strukturen und Funktionen bestimmen, wie viele Personen höchstens ein
Gewässer oder eine Gewässerstrecke nutzen dürfen und in welcher Art und Weise dies geschehen darf.

(3) Wer ein Fischereirecht pachtet, muss selbst einen gültigen Fischereischein (§ 26) besitzen. Pachtet ein Fische-
reiverein ein Fischereirecht, so muss mindestens eine vertretungsberechtigte Person einen gültigen Fischereischein
besitzen. Satz 1 und 2 gelten nicht für geschlossene Gewässer.

(4) Die Verpächterin oder der Verpächter hat den neu abgeschlossenen oder geänderten Fischereipachtvertrag 
innerhalb eines Monats der oberen Fischereibehörde zur Genehmigung vorzulegen. Das Genehmigungsverfahren
kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes abgewickelt werden.

(5) Für die Genehmigung gilt § 111 a des Landesverwaltungsgesetzes. Die obere Fischereibehörde beanstandet 
den Vertrag, wenn er den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entspricht oder zu befürchten ist, dass die Päch-
terin oder der Pächter den durch dieses Gesetz begründeten Verpflichtungen nicht nachkommt. Beanstandet die 
obere Fischereibehörde innerhalb der Frist nach § 111 a Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes den Vertrag, gilt 
die Genehmigungsfiktion nicht. In dem Beanstandungsbescheid sind die Vertragsparteien aufzufordern, den Vertrag 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides in bestimmter Weise zu ändern; die obere Fischereibehörde 
entscheidet über den geänderten Vertrag innerhalb eines Monats. Im Übrigen gilt § 111 a des Landesverwaltungs-
gesetzes. Kommen die Vertragsparteien der Aufforderung nicht nach, so ist die Genehmigung zu versagen.

(6) Pachtverträge, die den Absätzen 1 bis 3 nicht entsprechen, sind nichtig. Für die Dauer eines Rechtsstreites kann 
die obere Fischereibehörde die Ausübung der Fischerei vorläufig regeln.

(7) Pachtverträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, gelten bis zum Ablauf ihrer 
Pachtperiode weiter.

§ 13
Hege

(1) Wird das Fischereirecht in vollem Umfang verpachtet, obliegt die Hege grundsätzlich der Pächterin oder dem 
Pächter als Fischereiausübungsberechtigten, es sei denn, die Verpächterin oder der Verpächter behält sich diese 
Pflicht im Pachtvertrag ausdrücklich vor. Wird das Fischereirecht unter dem Vorbehalt nach § 11 Abs. 2 verpachtet, 
obliegt die Hegepflicht neben den in Satz 1 genannten Personen der Verpächterin oder dem Verpächter. Im Pacht-
vertrag kann abweichend von Satz 2 vereinbart werden, dass einer der Vertragspartner die Hegepflicht übernimmt.

(2) Die obere Fischereibehörde kann Ausnahmen von der Hegeverpflichtung zulassen, wenn diese nicht erforderlich 
oder der hegepflichtigen Person wegen der Beschaffenheit des Gewässers nicht zuzumuten ist.

(3) Besatz in Küsten- oder offenen Binnengewässern ist in der Regel nur zulässig mit heimischen und nicht gebiets-
fremden Fischen. Besatzmaßnahmen dürfen nicht zu Beeinträchtigungen der natürlichen Lebensgemeinschaft führen.

§ 14
Fischereierlaubnisschein

(1) Wer in einem Gewässer, ohne fischereiberechtigt oder fischereiausübungsberechtigt zu sein, den Fischfang aus-
übt, muss einen gültigen Fischereierlaubnisschein der fischereiberechtigten oder Fischereiausübungs-berechtigten 
Person bei sich führen.

(2) Ein Fischereierlaubnisschein darf nur an Personen ausgegeben werden, die einen gültigen Fischereischein (§ 
26) besitzen oder von der Fischereischeinpflicht befreit sind.

(3) Die obere Fischereibehörde kann zur Erhaltung eines angemessenen Fischbestandes für offene Gewässer
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1. die Höchstzahl der Fischereierlaubnisscheine festsetzen und 

2. die Fischereierlaubnisscheine auf bestimmte Fischarten, Fangmengen, Fangzeiten oder Fangmittel beschränken.

(4) Ein Fischereierlaubnisschein ist nicht erforderlich:

1. zum Fischfang in Gegenwart der nach § 11 zur Ausstellung befugten Person;

2. zum Fischfang in geschlossenen Gewässern.

(5) Der Fischereierlaubnisschein muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. die Erlaubnis zum Fischfang, 

2. die Bezeichnung der zur Ausstellung des Fischereierlaubnisscheines berechtigten Person sowie deren Unterschrift  
 oder die Unterschrift ihres Bevollmächtigten, 

3. den Namen, den Vornamen und das Geburtsdatum der Inhaberin oder des Inhabers des Fischereierlaubnisschei- 
 nes, 

4. das Datum der Ausstellung und die Gültigkeitsdauer, 

5. die Bezeichnung der Gewässer oder der Gewässerstrecken, auf die sich der Fischereierlaubnisschein bezieht, 

6. Einschränkungen von Betretungsbefugnissen und 

7. Angaben über die zugelassenen Fanggeräte und Fahrzeuge.

§ 15
Zugang zum Gewässer und Uferbetretungsrecht

(1) Fischereiberechtigte, Fischereiausübungsberechtigte und ihre Hilfspersonen sowie Fischereierlaubnisscheininha-
berinnen und -inhaber sind befugt, die an das Gewässer angrenzenden Ufer, Inseln, Anlandungen und Schifffahrts-
anlagen sowie Brücken, Wehre, Schleusen und sonstige Wasserbauwerke zum Zwecke der Ausübung der Fischerei 
auf eigene Gefahr zu betreten und zu benutzen, soweit öffentlich-rechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen. Die 
Befugnis kann auch auf Grund von privatrechtlichen Vereinbarungen mit den Fischereiberechtigten eingeschränkt 
werden. Grundsätzlich ist auf die Tier- und Pflanzenwelt Rücksicht zu nehmen.

(2) Die Befugnis nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf Gebäude, zum unmittelbaren Haus-, Wohn- und Hofbereich 
gehörende Grundstücksteile und gewerbliche Anlagen mit Ausnahme von Campingplätzen. 

(3) Können die Fischereiberechtigten, die Fischereiausübungsberechtigten oder die Fischereierlaubnisscheininha-
berinnen oder -inhaber das Gewässer nicht auf einem zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder nur auf 
einem unzumutbaren Umweg erreichen und kommt trotz entsprechender Bemühungen eine Vereinbarung mit der 
Eigentümerin oder dem Eigentümer oder den Nutzungsberechtigten zum Betreten von Grundstücken nicht zustande, 
so kann die obere Fischereibehörde auf Antrag der Fischereiberechtigten oder Fischereiausübungsberechtigten nach 
Anhörung der Betroffenen Ort und Umfang des Betretungsrechtes sowie die Höhe der Entschädigung festsetzen. 
Das Betreten der Grundstücke erfolgt auf eigene Gefahr.

(4) Sind die Fischereiberechtigten Eigentümerinnen oder Eigentümer oder Nutzungsberechtigte des Ufergrund-
stücks oder der Grundstücke, über die der Zugang zum Gewässer führt, so gilt die Erlaubnis zum Betreten dieser 
Grundstücke in zumutbarem Umfang mit dem Abschluss eines Fischereipachtvertrages oder eines Fischereierlaub-
nisscheines als erteilt.

(5) Die Fischereiberechtigten, die Fischereiausübungsberechtigten, die Fischereierlaubnisscheininhaberinnen oder 
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-inhaber haben die der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer oder den Nutzungsberechtigten 
entstandenen Schäden, auch wenn sie durch ihre Hilfspersonen verursacht wurden, auszugleichen.

§ 16
Fischerei an Stauanlagen

Die Fischereiberechtigten, die Fischereiausübungsberechtigten oder die Fischereierlaubnisscheininhaberinnen oder 
-inhaber dürfen Stauanlagen nicht in ihrem ordnungsgemäßen Betrieb behindern, wenn sie dazu kein besonderes 
Recht haben.

§ 17
Fischereiausübung in Abzweigungen

(1) Fischereiberechtigte in Abzweigungen müssen die Ausübung ihrer Fischereirechte den in den angrenzenden 
Strecken des Hauptgewässers zur Fischerei Berechtigten auf Verlangen gegen eine angemessene Entschädigung 
überlassen, wenn sie nicht bereit sind, die zum Schutz und zur wirtschaftlichen Nutzung der Fischgewässer notwen-
digen Maßnahmen gemeinschaftlich mit ihnen zu treffen.

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 bestimmt sich hinsichtlich des Umfangs und der räumlichen Ausdehnung der Fi-
scherei in der Abzweigung nach den Fischereirechten im Hauptgewässer.

(3) Mehrere an derselben Strecke des Hauptgewässers zur Fischerei Berechtigte können den Anspruch nur ge-
meinschaftlich geltend machen; sie haften als Gesamtschuldner.

(4) Mehrere an derselben Strecke der Abzweigung zur Fischerei Berechtigte können nur gemeinschaftlich in An-
spruch genommen werden und müssen sämtlich zu Maßnahmen nach Absatz 1 bereit sein. Die Entschädigung ist 
einzeln festzusetzen.

(5) Die Höhe der Entschädigung ist nach dem Wert der Fischereirechte an der Abzweigung zu bestimmen.

(6) Wird durch natürliche oder künstliche Veränderungen in den fließenden Gewässern die Fischerei betroffen, so 
können die Beteiligten eine andere Festsetzung der Entschädigung und der sonstigen Überlassungsbedingungen
verlangen.

(7) Steht ein fließendes oder stehendes Gewässer in Verbindung mit einem blind endenden Gewässer, mit einem 
Hafen oder einem Stichkanal, der der Schifffahrt dient, gelten die Absätze 1 bis 6 entsprechend, mit der Einschrän-
kung, dass die in diesen Gewässern fischereiberechtigte Person alternativ die Fischerei ruhen lassen kann, wenn 
dieses für die Fischerei im Hauptgewässer nicht nachteilig ist.

§ 18
Fischwechsel

(1) In einem offenen Gewässer dürfen keine Fischereivorrichtungen den Wechsel der Fische verhindern.

(2) Durch ständige Fischereivorrichtungen darf ein offenes Gewässer zum Zwecke des Fischfangs nicht auf mehr 
als der halben Breite der Wasserfläche für den Wechsel der Fische versperrt werden. Ständige Fischereivorrichtun-
gen müssen einen Abstand von mindestens 200 m zueinander haben. Die Errichtung neuer und die Erweiterung 
bestehender ständiger Fischereivorrichtungen in Binnengewässern ist verboten.

(3) Auf bestehende ständige Fischereivorrichtungen sind die Absätze 1 und 2 bis zum 31. Dezember 2019 nicht an-
zuwenden, wenn ein Recht auf deren Benutzung bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestand.

(4) Ständige Fischereivorrichtungen sind künstliche Anlagen, die unter dauernder Befestigung am Ufer oder im Bett 
ins Gewässer eingebaut sind, insbesondere feststehende Fischwehre, Fischzäune und Fischfallen. Die Eigenschaft 
der Vorrichtung als einer ständigen wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass das angebrachte Fanggerät entfernt 
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werden kann. Freistehende Pfähle gelten nicht als ständige Fischereivorrichtungen.

(5) Die obere Fischereibehörde kann zu wissenschaftlichen Zwecken, aus Gründen des Fischartenschutzes oder 
zum Erhalt kulturhistorisch bedeutsamer Anlagen im Einzelfall Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2 zulassen.

§ 19
Fischfang auf überfluteten Grundstücken

(1) Tritt ein Gewässer über seine Ufer, so ist auf den überfluteten Grundstücken jeglicher Fischfang verboten. Maß-
nahmen, die die Rückkehr der Fische in das Gewässer erschweren oder verhindern, sind unzulässig.

(2) Fische, die in Gräben oder anderen Vertiefungen, die nicht mehr in Verbindung mit den Gewässern stehen, 
zurückbleiben, können sich die oder der Fischereiberechtigte oder Fischereiausübungsberechtigte innerhalb von 
einer Woche nach Rückgang des Wassers aneignen. Schäden, die dabei am überfluteten Grundstück entstehen, 
haben die Fischereiberechtigten oder Fischereiausübungsberechtigten zu ersetzen. Sie haften auch für Schäden, die
durch ihre Hilfspersonen verursacht werden.

(3) Nach Ablauf der Frist nach Absatz 2 steht dieses Aneignungsrecht der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder 
sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks zu. Untermaßige, geschützte oder einer Schonzeit unterliegende
Fische sind von den in Satz 1 genannten Aneignungsberechtigten in das Ursprungsgewässer zurückzusetzen.

Vierter Teil
Hegepläne und Fischereigenossenschaft

§ 20
(aufgehoben)

§ 21
Hegepläne

(1) Hegepflichtige Personen, die ihre Fischereiberechtigung bzw. Fischereiausübungsberechtigung nutzen, haben 
Hegepläne aufzustellen, in denen Bestimmungen zu treffen sind über

1. Fischereiaufwand, 

2. Fänge und

3. Besatz- und sonstige Hegemaßnahmen.

Inhaber benachbarter Fischereirechte und benachbarte Fischereiausübungsberechtigte können sich zusammen-
schließen und einem gemeinsamen Hegeplan aufstellen. Der Hegeplan erstreckt sich auf einen Zeitraum von min-
destens drei Jahren und höchstens fünf Jahren. Das Hegejahr ist das Kalenderjahr. Einzelheiten zur Aufstellung und 
Genehmigung der Hegepläne kann die oberste Fischereibehörde durch Verordnung regeln.

(2) Die Hegepläne sind der oberen Fischereibehörde zu übermitteln und von ihr zu genehmigen. In Naturschutz-
gebieten ergeht die Genehmigung im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu
versagen, wenn die in den Hegeplänen festgesetzten Maßnahmen nicht geeignet erscheinen, die Hegeziele gemäß 
§ 3 Abs. 1 zu erreichen.

(3) Wird nicht bis zum 1. Februar nach Ablauf des Zeitraums nach Absatz 1 ein neuer Hegeplan aufgestellt oder 
wird dieser aus Gründen, die von der hegepflichtigen Person zu vertreten sind, nicht genehmigt, so kann die obere
Fischereibehörde nach einmaliger Aufforderung zur Vorlage oder Überarbeitung unter Fristsetzung von einem Monat 
den Hegeplan auf Kosten der pflichtigen Person aufstellen.

(4) Erfüllt eine fischereiberechtigte oder fischereiausübungsberechtigte Person ihre Verpflichtungen aus den He-
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geplänen trotz Fristsetzung nicht, kann die obere Fischereibehörde nach vorheriger Androhung die erforderlichen 
Maßnahmen im Wege der Ersatzvornahme durchführen.

Fünfter Teil
Fischereigenossenschaft

§ 22
Fischereigenossenschaft

...

§ 23
Satzung der Fischereigenossenschaft

...

§ 24
Aufsicht über die Fischereigenossenschaft

...

§ 25
Auseinandersetzung, Abwicklung

...

Sechster Teil
Fischereischein und Fischereischeinprüfung

§ 26
Fischereischein

(1) Wer den Fischfang ausübt, muss einen auf ihren oder seinen Namen lautenden gültigen Fischereischein mit sich 
führen und diesen auf Verlangen den Fischereiaufsichtsbeamtinnen oder Fischereiaufsichtsbeamten, den Polizei-
vollzugskräften, den Fischereiberechtigten, den Fischereiausübungsberechtigten oder den Fischereiaufseherinnen 
oder Fischereiaufsehern vorzeigen. Der Fischereischein ist nur gültig, wenn der Nachweis über die Entrichtung der 
Fischereiabgabe erbracht ist.

(2) Ein Fischereischein ist nicht erforderlich in Teichwirtschaften, in besonderen Anlagen der Fischerzeugung, in 
privaten Kleingewässern sowie für Personen, die den Fischfang in Küstengewässern aufgrund von inter- oder sup-
ranational vereinbarten Zugangsrechten ausüben und für Personen, die zur Unterstützung der Fischereiberechtigten 
oder Fischereiausübungsberechtigten oder ihrer Hilfspersonen, die einen Fischereischein besitzen, zusammen mit 
diesen den Fischfang ausüben. Einen Fischereischein erhalten keine Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben. Sie bedürfen beim Fischfang der Aufsicht eines Inhabers eines gültigen Fischereischeins.

(3) Der Fischereischein wird auf Lebenszeit erteilt.

(4) Fischereischeine anderer Bundesländer gelten auch in Schleswig-Holstein, solange die Inhaberin oder der In-
haber die Hauptwohnung nicht in Schleswig-Holstein hat.

(5) Die oberste Fischereibehörde wird ermächtigt, durch Verordnung das Verfahren und die Zuständigkeit auch 
abweichend von Satz 2 und Satz 3 für die Erteilung und Registrierung

1. der Fischereischeine, 
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2. der befristeten Ausnahmegenehmigungen von der Fischereischeinpflicht (Urlauberfischereischeine), deren Gül- 
 tigkeit auf 28 hintereinander liegende Tage zu begrenzen ist, sowie

3. weitere Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht

zu regeln. Für die Erteilung des Fischereischeins an Erwerbsfischer und -fischerinnen ist die obere Fischereibehörde 
zuständig. Für die Erteilung des Fischereischeins an andere Personen sind die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig.

§ 27
Fischereischeinprüfung

(1) Die Erteilung eines Fischereischeins ist vom Bestehen einer Fischereischeinprüfung abhängig, in der die erforder-
lichen Kenntnisse über die Fischarten, die Hege und Pflege der Fischgewässer, die Fanggeräte und deren Gebrauch, 
die Behandlung gefangener Fische und die fischereirechtlichen, naturschutzrechtlichen und tierschutzrechtlichen 
Vorschriften nachgewiesen werden müssen.

(2) Die Fischereischeinprüfung kann unter Aufsicht des Landes von den Fischereiverbänden durchgeführt werden. 
Die Prüfung muss allen zu gleichen Bedingungen zugänglich sein.

(3) Von der Ablegung der Fischereischeinprüfung ist befreit, 

1. wer die Prüfung als Fischwirtin oder Fischwirt oder eine gleichgestellte Prüfung abgelegt hat oder ein Fischerei- 
 patent nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung oder einen entsprechenden Befähigungsausweis aufgrund  
 anerkannter internationaler Abkommen besitzt,

2. wer in einem anderen Bundesland eine Fischereischeinprüfung abgelegt hat, oder 

3. wer die Prüfung zum höheren oder mittleren Fischereiverwaltungsdienst abgelegt hat oder Aufgaben der Fische- 
 reiaufsicht bei einer Fischereibehörde wahrnimmt.

(4) Das Verfahren, die Anforderungen bei der Fischereischeinprüfung und weitere Ausnahmen kann die oberste 
Fischereibehörde durch Verordnung regeln.

§ 28
Versagungsgründe und Einziehung des Fischereischeins

(1) Der Fischereischein kann Personen versagt werden,

1. die wegen Fischwilderei oder wegen vorsätzlicher Beschädigung von Anlagen, Fahrzeugen, Geräten oder Vor- 
 richtungen, die der Fischerei oder der Fischzucht dienen, oder von Wasserbauten rechtskräftig verurteilt worden 
 sind,

2. die wegen Fälschung eines Fischereischeins oder einer sonstigen zur Ausübung der Fischerei erforderlichen  
 Bescheinigung rechtskräftig verurteilt worden sind, oder 

3. die wegen Verstoßes gegen fischereirechtliche oder naturschutzrechtliche Vorschriften oder wegen Tierquälerei  
 rechtskräftig verurteilt oder mit einem Bußgeld belegt worden sind.

4. die unter Betreuung stehen.

Aus den in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Gründen kann der Fischereischein nicht mehr versagt werden, wenn fünf 
Jahre nach Rechtskraft des Urteils oder des Bußgeldes verstrichen sind.

(2) Ist gegen eine Person ein Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung darüber, ob ihr 
ein Fischereischein zu erteilen ist, bis zum Abschluss des Verfahrens ausgesetzt werden, wenn im Falle der Ver-
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urteilung oder Verhängung eines Bußgelds der Fischereischein versagt werden kann. Werden nach Erteilung des 
Fischereischeins Gründe bekannt, die bereits vorher vorhanden waren oder später entstanden sind und die eine 
Versagung gerechtfertigt hätten, so kann die Behörde, die den Fischereischein erteilt hat, diesen für ungültig erklären 
und einziehen.

§ 29
Fischereiabgabe

(1) Wer die Fischerei ausüben will, hat pro Kalenderjahr eine Fischereiabgabe zu entrichten. Die Abgabe kann für 
bis zu vier Jahre im Voraus entrichtet werden.

(2) Von der Fischereiabgabe ist befreit, wer aufgrund des § 26 Abs. 2 keinen Fischereischein benötigt.

(3) Das Aufkommen aus der Fischereiabgabe steht dem Land zu.

(4) Die oberste Fischereibehörde verwendet die Mittel unter Abzug der Verwaltungskosten nach pflichtgemäßem 
Ermessen zur Förderung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei. 
Es sind insbesondere zu fördern:

1. zeitlich begrenzte Besatzmaßnahmen von überörtlicher Bedeutung, speziell zur Wiedereinbürgerung verschollener 
 oder stark gefährdeter Arten,

2. Maßnahmen zur Verbesserung der fischereilichen und ökologischen Verhältnisse in den Gewässern, 

3. Maßnahmen zur Ermittlung der Fischbestände und ihrer Nahrungsgrundlagen, sofern sie von überörtlicher Be- 
 deutung sind,

4. Schulung, Ausbildung und Fortbildung von Fischereiaufseherinnen oder Fischereiaufsehern, Gewässerwartinnen 
 oder Gewässerwarten und Ausbilderinnen oder Ausbildern,

5. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Fischereiaufsichtspersonen (§ 43 Abs. 3),

6. Öffentlichkeitsarbeit für die Fischerei, sofern sie von überörtlicher Bedeutung ist.

(5) Vor der Verwendung der Mittel hat die oberste Fischereibehörde einen von ihr für diesen Zweck einberufenen 
Fischereiabgabeausschuss zu hören. Der Fischereiabgabeausschuss soll sich aus vier Vertreterinnen oder Vertretern 
der Verbände der Erwerbsfischerei, drei Vertreterinnen oder Vertretern der Verbände der Nichterwerbsfischerei, zwei 
Vertreterinnen oder Vertretern der Natur- und Umweltschutzverbände sowie einer Vertreterin oder eines Vertreters 
der oberen Naturschutzbehörde und der oberen Fischereibehörde zusammensetzen.

(6) Die Höhe der Fischereiabgabe, das Verfahren zur Erhebung der Fischereiabgabe und das Verfahren über den 
Nachweis über die Entrichtung der Abgabe regelt die oberste Fischereibehörde durch Verordnung. Darin kann 
festgelegt werden, in welchem Umfang den Erhebungsstellen Teile der Abgabe zur Abgeltung ihres Verwaltungs-
aufwandes belassen werden.

Siebenter Teil
Schutz der Fischbestände

§ 30
Schutz der Fische, der Gewässer und der Fischerei

(1) Zur Durchführung dieses Gesetzes, insbesondere zum Schutz der Fische, der Fischbestände, ihrer Lebens-
grundlagen und zur nachhaltigen Sicherung der Fischerei und der Aquakultur oder soweit es zur Durchführung von 
Rechtsakten des Rates und der Kommission der Europäischen Union, die die Ausübung der Fischerei im Hinblick auf 
den Schutz und die Nutzung der Fischbestände und die Erhaltung der biologischen Vielfalt in den Gewässern oder 
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die Überwachung der Ausübung der Fischerei betreffen, erforderlich ist, kann die oberste Fischereibehörde durch
Verordnung Bestimmungen treffen über:

1. die Schonzeiten der Fische, einschließlich der Verbote oder der Beschränkungen des Fischens während der 
 Schonzeiten,

2. das Mindestmaß der Fische sowie die Behandlung untermaßiger oder während der Schonzeit gefangener 
 Fische,

3. die Anlandung, die Beförderung, den Verkauf und die Verwertung untermaßiger oder während der Schonzeit  
 gefangener Fische,

4. Verbote oder Beschränkungen des Aussetzens von Fischen, die den natürlichen Fischbestand des Gewässers  
 beeinträchtigen oder gefährden können, oder von Maßnahmen, die zu einer Veränderung des Erbguts bei  
 Fischen führen,

5. die Art, Beschaffenheit, Anzahl, Anwendung und zeitliche und örtliche Verwendung der Fischereigeräte,

6. den Schutz der Fischlaichplätze, des Fischlaichs, der Fischbrut, der Aufwuchsplätze und des Winterlagers der  
 Fische,

7. den Schutz der Fischnährtiere,

8. das Einlassen zahmen Wassergeflügels in Gewässer,

9. Art und Zeit der Gewässerunterhaltung zum Schutz des Fischlaichs,

10. die aus Rücksichten auf den öffentlichen Verkehr und die Schifffahrt sowie zur Vermeidung gegenseitiger Stö- 
 rung beim Fischen und zur Erleichterung der Aufsichtsführung beim Fischfang zu beachtende Ordnung,

11. die Kennzeichnung und Registrierung der Fischereifahrzeuge und der in Gewässern ausliegenden Fanggeräte 
 und Fischbehälter,

12. Aquakulturanlagen einschließlich der Registrierung aller beantragten Einführungen und Umsiedlungen nicht  
 heimischer oder gebietsfremder Arten,

13. das Führen statistischer Aufzeichnungen über die erzielten Fänge, die Erzeugungsmengen und die vorgenom- 
 menen Besatzmaßnahmen einschließlich deren Anzeige an die obere Fischereibehörde und

14. die Registrierung von Fischereibetrieben und anderen Personen, die die Erstvermarktung von Aal durchführen.

(2) Bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Rechte auf Benutzung ständiger Fischereivorrichtungen sowie auf 
Gebrauch eines anderen bestimmten Fangmittels werden durch Absatz 1 Nr. 5 nicht berührt, wenn die fischereibe-
rechtigte Person nur hiermit die Fischerei ausüben darf.

(3) Während der Dauer der Schonzeiten müssen ständige Fischereivorrichtungen (§ 18 Abs. 4) in offenen Gewässern 
beseitigt sein. Soweit die Rücksicht auf die Erhaltung des Fischbestandes es gestattet, kann die obere Fischerei-
behörde Ausnahmen zulassen.

(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 gelten nicht für Fischeier, Fischbrut und Fische, die aus Anlagen zur Fischzucht oder Fisch-
haltung stammen.

(5) Zu wissenschaftlichen Zwecken kann die obere Fischereibehörde Ausnahmen von Absatz 1 zulassen.

(6) Vor Erlass einer Verordnung nach Absatz 1 sollen die beruflichen und nichtberuflichen Fischereiverbände sowie 
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die Naturschutzverbände beteiligt werden.

§ 31
Verbotene Fangmethoden

(1) Es ist verboten, beim Fischfang schädigende Mittel, insbesondere künstliches Licht, explodierende, betäubende 
und giftige Mittel sowie verletzende Geräte, mit Ausnahme von Angelhaken, anzuwenden. Langleinen bleiben der 
Erwerbsfischerei vorbehalten.

(2) Die obere Fischereibehörde kann für wissenschaftliche Zwecke Ausnahmen von den Bestimmungen des Ab-
satzes 1 zulassen.

(3) Die Ausübung des Fischfangs unter Anwendung des elektrischen Stroms ist verboten. Die oberste Fischereibe-
hörde kann Ausnahmen von diesem Verbot durch Verordnung zulassen.

§ 32
Schutzvorrichtungen an technischen Anlagen

(1) Wer Anlagen zur Wasserentnahme, Wasserregulierung oder Turbinen errichtet oder betreibt, hat auf eigene 
Kosten geeignete, dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende wirksame Vorrichtungen, die das Eindringen von
Fischen verhindern, anzubringen, anzuwenden und zu unterhalten.

(2) Sind solche Vorrichtungen mit dem Vorhaben nicht vereinbar oder steht ihr Nutzen für die betroffenen Fischbe-
stände in keinem angemessenen Verhältnis zum Aufwand oder wird durch getroffene Schutzmaßnahmen nur eine 
Teilpopulation effektiv geschützt, hat die Betreiberin oder der Betreiber an Stelle der Verpflichtung nach Absatz 1 
jährlich einen angemessenen Beitrag für die Erhaltung des Fischbestandes durch Fischbesatz oder andere geeignete, 
insbesondere lebensraumverbessernde Maßnahmen, zu leisten. Der Beitrag ist unter Berücksichtigung des Ausmaßes 
der Schädigung des Fischbestandes nach Anhörung der Betroffenen von der oberen Fischereibehörde festzusetzen. 
Weitergehende Ansprüche auf Entschädigung oder Schadensersatz nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 33
Ablassen von Gewässern

Wer zum Ablassen eines Gewässers berechtigt ist, hat der fischereiberechtigten oder der fischereiausübungsberech-
tigten Person den Beginn und die voraussichtliche Dauer des Ablassens mindestens zehn Tage vorher schriftlich 
mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug, insbesondere bei Hochwasser, Eisgang oder unvorhergesehenen Ausbesserun-
gen eines Triebwerks kann sofort abgelassen werden. Die fischereiberechtigte oder fischereiausübungsberechtigte 
Person und die obere Fischereibehörde sind hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

§ 34
Fischwege

(1) Wer Anlagen in einem Gewässer errichtet oder grundlegend erneuert, die den Wechsel der Fische verhindern 
oder erheblich beeinträchtigen, hat auf eigene Kosten Fischwege oder sonstige für den Wechsel der Fische geeignete
Einrichtungen von ausreichender Größe und Wasserbeschickung anzulegen, zu betreiben und zu unterhalten.

(2) Die für die wasserrechtliche Entscheidung zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit der oberen Fische-
reibehörde Ausnahmen von Absatz 1 zulassen, insbesondere wenn

1. die Anlage nur einen vorübergehenden Zweck hat und ihre anschließende unverzügliche Beseitigung gewähr- 
 leistet ist oder

2. die für die Anlegung und Unterhaltung des Fischwegs entstehenden Kosten in keinem angemessenen Verhältnis  
 zu den Vorteilen für die Fischerei stehen oder sonstige Nachteile entstehen, die schwerwiegender sind als die 
 durch die Anlegung des Fischwegs für die Fischerei entstehenden Vorteile.
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(3) Ist die Errichtung eines Fischwegs nicht möglich, wird durch getroffene Schutzmaßnahmen nur eine Teilpopula-
tion effektiv geschützt oder ist eine Ausnahme nach Absatz 2 zugelassen, hat die Betreiberin oder der Betreiber an
Stelle der Verpflichtung nach Absatz 1 jährlich einen angemessenen Beitrag für die Erhaltung des Fischbestandes 
durch Fischbesatz oder andere geeignete, insbesondere lebensraumverbessernde Maßnahmen, zu leisten. § 32 
Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

(4) Die Eigentümerin oder der Eigentümer von Anlagen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, müssen die 
Anlegung, den Betrieb und die Unterhaltung eines Fischwegs gegen angemessene Entschädigung in Geld dulden, 
wenn dies zur Erhaltung eines angemessenen Fischbestandes erforderlich und mit der Anlage technisch vereinbar 
ist. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.

(5) Die oberste Fischereibehörde kann die Anlegung, den Betrieb und die Unterhaltung von Fischwegen davon ab-
hängig machen, inwieweit die hierdurch Begünstigten sich verpflichten, sich in angemessener Weise an den Bau- und
Betriebskosten zu beteiligen. (6) Die obere Fischereibehörde entscheidet aufgrund der fischereiökologischen Not-
wendigkeiten, in welchen Zeiten des Jahres der Fischweg offengehalten werden muss.

(7) In Fischwegen sowie 25 Meter ober- und unterhalb eines Fischweges ist jede Art des Fischfangs verboten. Satz 
1 gilt nicht für naturnahe Fischwege, die die gesamte Gewässerbreite einnehmen. Die oberste Fischereibehörde 
kann durch Verordnung von Satz 1 und Satz 2 abweichende Regelungen treffen. Werden durch das Verbot Fische-
reirechte beeinträchtigt, so hat Entschädigung zu leisten, wer den Fischweg unterhält.

(8) Zur wissenschaftlichen Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Fischwegs oder aus Gründen des Fischarten-
schutzes, insbesondere Laichfischfang kann die obere Fischereibehörde Ausnahmen von Absatz 7 zulassen.

§ 35
Schonbezirke

(1) Die oberste Fischereibehörde kann durch Verordnung zu Schonbezirken erklären:

1. Gewässerteile, die für den Bestand oder den Wechsel der Fische von besonderer Bedeutung sind (Fischschon- 
 bezirke),

2. Gewässer oder Gewässerteile, die besonders geeignete Laich- und Aufwuchsplätze für Fische sind (Laichschon- 
 bezirke).

Die beabsichtigte Einrichtung von Schonbezirken ist in den betreffenden Gemeinden für die Dauer von einem Monat 
öffentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Einwendungen binnen eines Monats nach der Be-
kanntmachung schriftlich bei der oberen Fischereibehörde zu erheben sind. Verspätet eingehende Einwendungen 
müssen nicht berücksichtigt werden.

(2) In der Verordnung nach Absatz 1 können für festgesetzte Zeiten der Fischfang sowie Störungen, die die Fortpflan-
zung und den Bestand der Fische gefährden, insbesondere die Räumung, das Mähen, die Entnahme von Pflanzen, 
Schlamm, Erde, Sand, Kies und Steinen, das Fahren mit Booten mit Ausnahme der Benutzung von Fahrzeugen der 
Fischerei, der Wasser- und Eissport sowie der Gemeingebrauch am Gewässer beschränkt oder verboten werden. 
Dies gilt nicht für unaufschiebbare Maßnahmen zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau. Die obere 
Fischereibehörde kann für wissenschaftliche Zwecke Ausnahmen von den Bestimmungen des Absatzes 1 zulassen.

(3) Kommt eine Regelung nach Absatz 2 einer Enteignung gleich, hat das Land dafür eine angemessene Entschä-
digung zu leisten. Liegt die Festsetzung eines Schonbezirkes ganz oder überwiegend im Interesse bestimmter 
fischereiberechtigter oder fischereiausübungsberechtigter Personen, so kann die Erklärung zum Schonbezirk davon 
abhängig gemacht werden, dass die Begünstigten sich dem Land gegenüber verpflichten, Entschädigungen nach
Satz 1 ganz oder teilweise zu erstatten.

(4) Schonbezirke sind durch die obere Fischereibehörde zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung ist ohne Entschä-
digung zu dulden.
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(5) Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehende Schonbezirke bleiben aufrechterhalten.

§ 36
Mitführen von Fanggeräten

(1) Außerhalb der Grenzen des freien Fischfangs darf keine Person auf Wasserfahrzeugen gebrauchsfertige Fang-
geräte mit sich führen oder sich mit unverpacktem Fanggerät außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten 
Wege an Fischgewässern aufhalten, es sei denn, dass sie in dem Gewässer fischereiberechtigt oder fischereiaus-
übungsberechtigt ist oder sich auf dem Wege zwischen ihrem Wohnort und einem Gewässer befindet, in dem sie 
den Fischfang ausüben darf.

(2) Innerhalb der Grenzen des freien Fischfangs bleiben die Vorschriften der Europäischen Union und des Bundes 
über das Mitführen von Fanggeräten unberührt.

(3) Niemand darf auf Wasserfahrzeugen oder auf oder an Gewässern unerlaubte Fanggeräte mitführen.

§ 37
Anzeige von Fischsterben

(1) Die Fischereiberechtigten oder Fischereiausübungsberechtigten sind verpflichtet, Fischsterben unverzüglich der 
nach § 43 Abs. 1 zuständigen Fischereibehörde oder einer Polizeidienststelle anzuzeigen. Die Anzeigepflicht nach 
den tierseuchenrechtlichen Vorschriften bleibt unberührt.

(2) Die oberste Fischereibehörde kann durch Verordnung die Mitwirkungspflichten der Fischereiberechtigten oder 
der Fischereiausübungsberechtigten bei der Bekämpfung eines Fischsterbens regeln.

§ 38
Übertragbare Fischkrankheiten

(1) Es ist verboten, 

1. Fische, die von einer übertragbaren Krankheit befallen oder krankheitsverdächtig sind, in Gewässer einzubringen,

2. Fische, die von einer übertragbaren Krankheit befallen oder krankheitsverdächtig sind, zur Zucht oder zum Besatz  
 in den Verkehr zu bringen,

3. aus Teichen oder sonstigen zur Fischhaltung bestimmten Behältern, in denen eine übertragbare Fischkrankheit 
 verbreitet ist oder Verdacht darauf besteht, Fische in andere Gewässer abschwimmen oder tote Fische in andere 
 Gewässer abtreiben zu lassen.

(2) Die oberste Fischereibehörde bestimmt durch Verordnung, welche Fischkrankheiten übertragbare Krankheiten 
im Sinne dieses Gesetzes sind. Krankheitsverdächtig ist jeder Fisch, an dem sich Erscheinungen zeigen, die den 
Ausbruch einer übertragbaren Krankheit befürchten lassen. Außerdem ist krankheitsverdächtig jeder Fisch in einem 
Teich oder in einem sonstigen, zur Fischhaltung bestimmten Behälter, solange sich in diesen oder in anderen Teichen 
oder Behältern, die mit ihm eine ständige Wasserverbindung besitzen, erkrankte Fische befinden.

(3) Schutzmaßnahmen gegen übertragbare Fischkrankheiten richten sich nach den tierseuchenrechtlichen Vor-
schriften.

§ 39
Tierschutz

(1) Ordnungsgemäße Fischerei hat im Rahmen der tierschutzrechtlichen Vorschriften stattzufinden. Im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Fischerei sind insbesondere verboten
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1. das Wettfischen,

2. die Verwendung lebender Wirbeltiere als Köder,

3. das Fischen mit der Handangel, das von vornherein auf das Zurücksetzen von gefangenen Fischen ausgerichtet 
 ist (Catch & Release) sowie

4. das Aussetzen von Fischen in fangfähiger Größe zum Zwecke des alsbaldigen Wiederfangs mit der Handangel.

(2) Die Tötung von Fischen hat tierschutzgerecht nach Maßgabe der Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusam-
menhang mit der Schlachtung oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung) vom 3. März 1997 (BGBl. I S. 405), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855), zu erfolgen, insbesondere ist es verboten, ihnen 
mehr als unvermeidbare Schmerzen oder Leiden zuzufügen.

(3) Die oberste Fischereibehörde kann durch Verordnung die Ausübung der ordnungsgemäßen Fischerei regeln.

Achter Teil
Muschelfischerei

§ 40
Muschelfischerei

(1) Die Ausübung der Muschelfischerei und der Muschelzucht in den Küstengewässern bedarf der Erlaubnis des 
Landes Schleswig-Holstein. Zuständig für die Erteilung der Erlaubnis ist die oberste Fischereibehörde. Das Erlaub-
nisverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetzes abgewickelt 
werden. Soweit der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer oder Naturschutzgebiete betroffen sind, 
wird die Erlaubnis im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde erteilt. Die Erlaubnis soll insbesondere 
versagt werden, wenn die Belange der übrigen Fischerei, der Gemeingebrauch an den Küstengewässern, Belange 
des Insel- und Küstenschutzes oder des Naturschutzes erheblich beeinträchtigt werden. Für die Erlaubnis gilt § 111 
a des Landesverwaltungsgesetzes.

(2) Die oberste Fischereibehörde kann durch Verordnung eine Beschränkung der Muschelfischerei hinsichtlich der 
Art und Größe der Fahrzeuge und der Art, Größe und Anzahl der Fanggeräte festlegen.

(3) Um eine nachhaltige Nutzung der Muschelvorkommen zu gewährleisten und um vor allem in Naturschutzgebie-
ten und im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer eine möglichst naturschonende Muschelfischerei zu 
bewahren, soll die oberste Fischereibehörde ein Programm zur Bewirtschaftung der Muschelressourcen erstellen. 
Soweit der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer oder Naturschutzgebiete betroffen sind, wird das 
Programm im Einvernehmen mit der obersten Naturschutzbehörde erstellt. Die Umsetzung und Überwachung führt 
die obere Fischereibehörde durch.

(4) Um das Einschleppen von seuchenartigen Krankheiten und Muschelschädlingen zu verhindern, ist es verboten,

1. Muscheln, die aus Gebieten außerhalb der schleswig-holsteinischen Küstengewässer stammen, in schleswig- 
 holsteinische Gewässer auszubringen,

2. Muschelfischereifahrzeuge in schleswig-holsteinischen Küstengewässern zu benutzen, die zuvor in anderen 
 Gewässern zum Muschelfang oder zur Beförderung von Muscheln verwendet wurden.

Darüber hinaus gelten die §§ 37 und 38 entsprechend.

(5) Die obere Fischereibehörde kann in Fällen, in denen nachweisbar keine Gefahr der Einschleppung von seu-
chenartigen Krankheiten oder Muschelschädlingen besteht, Befreiungen von den Verboten nach Absatz 4 zulassen.
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§ 41
Muschelkulturen

(1) Die oberste Fischereibehörde kann Teile der Küstengewässer zur Aussaat, Aufzucht, Ernte und Lagerung von 
Muscheln (Muschelkulturen) zu Muschelkulturbezirken erklären. Im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer und in Naturschutzgebieten ist hierfür das Einvernehmen der obersten Naturschutzbehörde erforderlich. 
§ 40 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. In den Kernzonen des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und auf seinen trockenfallenden Wattflächen dürfen keine Muschelkulturen angelegt werden. Die Erklärung zum 
Muschelkulturbezirk ist im Amtlichen Anzeiger, Beilage zum Amtsblatt für Schleswig-Holstein, bekanntzumachen.

(2) Die oberste Fischereibehörde kann natürlichen oder juristischen Personen genehmigen, Muschelkulturbezirke 
durch die Anlage von Muschelkulturen zu nutzen. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen insbesondere über 
Kontrollen, Meldepflichten, Nutzungsabgaben und Gebühren versehen werden. In die Genehmigung ist aufzuneh-
men, dass Entschädigungsansprüche gegen das Land Schleswig-Holstein ausgeschlossen sind, wenn die Kulturen
insbesondere durch natürliche Ereignisse beeinträchtigt worden sind.

(3) Genehmigungen anderer Behörden bleiben durch die Vorschriften der Absätze 1 und 2 unberührt.

(4) Die Muschelwerbung innerhalb eines Muschelkulturbezirkes ist nur den Berechtigten und ihren Hilfspersonen 
gestattet. Dritten ist es verboten, innerhalb des Bezirkes den Fischfang auszuüben.

Neunter Teil
Fischereiverwaltung

§ 42
Fischereibehörden und Datenverarbeitung

(1) Das für die Fischerei zuständige Ministerium als oberste Fischereibehörde wird ermächtigt, die Zuständigkeit der 
obersten und der oberen Fischereibehörde durch Rechtsverordnung zu bestimmen.

(2) Personenbezogene Daten dürfen von der oberen Fischereibehörde, den örtlichen Ordnungsbehörden und den 
aufgrund von § 27 Abs. 2 beliehenen Fischereiverbänden zur Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere zur Fische-
reiaufsicht, zur Erhebung der Fischereiabgabe, zur Ausgabe von Fischereischeinen, zur Erstellung von Fischerei-
statistiken und zu fischereiwissenschaftlichen Zwecken verarbeitet werden. Die Offenlegung personenbezogener 
Daten durch Übermittlung an andere öffentliche Stellen ist zulässig, soweit dies zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. Das Nähere darüber,

1. welche Arten von Daten verarbeitet werden,

2. an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten durch Übermittlung offengelegt,  
 verbreitet oder in anderer Form bereitgestellt werden dürfen,

3. wie lange die Daten gespeichert werden dürfen,

4. welcher Zweckbindung die Daten unterliegen und

5. welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren angewandt werden, regelt das für Fischerei zuständige Ministerium 
 durch Verordnung.

§ 43
Fischereiaufsicht

(1) Die Aufsicht über die Fischerei in den Küstengewässern führen die obere Fischereibehörde und die Wasser-
schutzpolizei Schleswig-Holstein durch, in den Binnengewässern die obere Fischereibehörde.
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(2) Zur Durchführung der Fischereiaufsicht kann die obere Fischereibehörde zuverlässige, sachkundige und mit den 
Aufgaben der Fischereiaufsicht vertraute Personen zu ehrenamtlichen Fischereiaufseherinnen oder Fischereiaufse-
hern bestellen. Sie sind zur gewissenhaften Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu verpflichten. Sie unterliegen 
den Weisungen der oberen Fischereibehörde.

(3) Die Fischereiberechtigten oder die Fischereiausübungsberechtigten können zum Schutz ihrer Fischereirechte 
geeignete Personen (private Fischereiaufseherinnen oder Fischereiaufseher) bestellen, die auf Antrag amtlich 
bestätigt werden, wenn gegen ihre Eignung und Zuverlässigkeit keine Bedenken bestehen. Die privaten Fischerei-
aufseherinnen und Fischereiaufseher haben Anordnungen der Fischereiaufsichtspersonen zu befolgen.

§ 44
Befugnisse der Fischereiaufsicht

(1) Die Fischereiaufsichtsbeamtinnen oder Fischereiaufsichtsbeamten, die Polizeivollzugskräfte der Wasserschutz-
polizei und die ehrenamtlichen Fischereiaufseherinnen oder Fischereiaufseher (Fischereiaufsichtspersonen) sind 
in Wahrnehmung der Aufgaben der Fischereiaufsicht befugt:

1. Wasserfahrzeuge, Grundstücke und Ufer zu betreten,

2. die Personalien festzustellen,

3. den Fischereischein, den Fischereierlaubnisschein sowie nach anderen Rechtsvorschriften notwendige Fische- 
 reidokumente zu prüfen,

4. die mitgeführten oder ausliegenden Fanggeräte, die Fische und Fanggeräte in Wasser und Landfahrzeugen  
 sowie die Fischbehälter zu überprüfen,

5. die Schiffsführung von Fischereifahrzeugen aufzufordern, einen bestimmten Hafen anzulaufen.

Die Schiffsführung eines Wasserfahrzeugs, von dem aus Fischfang betrieben wird, hat auf Anruf sofort ihr Fahrzeug 
anzuhalten, auf Verlangen die Fischereiaufsichtspersonen an Bord zu lassen und ihren Anordnungen Folge zu 
leisten. Die Weiterfahrt ist erst zulässig, wenn die Fischereiaufsichtsperson dies gestattet.

Für die privaten amtlich bestätigten Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher gilt Absatz 1 Nr. 1, 3 und 4 ent-
sprechend.

(2) Die obere Fischereibehörde kann im Einzelfall die Anordnungen treffen, die zur Beseitigung festgestellter oder zur 
Vermeidung künftiger Verstöße gegen dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Rechtsverordnungen
notwendig sind.

(3) Die Fischereiaufsichtsperson hat bei dienstlichem Einschreiten auf Verlangen ihren Dienstausweis vorzuzeigen, 
es sei denn, dass ihr dies aus Sicherheitsgründen nicht zugemutet werden kann. Die Fischereiaufsichtspersonen 
sind darüber hinaus befugt, Personen,

1. die unberechtigt fischen,

2. die auf oder an Gewässern, in denen sie nicht zur Ausübung der Fischerei berechtigt sind, mit Fanggeräten 
 angetroffen werden, oder

3. die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen fischereiliche Vorschriften begehen,

die gefangenen Fische und die Fanggeräte abzunehmen.

(4) Weitere Befugnisse der Fischereiaufsichtspersonen kann die oberste Fischereibehörde durch Verordnung regeln.
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12. entgegen den Verboten in § 39 die Fischerei ausübt,

13. entgegen § 41 Abs. 4 Muschelkulturen befischt,

14. entgegen § 44 einem Verlangen der Fischereiaufsichtspersonen nicht nachkommt oder

15. entgegen den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen handelt, soweit sie für einen bestimmten 
 Tatbestand auf diese Vorschrift verweisen,

16. einer unmittelbar geltenden Vorschrift in Rechtsakten der Europäischen Union zuwiderhandelt, die zur Ausübung 
 der Fischerei und der Fischerzeugung im Sinne des § 1 im Hinblick auf

 a) den Schutz der Fischbestände, die Erhaltung der aquatischen Arten und Lebensräume oder

 b) die Überwachung

 erlassen worden sind, soweit eine Rechtsverordnung nach Absatz 2 für einen bestimmten Tatbestand auf diese  
 Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die oberste Fischereibehörde wird ermächtigt, durch Verordnung die Tatbestände zu bezeichnen, die als Ord-
nungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 16 geahndet werden können.

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach diesem Gesetz oder nach einer Verordnung, die aufgrund dieses Gesetzes 
erlassen wurde, begangen worden, können

1. Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht wurden oder bestimmt gewesen sind, 

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.

(4) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 25.000,- Euro geahndet werden.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die obere 
Fischereibehörde.

(aufgehoben)
(aufgehoben)

§ 47
(aufgehoben)

§ 48
(aufgehoben)

§ 49
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Anlage:
(zu § 1 Abs. 2)
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(5) Für Maßnahmen, die nach diesem Gesetz getroffen werden können, werden das Recht auf Freiheit der Person (Art. 
2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes), das Recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes) und
das Recht auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Zehnter Teil
Entschädigung

§ 45
Entschädigung

(1) Werden den Eigentümerinnen oder Eigentümern oder anderen Nutzungsberechtigten durch Maßnahmen aufgrund 
dieses Gesetzes und hierauf beruhender Verordnungen, behördlicher Maßnahmen oder Anordnungen Beschränkun-
gen ihrer Nutzungsrechte oder Pflichten in einem Ausmaß auferlegt, die über die Sozialbindung der Eigentümerin 
oder des Eigentümers hinausgehen, haben sie Anspruch auf Entschädigung. Die Vermögensnachteile, die durch 
die Maßnahmen verursacht werden, müssen angemessen ausgeglichen werden.

(2) Zur Entschädigung ist die oder der Begünstigte verpflichtet.

(3) Die Entschädigung ist in Geld zu leisten. Sie kann auch in wiederkehrenden Leistungen bestehen.

(4) Über Entschädigungsansprüche nach diesem Gesetz entscheidet die obere Fischereibehörde.

Elfter Teil
Ordnungswidrigkeiten

§ 46
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 3 Abs. 1 der Hegepflicht nicht ordnungsgemäß nachkommt,

2. entgegen § 4 Abs. 3, 4 und 5 ein nicht zugelassenes Fanggerät benutzt,

3. entgegen § 13 Abs. 3 Besatzmaßnahmen durchführt,

4. entgegen § 14 Abs. 1 ohne Fischereierlaubnisschein den Fischfang ausübt oder entgegen Absatz 5 mit Fan- 
 geräten oder Fahrzeugen fischt, die im Erlaubnisschein nicht eingetragen sind,

5. entgegen § 18 Abs. 1 und 2 den Wechsel der Fische verhindert,

6. entgegen § 26 den Fischfang ausübt, ohne den vorgeschriebenen gültigen Fischereischein bei sich zu führen 
 oder diesen auf Verlangen einer zur Kontrolle berechtigten Person zur Einsichtnahme nicht aushändigt,

7. entgegen § 31 beim Fischen verbotene Mittel anwendet,

8. entgegen § 33 ein Gewässer ablässt,

9. entgegen § 34 Abs. 7 in Fischwegen oder oberhalb oder unterhalb auf den für den Fischfang verbotenen Stre- 
 cken fischt,

10. entgegen § 36 an oder auf Gewässern Fischereigeräte gebrauchsfertig mitführt,

11. entgegen § 38 Fische, die von einer übertragbaren Krankheit befallen sind, in ein Gewässer einsetzt oder aus 
 Teichen oder sonstigen zur Fischhaltung bestimmten Behältern abtreiben oder abschwimmen lässt,
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Grenzen der Küstengewässer in Flussläufen

 Gewässerbezeichnung Ausgangspunkt des Küstengewässers

 Eider flussabwärts der Schleuse Nordfeld

 Stör flussabwärts der Straßenbrücke im Zuge der B 77 in Itzehoe

 Krückau flussabwärts der ehemaligen Wassermühle Piening am Mühlendamm in Elmshorn

 Pinnau flussabwärts der Straßenbrücke im Zuge der B 431 in Uetersen

 Trave Verbindungslinie der Köpfe der Süderinnenmole und Norderaussenmole

 Elbe Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg bei Wedel
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Landesverordnung zur Durchführung des Landesfischereigesetzes
(LFischG-DVO)

vom 1. Juni 2018 (GVOBl. S. 354)

Aufgrund des § 7 Absatz 5 , des § 21 Absatz 1 Satz 3 , des § 26 Absatz 5 Satz 1 , des § 27 Absatz 4 , des § 29 Ab-
satz 6 und des § 39 Absatz 3 des Landesfischereigesetzes vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), zuletzt 
geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), verordnet das Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

§ 1
Fischereibuch, Auskunftserteilung

(1) Die Eintragung von Berichtigungen wie Übertragungen oder Löschungen von selbständigen Fischereirechten 
erfolgt nur auf Antrag. Dem Antrag sind notariell beglaubigte Abschriften von Urkunden beizufügen, aus denen sich 
die Rechtsänderung ergibt.

(2) Eine Auskunft aus dem Fischereibuch ist jedem zu erteilen, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Das Aus-
kunftsrecht der betroffenen fischereiberechtigten Person bleibt unberührt.

§ 2
Datenverarbeitung

(1) Name, Geburtsdatum, Adresse, Telekommunikationsverbindungen und Angaben zu fischereilichen Verhältnissen, 
insbesondere zu Fischereifahrzeugen, Fangerträgen, Besatzmaßnahmen und Erlaubnissen, sind personenbezogene 
Daten, die nach Maßgabe des § 42 Absatz 2 des Landesfischereigesetzes (LFischG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 211), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), und 
dieser Verordnung verarbeitet werden dürfen.

(2) Die personenbezogenen Daten dürfen mit und ohne Hilfe automatisierter Verfahren verarbeitet werden.

§ 3
Hegepläne

(1) Die Hegepläne sind nach einem von der oberen Fischereibehörde bestimmten Muster anzufertigen.

(2) Für folgende Gewässer sind keine Hegepläne zu fertigen:

1. Gräben, deren durchschnittliche Breite bei Mittelwasserstand weniger als 3 m beträgt, und

2. stehende Gewässer, die nicht größer als 50 ha sind.

Nummer 2 gilt nicht für die Gewässer, die in FFH-Gebieten gelegen und den Lebensraumtypen 3110, 3130, 3140 
und 3160 zugeordnet sind und in denen der Besatz mit Karpfen (Cyprinus carpio) geplant ist.

(3) Weitere Ausnahmen von der Pflicht zur Aufstellung eines Hegeplans kann die obere Fischereibehörde auf be-
gründeten Antrag zulassen.

§ 4
Erteilung des Fischereischeins

(1) Fischereischeine werden auf Antrag gemäß dem Muster der Anlage 1 erteilt. Die Jahreszahlen auf der Rückseite 
des Fischereischeins können bei Neudrucken aktualisiert werden. Bei erteilten Fischereischeinen kann eine Aktuali-
sierung der Jahreszahlen mit einem Aufkleber vorgenommen werden, der der Rückseite des Fischereischeinmusters 
nach Anlage 1 entspricht.
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(2) Der Fischereischein muss mit einem Lichtbild versehen sein, wenn die Inhaberin oder der Inhaber das 16. Le-
bensjahr vollendet hat. Das Lichtbild wird von der zuständigen Behörde eingefügt und gesiegelt.

(3) Fischereischeine werden nach den Maßgaben der Absätze 1 und 2 Personen erteilt, die ihre alleinige Wohnung 
oder ihre Hauptwohnung im Sinne des Melderechts in Schleswig-Holstein oder außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland haben.

§ 5
Ausnahmen von der Fischereischeinpflicht, Urlauberfischereischein

(1) Personen, die keinen Fischereischein besitzen, sollen für die Dauer von höchstens 28 aufeinander folgenden 
Tagen von der Fischereischeinpflicht ausgenommen werden (Urlauberfischereischein). Diese Ausnahmegenehmi-
gung kann in einem Kalenderjahr bis zu zwei Mal erteilt werden. § 26 LFischG gilt entsprechend. Sie wird von der 
oberen Fischereibehörde oder einer örtlichen Ordnungsbehörde nach dem Muster der Anlage 2 erteilt. Die obere 
Fischereibehörde kann Urlauberfischereischeine nach Satz 1 sowie deren einmalige Verlängerung nach Satz 2 auch 
in einem automatisierten Verfahren erteilen. Das vom automatisierten Verfahren erzeugte Dokument ist ausgedruckt 
beim Fischfang mitzuführen. Zusammen mit dem Urlauberfischereischein wird ein Merkblatt ausgehändigt oder 
übermittelt, dessen Erhalt und inhaltliche Kenntnisnahme von der Inhaberin oder dem Inhaber des Urlauberfische-
reischeines zu bestätigen sind.

(2) Soweit Interessen der Fischerei, des Naturschutzes, des Tierschutzes und des Gewässerschutzes nicht entge-
genstehen, kann die obere Fischereibehörde in schriftlich begründeten Einzelfällen zeitlich begrenzte Ausnahmen 
von der Fischereischeinpflicht zulassen.

(3) Personen, die in einer Berufsausbildung zur Fischwirtin oder zum Fischwirt stehen, benötigen für den Fischfang 
im Rahmen ihrer Ausbildung keinen Fischereischein.

(4) Personen, die aufgrund einer Behinderung keine Fischereischeinprüfung ablegen können, erhalten auf Antrag 
von der oberen Fischereibehörde eine Ausnahmegenehmigung von der Fischereischeinpflicht, die sie zum Fischfang 
mit der Handangel in Begleitung einer erwachsenen Inhaberin oder eines erwachsenen Inhabers eines gültigen 
Fischereischeins berechtigt. Die Ausnahmegenehmigung nach Satz 1 kann auf unbestimmte Zeit erteilt werden.

(5) Ein Fischereischein ist nicht erforderlich für Personen, die den Fischfang mit der Handangel

1. in den Küstengewässern des Landes von einem zum Zwecke der Freizeitfischerei gewerblich unterhaltenen  
 Wasserfahrzeug (Angelkutter) oder

2. an einem zum Zwecke der Freizeitfischerei gewerblich unterhaltenen geschlossenen Gewässer im Sinne des 
 § 2 Absatz 4 LFischG (Angelteich) ausüben.

Die gewerbliche Anbieterin oder der gewerbliche Anbieter muss über eine Aufsichtsführung durch eine Fischereisch-
eininhaberin oder einen Fischereischeininhaber oder durch eine Fischwirtin oder einen Fischwirt die Einhaltung der 
tierschutzgerechten Fischerei sowie der Regelungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen gewährleisten. Die Aufsicht 
führende Person muss das 18. Lebensjahr vollendet haben und in der Lage sein, den in Satz 1 genannten Personen 
die tierschutzrechtlichen Belange zu vermitteln.

§ 6
Fischereischeinprüfung

(1) Die von der obersten Fischereibehörde beliehenen Fischereiverbände führen unter Aufsicht des Landes die Fi-
schereischeinprüfung durch. Die oberste Fischereibehörde kann jederzeit für die Durchführung Weisungen erteilen, 
an Prüfungen teilnehmen und Unterlagen einsehen.

(2) Die Gebühr für die Prüfung steht dem jeweiligen Fischereiverband zu; sie wird von ihm erhoben.
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(3) Die Prüfung ist nicht öffentlich. Sie wird in der Regel schriftlich durchgeführt, in begründeten Ausnahmefällen 
nach Maßgabe des Prüfungsausschusses.

(4) Über das Ergebnis der Prüfung entscheidet ein Prüfungsausschuss, der aus einer oder einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern besteht. Für die Beisitzerinnen oder Beisitzer können Stellvertretende bestimmt 
werden.

(5) In den Prüfungsausschuss und zu Stellvertretenden beruft der jeweilige Fischereiverband Personen, die eine 
von der obersten Fischereibehörde anerkannte Lehr- und Prüfungsbefähigung besitzen.

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die oder der Vorsitzende und eine Beisitzerin oder 
ein Beisitzer oder deren Stellvertretung anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag. Die Ausschussmitglieder sind bei der Bewertung der Prüfungsarbeiten nicht an Weisungen 
gebunden.

§ 7
Fischereischeinprüfungszeugnis

(1) Über das Ergebnis der Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses zu unterzeichnen ist. Der Prüfling erhält ein Zeugnis über die bestandene Prüfung. Die Niederschrift, mit 
der das positive Prüfungsergebnis festgestellt wird, ist unbefristet aufzubewahren.

(2) Über das Nichtbestehen der Prüfung ist dem Prüfling ein schriftlicher Bescheid mit Rechtsmittelbelehrung zu 
erteilen. Gegen die Prüfungsentscheidung ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

§ 8
Ausnahmen von der Fischereischeinprüfung

Von einer Fischereischeinprüfung nach § 27 Absatz 3 LFischG sind neben den in § 27 Absatz 3 genannten Perso-
nen auch befreit:

1. Personen, die einen ab dem 1. März 1983 ausgestellten, gültigen Fischereischein eines anderen Bundeslandes 
 besessen haben oder besitzen,

2. Personen, die vor dem 1. März 1983 eine Sportfischerprüfung vor einem Sportfischerverband abgelegt haben, 
 oder

3. Personen, die in EU-Mitgliedsstaaten eine mit den Anforderungen in § 27 Absatz 1 LFischG vergleichbare Prüfung 
 abgelegt haben.

§ 9
Fischereiabgabe

(1) Die Fischereiabgabe beträgt 10 Euro für jedes Kalenderjahr. Die Fischereiabgabe wird von den örtlichen Ord-
nungsbehörden und von der oberen Fischereibehörde durch Ausgabe von Abgabemarken erhoben. Die Erhebung 
durch die obere Fischereibehörde kann auch in einem automatisierten Verfahren erfolgen.

(2) Von dem Aufkommen der Fischereiabgabe stehen dem Land Schleswig-Holstein 8,20 Euro und den Erhebungs-
stellen 1,80 Euro zu. Der dem Land zustehende Anteil der Fischereiabgabe ist jeweils für den Zeitraum vom 1. Juni 
bis zum 31. Mai des Folgejahres bis zum 10. Juni abzuführen.

(3) Der Nachweis über die Entrichtung der Fischereiabgabe wird erbracht, indem die Abgabemarke mit dauerhaft 
eingetragener Jahreszahl auf den Fischereischein oder die Ausnahmegenehmigung nach § 5 Absatz 1 und 4 geklebt 
wird. Der Nachweis der in einem automatisierten Verfahren erhobenen Abgabe erfolgt durch Vorlage eines Aus-
drucks des vom automatisierten Verfahren erzeugten Dokumentes. Das Dokument nach Satz 2 ist beim Fischfang 
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mitzuführen.

(4) Personen, die ihre alleinige Wohnung oder ihren Hauptwohnsitz nicht in Schleswig-Holstein haben und einen 
gültigen Fischereischein eines anderen Bundeslandes besitzen, sowie Personen, die eine Ausnahme von der Fi-
schereischeinpflicht gemäß § 5 Absatz 5 in Anspruch nehmen, erbringen den Nachweis über die Entrichtung der 
Fischereiabgabe des Landes Schleswig-Holstein durch Aufkleben der Abgabemarke auf ein Nachweisblatt Fische-
reiabgabe nach dem Muster der Anlage 3 . Absatz 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 10
Gemeinschaftsfischen

(1) Angelveranstaltungen, deren Zeitpunkt, Ort und Dauer durch Ausschreibung, Aushang oder sonstige Bekannt-
machung vom Veranstalter festgelegt wird, gelten nicht als verbotenes Wettfischen im Sinne von § 39 Absatz 1 Satz 
2 Nummer 1 LFischG , wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

1. Die sinnvolle Verwertung der gefangenen Fische ist sichergestellt und

2. die oder der Hegepflichtige hat der Veranstaltung zugestimmt.

(2) Eine sinnvolle Verwertung im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 liegt vor, wenn die gefangenen Fische als Lebensmittel 
verwendet werden. Bei Veranstaltungen, die aus Hegegründen durchgeführt werden, ist eine sinnvolle Verwertung 
auch gegeben, wenn die gefangenen Fische als Futtermittel oder zum Besatz anderer Gewässer verwendet werden.

(3) Die Fangergebnisse sind zu protokollieren. Für Gemeinschaftsfischen in Küstengewässern ist die Niederschrift 
nach einem von der oberen Fischereibehörde bestimmten Muster anzufertigen. Die Protokolle sind den Hegepflich-
tigen zu übergeben, für den Bereich der Küstengewässer der oberen Fischereibehörde.

§ 11
Verwendung von Setzkeschern

(1) Die Verwendung von Setzkeschern ist zur Frischhaltung des Fanges als Lebensmittel zulässig. Im Rahmen 
von Veranstaltungen nach § 10 Absatz 1 aus Hegegründen gefangene und für Besatz vorgesehene Fische können 
ebenfalls im Setzkescher gehältert werden.

(2) Ein Setzkescher muss aus knotenlosem textilem Material bestehen, mindestens 3,50 Meter lang sein und einen 
Ringdurchmesser von mindestens 0,50 Metern aufweisen. Setzkescher sind durch geeignete Vorrichtungen auf 
ganzer Länge gegen das Zusammenfallen zu sichern und weitgehend unter Wasser sowie parallel zur Gewässer-
oberfläche aufzustellen, so dass die gehälterten Fische frei schwimmen können.

(3) Um Verletzungen und Beeinträchtigungen der Fische zu verhindern, ist die Verwendung von Setzkeschern 
insbesondere bei starkem Wellenschlag, in Gewässern mit erheblichem Sunk und Schwall durch Schiffs- oder Mo-
torbootverkehr sowie von nicht verankerten Wasserfahrzeugen aus verboten.

(4) Das Hältern ist auf die unbedingt notwendige Dauer zu beschränken, längstens jedoch bis zum Ende des Fang-
tages. Es dürfen nur unverletzte Fische gehältert werden. Zeigen die Fische erhebliche Anzeichen für Stress oder 
ein unnatürliches Verhalten, ist die Hälterung unverzüglich zu beenden. Gehälterte Fische dürfen nicht zurückgesetzt 
werden.

(5) Die obere Fischereibehörde kann zu wissenschaftlichen Zwecken Ausnahmen von den Regelungen der Absätze 
1 bis 4 zulassen.
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§ 12
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 15 LFischG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 9 Absatz 4 den Fischfang ausübt, ohne den vorgeschriebenen Nachweis über die Entrichtung der  
 Fischereiabgabe bei sich zu führen oder diesen auf Verlangen einer zur Kontrolle berechtigten Person zur Ein- 
 sichtnahme auszuhändigen oder

2. entgegen den Bestimmungen von § 5 Absatz 5 als gewerblicher Anbieter seine Aufsichtspflicht verletzt oder

3. Setzkescher entgegen den Bestimmungen von § 11 Absatz 1 bis 4 einsetzt.

§ 13
Anlagen

Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 14
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Juli 2018 in Kraft. Sie tritt am 14. Juli 2023 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Juni 2018

Dr. Robert Habeck

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Anlage 1 zu § 4 Absatz 1 LFischG-DVO , Farbe (innen und außen) hellblau
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Anlage 2 zu § 5 Absatz 1
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Anlage 2 zu § 5 Absatz 1
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Anlage 3 zu § 9 Absatz 4
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Landesverordnung über die Ausübung der Fischerei in den
Binnengewässern (Binnenfischereiverordnung - BiFVO)

vom 29. Juni 2016 (GVOBI. Schl.-H. S. 557),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. Mai 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 733)

Aufgrund des § 30 Absatz 1, § 31 Absatz 3, § 35 Absatz 1 und 2, § 38 Absatz 2 und des § 39 Absatz 3 des Landes-
fischereigesetzes (LFischG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. Oktober 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 295), sowie aufgrund von § 175 Absatz 1 LVwG verordnet das Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt für die Binnengewässer nach § 2 Absatz 3 LFischG.

(2) Zum Geltungsbereich nach Absatz 1 gehören das Ornumer Noor, die Strandlagune bei Aschau und das Neu-
städter Binnenwasser seewärts bis zur Straßenbrücke in Neustadt.

§ 2
Mindestmaße und Schonzeiten

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Fischarten sind heimisch und nicht gebietsfremd nach § 13 Absatz 3 LFischG. 
In offenen Binnengewässern nach § 2 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 LFischG gelten die in der Anlage 1 genannten 
Mindestmaße, gemessen von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse, und Schonzeiten. Die Anlage 1 ist 
Bestandteil dieser Verordnung.

(2) Es ist verboten, Fische, die das für sie festgelegte Mindestmaß unterschreiten oder während der für sie festge-
legten Schonzeit gefangen werden, sich anzueignen, anzulanden, zu befördern, zu verkaufen oder anderweitig zu 
verwerten sowie vorbehaltlich der Geltung von Absatz 3 Satz 2 zu töten.

(3) Werden Fische gefangen, deren Fang einem Verbot nach Absatz 2 unterliegt, sind sie nach guter fachlicher Praxis 
vom oder aus dem Fanggerät zu befreien und unverzüglich in das Fanggewässer zurückzusetzen, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie unverletzt, verletzt oder tot sind; andere öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben davon unberührt. 
Offenkundig nicht überlebensfähige Fische sollen vor dem Zurücksetzen unverzüglich tierschutzgerecht betäubt und 
getötet werden. Satz 2 gilt nicht für Massenfänge in der Berufsfischerei.

§ 3
Besatz, übertragbare Fischkrankheiten

(1) In Anlage 1 nicht aufgeführte Arten dürfen in Binnengewässern nicht ausgesetzt werden. Besatz für offene 
Binnengewässer soll aus regionalen Beständen gewonnen werden. Satz 1 gilt nicht in geschlossenen Gewässern 
nach § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 LFischG und in geschlossenen Gewässern nach § 2 Absatz 4 Satz 1 Nummer 
1 LFischG nicht für Arten, die in Anhang IV der Verordnung Nummer 708/20071 aufgeführt sind, sowie unfruchtbare 
Kreuzungen dieser Arten.

(2) Mit Fischarten, für die ein Mindestmaß vorgeschrieben ist, darf Besatz in offenen Binnengewässern nur erfolgen, 
wenn sie das Mindestmaß noch nicht erreicht haben.

(3) Über die in offenen und geschlossenen Binnengewässern durchgeführten Besatzmaßnahmen hat die fischerei-
berechtigte oder fischereiausübungsberechtigte Person Aufzeichnungen über Ort und Datum der Besatzmaßnahme 
sowie über Art, Alter, Menge und Herkunft der eingesetzten Fische zu machen und mindestens drei Kalenderjahre 
nach Ablauf des Besatzjahres aufzubewahren; sie sind der oberen Fischereibehörde auf Verlangen vorzulegen. 
Satz 1 gilt nicht für kurzfristige Hälterungen zu Verkaufszwecken. An zum Zwecke der Freizeitfischerei gewerblich 
unterhaltenen geschlossenen Gewässern (Angelteiche) sind die Aufzeichnungen nach Satz 1 sowie über das Da-
tum der Lieferung und die Freigabe zur Befischung der Besatzfische zu führen. Alle Aufzeichnungen sind für den 
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aktuellen und die zwei vorhergehenden Monate an der jeweiligen Betriebsstätte vor Ort aufzubewahren. Zeitpunkt 
und Ort von Besatzlieferungen sind der oberen Fischereibehörde auf Verlangen mitzuteilen.

(4) Es ist verboten, in offenen und geschlossenen Binnengewässern Fische aus eingeschlechtlichen Beständen, 
Beständen mit vervielfachtem Chromosomensatz oder fruchtbare Kreuzungen aus verschiedenen Arten sowie 
gentechnisch oder durch Gen-Knockdown veränderte Fische auszusetzen. Dies gilt auch für die Nachkommen 
solcherart veränderter Fische.

(5) Übertragbare Krankheiten nach § 38 Absatz 2 Satz 1 LFischG sind die in Anlage 1 der Fischseuchenverordnung 
vom 24. November 2008 (BGBl. I S. 2315), zuletzt geändert durch Artikel 5 der Verordnung vom 19. November 
2019 (BGBl. I S. 1862), aufgeführten Fischseuchen. Der Bezug von Besatzfischen für offene und geschlossene 
Binnengewässer darf nur von nach der Fischseuchenverordnung genehmigten Betrieben erfolgen; dies gilt nicht für 
Fischumsiedlungen im Rahmen von Hegefischen oder bei Baumaßnahmen und Havarien.

Fußnote zu Absatz 1:
1Verordnung (EG) Nummer 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 über die Verwendung nicht heimischer und gebietsfremder Arten 
in der Aquakultur (ABl. L 168 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nummer 304/2011 vom 9. März 2011 (ABl. L 88 S. 1)

§ 4
Fischschonbezirk

In der Elbe bei Geesthacht ist im Fischweg am Stauwehr sowie in einem sich von ober- bis unterhalb des Fisch-
weges erstreckenden Gebiet jede Art des Fischfangs verboten. Das Gebiet beginnt oberhalb des Stauwehres am 
rechten Ufer der Elbe beim Knick im Uferdeckwerk, erstreckt sich von dort in gerader Linie Richtung Flussmitte bis 
zur Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachen bei Elbe-km 585,550, von hier flussabwärts ent-
lang der Landesgrenze bis zum Elbe-km 586,167 unterhalb des Stauwehres und von hier in gerader Linie bis zum 
westlichen Ufer der Buhne 6a. Das rechte Elbeufer zwischen dem westlichen Ufer der Buhne 6a und dem Knick 
im Uferdeckwerk stellt seine landseitige Begrenzung dar. Das Gebiet ist in der Anlage 2 kartografisch dargestellt, 
welche Bestandteil der Verordnung ist.

§ 5
Winterschonzeit

(1) Zum Schutz der Winterlaicher ist der Fischfang vom 1. Oktober bis 31. Dezember in den in der Anlage 3 aufge-
führten Gewässern verboten. Satz 1 gilt entsprechend für die Zuläufe der in Anlage 3 aufgeführten Gewässer, sofern 
diese Zuläufe für kieslaichende Fischarten geeignete Substratstrukturen aufweisen. Die Anlage 3 ist Bestandteil 
dieser Verordnung.

(2) Ausgenommen von der Winterschonzeit sind die Seen im Zuge dieser Gewässer und Gewässerstrecken.

§ 6
Elektrofischerei

(1) Die obere Fischereibehörde kann auf Antrag Ausnahmen von dem Verbot der Fischfangausübung unter Anwen-
dung elektrischen Stroms insbesondere zum Fang von Laichfischen, für Bestandsaufnahmen zur Beweissicherung 
oder zur Erstellung von Hegeplänen, für wissenschaftliche Untersuchungen, für Bergungen und Fischumsiedlungen 
bei Baumaßnahmen und Havarien oder zur nachhaltigen und mit anderen Fanggeräten nicht erreichbaren Gewäs-
serbewirtschaftung erteilen. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein bedarf keiner Ausnahme im Sinne von 
Satz 1, sofern die Elektrofischerei zu Ausbildungszwecken zum Einsatz kommt.

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller nachweist, dass

1. die für den Betrieb des Elektrofanggerätes verantwortliche Person an einem von der oberen Fischereibehörde 
 anerkannten Lehrgang über die Elektrofischerei teilgenommen hat (Bedienungsschein) oder Fischwirtin oder 
 Fischwirt ist und
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2. das einzusetzende Elektrofanggerät einschließlich seines Zubehörs den allgemein anerkannten Regeln der 
 Technik entspricht (Zulassungsschein).

(3) Die Elektrofischerei darf nur unter Verwendung von Gleichstrom oder geeignetem Impulsstrom ausgeübt werden. 
Die Anwendung von Wechselstrom als Fangstrom ist verboten. Elektrofischfanganlagen sind nach den anerkannten 
Regeln der Technik zu betreiben. Die Elektrofischerin oder der Elektrofischer hat bei der Ausübung des Elektro-
fischfangs die Fangelektrode selbst zu führen und den Totmannschalter selbst zu betätigen sowie die sich aus den 
Bedienvorschriften und den besonderen örtlichen Umständen ergebenden Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

§ 7
Art und Anwendung von Fanggeräten

(1) Neben den nach § 31 LFischG verbotenen Fangmethoden ist das Reißen von Fischen mit Angelhaken verboten. 
Feststehende Haken sind nur als Einzelhaken erlaubt.

(2) Stellnetze und Reusen sind so einzusetzen, dass ein Beifang von Nichtzielarten möglichst vermieden wird. Reusen 
müssen zum Schutz des Fischotters gegen ein Eindringen durch Otterkreuze oder andere geeignete Maßnahmen 
gesichert sein oder eine Ausstiegsöffnung oder Fluchtmöglichkeit nach dem Stand der Technik aufweisen. Satz 2 
gilt nicht, sofern die Reusen in einer Wassertiefe von mehr als 1,50 m oder einer Distanz zur Uferlinie von mehr 
als 60 m eingesetzt werden; maßgeblich ist dabei der Standort des Eingangs zur ersten Fangkammer der Reuse.

(3) Handangeln sind von der fischereiausübungsberechtigten Person ständig zu beaufsichtigen. Ausgelegte Stellnet-
ze und Langleinen sind täglich zu kontrollieren. Alle übrigen Fanggeräte und ständige Fischereivorrichtungen sind 
regelmäßig, mindestens in einem Zeitabstand, der unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse vor Ort 
in der Regel ein Verenden von Fischen ausschließt, zu kontrollieren. Der Fang ist bei der Kontrolle zu entnehmen.

§ 8
Verwendung von Köderfischen

In offenen Binnengewässern dürfen nur solche aus dem Gewässersystem des Fanggewässers stammende oder 
in Aquakulturanlagen erzeugte Fische heimischer und nicht gebietsfremder Arten oder Teile von ihnen als Köder 
verwendet werden; § 2 Absatz 2 und § 3 Absatz 4 gelten entsprechend.

§ 9
Ständige Fischereivorrichtungen

In offenen Binnengewässern müssen ständige Fischereivorrichtungen einen Latten- oder Stababstand oder eine 
Maschenweite, gemessen von Knotenmitte zu Knotenmitte, von mindestens 10 mm haben. Sind sie mit einer Stau-
anlage baulich verbunden, wird die nach § 18 Absatz 2 LFischG freizuhaltende halbe Gewässerbreite nach der 
jeweiligen Abflussbreite der Staueinrichtung einschließlich der ständigen Fischereivorrichtungen bemessen.

§ 10
Absperrung mit Fanggeräten

(1) In fließenden Gewässern sowie in sich verengenden Verbindungen von Seen untereinander oder in einer sich 
verengenden Verbindung eines Sees mit fließenden Gewässern oder Kanälen dürfen andere als in § 9 genannte 
Fanggeräte einschließlich deren Leiteinrichtungen mit Ausnahme von Langleinen und Handangeln nur so einge-
richtet oder ausgelegt werden, dass sie einen Abstand von mindestens 200 m voneinander haben und höchstens 
die Hälfte der Gewässerbreite absperren. Als Gewässerbreite gilt die kürzeste Entfernung zwischen zwei Ufern am 
Aufstellungsort des Fanggerätes.

(2) In einem Schutzbereich vor und hinter Ein- oder Ausläufen von Fließgewässern oder Kanälen in oder aus Seen 
dürfen keinerlei Fanggeräte mit Ausnahme von Langleinen und Handangeln eingerichtet oder ausgelegt werden. 
Der Schutzbereich in Richtung See wird ausgehend von der Verbindungslinie zwischen den beidseitigen Mündungs-
uferpunkten gemessen. Die Verbindungslinie wird beidseitig der Mündungsuferpunkte in gerader Linie um jeweils 
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50 m verlängert. Von den beiden Endpunkten dieser Linie wird in Richtung See ein Rechteck mit Seitenlängen von 
jeweils 50 m gebildet. Der Schutzbereich in Richtung des Fließgewässers oder Kanals umfasst ausgehend von den 
beidseitigen Mündungsuferpunkten das Fließgewässer oder den Kanal auf einer Länge von 50 m.

§ 11
Eisfischerei

Bei der Eisfischerei sind die ins Eis geschlagenen Löcher durch die Verursacherin oder den Verursacher so zu 
kennzeichnen, dass durch sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit entstehen kann.

§ 12
Schutz der Fischgewässer

(1) Gewässerunterhaltungsmaßnahmen haben stets so fischschonend wie möglich zu erfolgen. Werden dabei Fische 
aus dem Gewässer entfernt, sind sie entsprechend § 2 Absatz 3 zurückzusetzen.

(2) In Gewässern nach § 5 Absatz 1 dürfen in der Zeit vom 15. Oktober bis 30. April keine Gewässerunterhaltungs-
maßnahmen vorgenommen werden. Ausgenommen von diesem Verbot sind Gehölzpflegearbeiten außerhalb des 
Gewässers; abweichende öffentlich-rechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

§ 13
Befreiungen und Ausnahmen

(1) Die §§ 2, 4 bis 6 und 10 finden auf wissenschaftliche Untersuchungen der oberen Fischereibehörde keine An-
wendung. Befreiungen nach Satz 1 ersetzen nicht die nach § 14 LFischG erforderlichen privatrechtlichen Erlaubnisse 
zum Fischfang.

(2) Die §§ 2, 4 bis 6 und 10 finden auf wissenschaftliche Untersuchungen im Auftrag des Landes keine Anwendung, 
sofern diese Untersuchungen der Erfüllung der Monitoringverpflichtungen des Europäischen Artenschutz- und Was-
serrechts dienen. Die Anwendbarkeit der in Satz 1 genannten Regelungen kann von der oberen Fischereibehörde 
gegenüber den Durchführenden der Untersuchungen angeordnet werden, wenn erhebliche Auswirkungen auf Flora 
oder Fauna am oder im Gewässer oder erhebliche Beeinträchtigungen der Fischerei zu befürchten sind. Befreiun-
gen nach Satz 1 ersetzen nicht die nach § 14 LFischG erforderlichen privatrechtlichen Erlaubnisse zum Fischfang. 
Sonstige Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(3) Die obere Fischereibehörde kann auf Antrag Ausnahmen von den §§ 2, 3, 4, 5, 7 und 10 zulassen. Ausnahmen 
können mit Nebenbestimmungen versehen werden, wenn erhebliche Auswirkungen auf Flora oder Fauna am oder 
im Gewässer oder erhebliche Beeinträchtigungen der Fischerei zu befürchten sind. Ausnahmen nach Satz 1 ersetzen 
nicht die nach § 14 LFischG erforderlichen privatrechtlichen Erlaubnisse zum Fischfang.

§ 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 15 LFischG oder § 175 Absatz 3 LVwG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 2 untermaßige oder während der Schonzeit gefangene Fische sich aneignet, anlandet, 
 befördert, verkauft oder anderweitig verwertet sowie vorbehaltlich der Geltung von § 2 Absatz 3 Satz 2 tötet,

2. entgegen § 2 Absatz 3 untermaßige oder während der Schonzeit gefangene Fische nicht unverzüglich frei in das  
 Fanggewässer zurücksetzt,

3. entgegen § 3 Absatz 1 Fische aussetzt,

4. entgegen § 3 Absatz 2 offene Binnengewässer mit Fischen besetzt, die ein für sie vorgeschriebenes Mindestmaß 
 erreicht oder überschritten haben,
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5. entgegen § 3 Absatz 3 keine oder unvollständige Aufzeichnungen führt, die Aufbewahrungsfrist nicht einhält, die  
 Aufzeichnungen der oberen Fischereibehörde auf Verlangen nicht vorlegt, oder an zum Zwecke der Freizeit- 
 fischerei gewerblich unterhaltenen geschlossenen Gewässern (Angelteiche) die Aufzeichnungen nach § 3 
 Absatz 3 Satz 1 sowie über das Datum der Lieferung und die Freigabe zur Befischung der Besatzfische nicht an  
  der jeweiligen Betriebsstätte vor Ort aufbewahrt, die Aufbewahrungsfrist nicht einhält oder Zeitpunkt und Ort von 
  Besatzlieferungen der oberen Fischereibehörde auf Verlangen nicht mitteilt,

6.  entgegen § 3 Absatz 4 Fische aus eingeschlechtlichen Beständen, Beständen mit vervielfachtem Chromoso- 
 mensatz oder fruchtbare Kreuzungen aus verschiedenen Arten sowie gentechnisch oder durch Gen-Knockdown 
 veränderte Fische oder deren Nachkommen in die genannten Gewässer einsetzt,

7. entgegen § 3 Absatz 5 Satz 2 Besatzfische von einem Betrieb bezieht, der keine Genehmigung nach der Fisch- 
 seuchenverordnung besitzt,

8. entgegen dem in § 4 aufgeführten Fischschonbezirk den Fischfang ausübt,

9. entgegen § 5 Absatz 1 während der Winterschonzeit den Fischfang ausübt,

10. entgegen § 6 Absatz 1 den Fischfang unter Anwendung elektrischen Stroms ohne Genehmigung ausübt oder 
 entgegen § 6 Absatz 3 die Elektrofischerei nicht unter Verwendung von Gleichstrom oder geeignetem Impulsstrom  
 ausübt oder sich entgegen den aus den Bedienvorschriften oder den besonderen örtlichen Umständen erge- 
 benden Sorgfaltspflichten verhält,

11. entgegen § 7 Absatz 1 und 2 Fangmethoden oder Fanggeräte einsetzt,

12. entgegen § 7 Absatz 3 Kontroll- und Beaufsichtigungspflichten der Fanggeräte oder Entnahmepflichten des 
 Fangs verletzt,

13. entgegen § 8 nicht aus dem Gewässersystem stammende oder in Teichwirtschaften oder vergleichbaren Anlagen  
 erzeugte Fische heimischer und nicht gebietsfremder Arten oder Teile von ihnen, untermaßige oder während 
 der Schonzeit gefangene Fische oder Teile von ihnen oder Fische aus eingeschlechtlichen Beständen, Beständen 
 mit vervielfachtem Chromosomensatz oder fruchtbare Kreuzungen aus verschiedenen Arten sowie gentechnisch 
 oder durch Gen-Knockdown veränderte Fische oder Teile von ihnen als Köder verwendet,

14. entgegen § 9 ständige Fischereivorrichtungen mit geringeren Abständen oder Maschenweiten betreibt,

15. entgegen § 10 Fanggeräte einrichtet oder auslegt,

16. entgegen § 11 die bei der Eisfischerei ins Eis geschlagenen Löcher nicht so kennzeichnet, dass durch sie keine 
 Gefahr für die öffentliche Sicherheit entstehen kann,

17. entgegen § 12 Gewässerunterhaltungsmaßnahmen vornimmt oder

18. entgegen Nebenbestimmungen zu nach § 13 Absatz 3 erteilten Genehmigungen handelt.

§ 15
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 29. Juli 2016 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Binnenfischereiverordnung vom 11. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 634) *), geändert durch Verordnung vom 4. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 553), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. Juni 2016

Dr. Robert Habeck 
Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Fußnote
 *) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 793-4-5
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1)

   Mindestmaß  Schonzeit

Neunaugen
Bachneunauge (Lampetra planeri)  -  ganzjährig
Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)  -  ganzjährig
Meerneunauge (Petromyzon marinus)  -  ganzjährig
Fische
Aal (Anguilla anguilla) 50 cm -
Aland (Leuciscus idus)  -  -
Alse, Maifisch (Alosa alosa)  -  ganzjährig
Äsche (Thymallus thymallus)  35 cm  vom 1. Januar bis 30. April
Bachforelle (Salmo trutta fario)  30 cm  vom 1. Oktober - 28. Februar
Bachschmerle (Barbatula barbatula)  -  ganzjährig
Barbe (Barbus barbus) - ganzjährig
Binnenstint (Osmerus eperlanus spirinchus)  -  -
Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)  -  ganzjährig
Brassen (Abramis brama)  -  -
Döbel (Leuciscus cephalus)  -  -
Dorsch (Gadus morhua)  35 cm  -
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)  -  -
Elritze (Phoxinus phoxinus)  -  ganzjährig
Finte (Alosa fallax)  30 cm -
Flussbarsch (Perca fluviatilis)  -  -
Giebel (Carassius auratus gibelio)  -  -
Groppe (Cottus gobio)  -  ganzjährig
Große Maräne (Coregonus spp.)  30 cm  -
Gründling (Gobio gobio)  -  vom 1. April - 30. Juni
Güster (Blicca bjoerkna)  -  -
Hasel (Leuciscus leuciscus)  -  ganzjährig
Hecht (Esox lucius)  45 cm  vom 15. Februar - 15. April
Karausche (Carassius carassius)  -  -
Karpfen (Cyprinus carpio)  35 cm  -
Kaulbarsch (Gymnocephalus cernua)  -  -
Kleine Maräne (Coregonus albula)  -  -
Lachs (Salmo salar)  60 cm  vom 1. Oktober - 28. Februar
Meerforelle (Salmo trutta trutta)  40 cm  vom 1. Oktober - 28. Februar
Moderlieschen (Leucaspius delineatus)  -  ganzjährig
Nordseeschnäpel (Coregonus oxyrinchus)  -  ganzjährig
Ostgroppe (Cottus poecilopus)  -  ganzjährig
Ostseeschnäpel (Coregonus maraena)  40 cm  vom 1. November - 31. Januar
Quappe (Lota lota)  35 cm  vom 1. Januar - 28. Februar
Rapfen (Aspius aspius)  50 cm  -
Rotauge (Rutilus rutilus)  -  -
Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus)  -  -
Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)  -  ganzjährig
Schleie (Tinca tinca)  25 cm  -
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Steinbeißer (Cobitis taenia)  -  ganzjährig
Stint (Osmerus eperlanus eperlanus) - -
Störe der Arten Acipenser sturio  -  ganzjährig
und Acipenser oxyrinchus
Ukelei (Alburnus alburnus)  -  ganzjährig
Wels (Silurus glanis)  -  -
Zährte (Vimba vimba)  -  ganzjährig
Zander (Sander lucioperca)  45 cm  vom 15. März bis 15. Mai
Zope (Abramis ballerus)  -  ganzjährig
Zwergstichling (Pungitius pungitius)  -  -
Krebse
Flusskrebs (Astacus astacus)  12 cm  vom 1. Oktober bis 31. Juli
   (gemessen von ganzjährig im Schulensee,
   der Rostrumspitze Großer Benzer See,
   bis zum Kleiner Benzer See, und
   Schwanzende Langsee (Süderfahrenstedt)
Muscheln
Abgeplattete Teichmuschel  -  ganzjährig
(Pseudanodonta complanata)
Bachmuschel (Unio crassus)  -  ganzjährig
Flache Teichmuschel (Anodonta anatina)  -  -
Gemeine Teichmuschel (Anodonta cygnea)  -  ganzjährig
Große Flussmuschel (Unio tumidus)  -  ganzjährig
Malermuschel (Unio pictorum)  -  ganzjährig

Anlage 2 (zu § 4)
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Anlage 3 (zu § 5 Absatz 1)

Nr.  Gewässername Räumliche Geltung

1  Bille von der Quelle bis zur Mündung in den Reinbeker Mühlenteich

2  Alster und Ammersbek Alster vom Zufluss der Alten Alster und Ammersbek unterhalb der  
   L224 jeweils bis zur Landesgrenze mit der Freien und Hansestadt  
   Hamburg

3  Nessendorfer Mühlenau, jeweils von der Quelle bis zur Mündung in den Sehlendorfer
  Flaßlandbek und Schmiedenau Binnensee

4  Steinau (Büchen) von der Quelle bis zur Mündung in den Elbe-Lübeck-Kanal

5  Beste vom Zufluss der Süderbeste bis zur Mündung in die Trave

6  Trave unterhalb des Wardersees bis zur Brücke querab der Kupfermühle

7  Lachsbach und Kremper Au von der Quelle bis zur Mündung in das Neustädter Binnenwasser sowie 
   im Neustädter Binnenwasser bis zur Brücke der Bundesautobahn A 1 
   über das Gewässer

8  Treene unterhalb des Winderatter Sees bis zur Mündung der Bollingstedter 
   Au

9  Loiter Au von der Quelle bis zur Mündung in die Schlei

10  Osterau unterhalb der Straßenbrücke bei Rieshorn bis oberhalb der Mündung
   in die Bramau

11  Steinau (Nusse) unterhalb des Zuflusses des Ritzerauer Mühlenbachs bis zur
   Mündung in den Elbe-Lübeck-Kanal

12  Linau von der Quelle bis zur Mündung in den Elbe-Lübeck-Kanal

13  Schafflunder Mühlenstrom von der Quelle bis zur Mündung in den Randgraben

14  Hagener Au und Salzau unterhalb des Selenter Sees bis zur Mündung in die Ostsee

15  Schwentine unterhalb des Wasserkraftwerks am Auslauf des Rosensees
   zur Brücke bei der Oppendorfer Mühle

16  Mühlenau (Wehrau) unterhalb des Wardersees bis oberhalb des Zuflusses der Linnbek

17  Haaler Au von der Quelle bis zur Mündung der Fuhlenau

18  Farver Au von der Quelle bis zur Mündung in die Johannisbek

19  Kükelühner Mühlenau von der Quelle bis zur Mündung in die Ostsee

20  Alte Schwentine unterhalb des Stolper Sees bis zur Mündung in den Postsee

21  Hohenfelder Mühlenau unterhalb des Selenter Sees bis zur Mündung in die Ostsee

22  Langballigau unterhalb der Brücke bei Reumoos bis zur Mündung in die Ostsee

23  Tensfelder Au unterhalb der Kläranlage Tensfeld bis zur Mündung in den Plöner See

24  Schwartau unterhalb des Barkauer Sees bis zur Mündung der Curau

25  Pulverbek von der Quelle bis zur Mündung in die Trave

26  Krückau unterhalb der Brücke in Heede bis zum Zufluss der Offenau

27  Stör von der Quelle bis zur Mündung der Bünzau

28  Mühlenau und Düpenau jeweils von der Quelle bis zum Zusammenfluss beider Gewässer

29  Rantzau von der Quelle bis zur Mündung in die Stör
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  Nr.  Gewässername Räumliche Geltung

30  Kossau unterhalb der Brücke L55 bis zur Brücke L178

31  Kronsbeck von der Quelle bis zur Mündung in die Ostsee

32  Bünzau vom Zusammenfluss von Fuhlenau und Buckener Au

33  Osterbek von der Quelle bis zur Mündung in die Schlei

34  Goddestorfer Au von der Quelle bis zur Mündung in die Ostsee

35  Johannisbek von der Quelle bis zur Brücke in Johannisdorf

36  Mühlenbarbeker Au von der Quelle bis zur Mündung in die Stör

37  Eider unterhalb des Bothkamper Sees bis zur Eiderbrücke östlich von
   Schmalstede

38  Jevenau von der Quelle bis zur Mündung in den Nord-Ostsee-Kanal

39  Schmalfelder Au unterhalb vom Zufluss der Buerwischbek bis oberhalb der Klärteiche
   in Schmalfeld

40  Gieselau von der Quelle bis zur Mündung in den Nord-Ostsee-Kanal

41  Lippingau unterhalb der L248 bis zur Mündung in die Ostsee

42  Koseler Au von der Quelle bis oberhalb des Zuflusses der Pukdammer Au

43  Unterlauf der Malenter Au vom Ausfluss aus dem Schonausee bis zur Mündung in den Kellersee

44  Kiebitzbek von der Quelle bis zur Mündung in die Schwentine
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Landesverordnung über die Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern
(Küstenfischereiverordnung - KüFVO)

vom 3. Dezember 2018 (GVOBl. S. 802)
zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. November 2019 (GVOBl. S. 562)

Aufgrund des § 30 Absatz 1 , des § 31 Absatz 3 Satz 2 , des § 35 Absatz 1 , des § 40 Absatz 2 , des § 44 Absatz 
4 und des § 46 Absatz 2 des Landesfischereigesetzes (LFischG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 690), verordnet das Ministerium für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Küstengewässer nach § 2 Absatz 2 des Landesfischereigesetzes (LFischG) . Sie gilt 
für jede Art der Fischerei, soweit nicht durch Rechtsakte der Europäischen Union etwas anderes bestimmt wird.

§ 2
Fangbeschränkungen

(1) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Fischarten gelten die dort genannten Fangbeschränkungen. Sofern in Anlage 
1 nicht anders angegeben, werden Mindestmaße von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen.

(2) Es ist verboten, Fische, die das für sie festgelegte Mindestmaß oder -gewicht unterschreiten oder während der 
für sie festgelegten Schonzeit gefangen werden, sich anzueignen, anzulanden, zu befördern, zu verkaufen oder 
anderweitig zu verwerten.

(3) Werden Fische gefangen, die einem Verbot nach Absatz 2 unterliegen, sind sie nach guter fischereilicher Praxis 
vom Fanggerät zu befreien und unverzüglich frei in das Fanggewässer zurückzusetzen, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie unverletzt, verletzt oder tot sind.

(4) Sind Fische, die einem Verbot nach Absatz 2 unterliegen, zusammen mit anderen Fischen gefangen worden, 
sind sie von diesen zu trennen und unverzüglich frei in das Fanggewässer zurückzusetzen, ohne Rücksicht darauf, 
ob sie unverletzt, verletzt oder tot sind. Dies gilt nicht für Fische in Fängen, für die nach Regelungen des Bundes 
oder der Europäischen Union ein zulässiger Anteil am Gesamtfang an untermaßigen oder schonzeitgeschützten 
Fischarten erlaubt ist, sofern ihr zulässiger Anteil nicht überschritten wird. Erfolgt eine vorzunehmende Trennung 
nicht vor der Vermarktung, so gilt der gesamte Fang als untermaßig beziehungsweise schonzeitgeschützt; der Erlös 
aus der Vermarktung kann eingezogen werden und fällt der Landeskasse zu.

(5) Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3
Ausnahmen

(1) Anlandungen von Trogmuscheln, Schwertmuscheln oder Miesmuscheln aus der Nordsee, die außerhalb des 
Nationalparks „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ gefangen werden, sowie Anlandungen von Miesmuscheln 
aus der Ostsee dürfen untermaßige Muscheln bis zu 10 Prozent des Gewichtes des Gesamtfanges enthalten.

(2) Zulässig bleibt der Fang von untermaßigen Miesmuscheln als Besatz für in schleswig-holsteinischen Küstenge-
wässern ausgewiesene Muschelkulturbezirke in den Monaten 1. Juli bis einschließlich 30. April.

§ 4
Muschelfischerei

(1) Zum Fischen von Miesmuscheln dürfen auf einem Fangfahrzeug nicht mehr als vier Muschelfanggeräte von je 
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höchstens 2 Meter Öffnungsbreite und je höchstens 350 kg Gewicht verwendet werden.

(2) Zum Fischen von wildlebenden anderen Muschelarten als Miesmuscheln darf auf einem Fangfahrzeug nur ein 
Fanggerät mit einer Kantenlänge von bis zu 1 Meter verwendet werden. Der Fang darf nicht durch eine Saugein-
richtung aus dem Meeresboden heraufgeholt werden. Die hydraulische Beförderung aus dem Auffangkorb durch 
eine Rohrleitung auf oder in das Fahrzeug ist zulässig, wenn gewährleistet ist, dass kleinere Muscheln, Schnecken 
oder andere Lebewesen lebend und unbeschädigt wieder ins Wasser zurückgelangen können.

(3) Mit Ausnahme der Besatzmuschelfischerei sind Muschelfänge von Beifängen nach fischereilichen Regeln, die 
die obere Fischereibehörde festlegen kann, zu trennen und die Beifänge in das Fanggewässer zurückzugeben.

(4) Tritt eine Gefährdung der Besatzmuschelbestände oder der Besatzmuschelfischerei von Miesmuscheln in der 
Zeit vom 1. Juli bis 30. April auf, so kann die obere Fischereibehörde den Umfang der Besatzmuschelfischerei durch 
örtliche und zeitliche Beschränkungen regeln.

§ 5
Kennzeichnung von Miesmuschelkulturbezirken

(1) Zu Miesmuschelkulturbezirken erklärte Teile der schleswig-holsteinischen Küstengewässer sind auf ihren bekannt 
gegebenen Eckpositionen von der oder dem Nutzungsberechtigten in der von der Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes genehmigten Weise zu kennzeichnen.

(2) Die Kennzeichen nach Absatz 1 sind mit Radarreflektoren auszustatten und mit dem Namen der oder des Nut-
zungsberechtigten des Muschelkulturbezirkes zu beschriften. Die Größe und Art der Beschriftung regelt die obere 
Fischereibehörde.

§ 6
Industriefischerei

Zum Schutz des Fischlaichs, der Fischbrut, der Aufwuchsplätze und der Fischnährtiere einschließlich Garnelen 
ist es verboten, Fische zu anderen Zwecken als dem unmittelbaren menschlichen Verzehr zu fischen, sie an Bord 
unverarbeitet, unsortiert oder qualitätsmindernd zu lagern oder anzulanden.

§ 7
Laich-, Fischschonbezirke und Schutzgebiete

(1) In den in der Anlage 2 Absatz 1 bis 4 und 6 aufgeführten Laich- und Fischschonbezirken oder Schutzgebieten 
ist für die festgesetzten Zeiten der Fischfang verboten. Von diesem Verbot ausgenommen ist

1. im Hummerschutzgebiet die Erwerbsfischerei mit Schleppangeln auf Makrele und Kabeljau,

2. im Gebiet vor der Schleimündung der Fischfang mit der Handangel von Land aus und mit Erlaubnis der oberen 
 Fischereibehörde der Fang von Köderfischen mit der Besteckwade vom 1. April bis 30. November.

(2) In dem in der Anlage 2 Absatz 5 aufgeführten Walschutzgebiet der Nordsee innerhalb des Nationalparks Schles-
wig-Holsteinisches Wattenmeer ist die Schleppnetzfischerei zum Fang von Fischen, die nicht der unmittelbaren 
menschlichen Ernährung (Konsumfischerei) dienen, verboten. Ebenfalls verboten ist der Fischfang mit Stellnetzen 
aller Art innerhalb von drei Seemeilen gemessen von der Basislinie. Außerhalb von drei Seemeilen gemessen von 
der Basislinie ist der Fischfang mit Stellnetzen, deren gestreckter Abstand zwischen Grundtau und Schwimmerleine 
1,30 Meter und deren Maschenöffnung 150 mm übersteigt, verboten; der gestreckte Abstand wird bei einer vertikalen 
Maschenreihe gemessen, deren obere und untere Masche an Kopf- und Grundtau befestigt sind; bei Spiegelnetzen 
gilt die Spiegelmasche.

(3) Die Anlage 2 ist Bestandteil dieser Verordnung.
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§ 8
Elektrofischerei

(1) Der Fischfang unter Anwendung von elektrischem Strom (Elektrofischerei) darf nur mit Genehmigung der oberen 
Fischereibehörde zum Fang von Laichfischen, für Bestandsaufnahmen zur Beweissicherung oder für wissenschaft-
liche Untersuchungen ausgeübt werden.

(2) Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller nachweist, dass

1. die für den Betrieb des Elektrofanggerätes persönlich verantwortliche Person an einem von der oberen Fische- 
 reibehörde anerkannten Lehrgang über die Elektrofischerei teilgenommen hat (Bedienungsschein) oder Fisch- 
 wirtin oder Fischwirt ist und

2. das einzusetzende Elektrofischereigerät einschließlich seines Zubehörs den allgemein anerkannten Regeln der 
 Technik entspricht (Zulassungsschein).

§ 9
Art und Anwendung von Fischereigeräten

(1) Der Fischfang mit stechenden, reißenden und klemmenden Fanggeräten wie Aalharken, Aalscheren, Speeren, 
Harpunen, Heringspilken oder anderen Pilken mit feststehenden Haken ist verboten. Gleiches gilt beim Fang von 
Hering oder Kabeljau/Dorsch für Geräte mit losen Haken, sofern sie ruckartig oder reißend eingesetzt werden.

(2) Der Fischfang mit frei treibenden Netzen (Treibnetzen), die nicht verankert, mit dem Fangfahrzeug verbunden 
oder in anderer Weise am Standort befestigt sind, ist verboten.

(3) Beifänge von Walen sind bei der oberen Fischereibehörde anzuzeigen.

§ 10
Maschenöffnungen von Fanggeräten

In den Küstengewässern der Ostsee gelten über die Vorschriften der Europäischen Union hinaus folgende Mindest-
maschenöffnungen für jede Art von Stellnetzen zum Fang von Dorsch und Forellen 110 mm, jede Art von Stellnetzen 
zum Fang von Plattfischen 120 mm, Geräte zum Fang aller anderen Fischarten außer Aal und Köderfisch 32 mm.

§ 11
Mitführen verbotener Fanggeräte

Fanggeräte, die nach § 8 nicht genehmigt oder nach § 9 verboten sind, dürfen auf oder an Gewässern nicht mitge-
führt werden.

§ 12
Wattwürmer

(1) Wer einen gültigen Fischereischein besitzt, darf Wattwürmer für den eigenen Bedarf im Handstich oder Hand-
spülverfahren, bei denen ausschließlich eigene Muskelkraft eingesetzt wird, an sich bringen.

(2) In der Ostsee dürfen Erwerbsfischereibetriebe Wattwürmer nur für den Eigenbedarf auch durch Ausspülen mit 
einem Außenbordmotor an sich bringen, dessen Leistung bauartgemäß 3,7 kW nicht übersteigt.

(3) Vorschriften, die den Absätzen 1 und 2 entgegenstehen oder Genehmigungen anderer Stellen vorschreiben, 
bleiben hiervon unberührt. In für den Badebetrieb gekennzeichneten Gebieten sind alle Handlungen nach den Ab-
sätzen 1 und 2 verboten.
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§ 13
Verbot der Schleppnetzfischerei

(1) In den Küstengewässern der Nordsee ist der Fischfang mit Baumkurren verboten, soweit er von Fahrzeugen mit 
Maschinenleistungen von mehr als 221 kW betrieben wird.

(2) In den Küstengewässern der Ostsee ist die Schleppnetzfischerei verboten, sofern sie von Fahrzeugen mit einer 
Maschinenleistung von mehr als 221 kW betrieben wird.

(3) In den Küstengewässern der Ostsee ist die Fischerei mit Schleppnetzen und Snurrewaden innerhalb einer Zone, 
deren seewärtige Begrenzung in drei Seemeilen Abstand von der Uferlinie verläuft, verboten. Von diesem Verbot 
sind ausgenommen:

1. die Eckernförder Bucht innerhalb einer Linie Leuchtfeuer Bülk - Sperrgebietstonne 4 (54°35,91‘N - 10°06,83‘E) 
 in Tiefen über 20 Meter Wassertiefe in einem Bereich, der nördlich vom Stoller Grund und Mittelgrund liegt; die 
 südliche Abgrenzung wird gebildet durch die Linie Meilenbaken, Meilentonne 3 bis zur 20-Meter-Tiefenlinie bei  
 derzeit 54°30,64‘N - 10°02,03‘E und von diesem Ort seewärts entlang der 20-Meter-Tiefenlinie; im Norden erfolgt  
 die Abgrenzung durch eine Linie, die durch die Sperrgebietstonnen 4 und 5 (54°35,91‘N) begrenzt wird,

2. die Flensburger Förde im Bereich östlich der Linie Kirchturm Neukirchen/Ostspitze der dänischen Halbinsel Bro- 
 agerland bis zu dem Punkt (54°43,51‘N - 10°05,68‘E), an dem die Drei-Seemeilen-Grenze die 20 Meter-Tiefenlinie  
 schneidet, mit der Maßgabe, dass die Fischerei in Wassertiefen über 20 Meter erlaubt ist,

3. die Lübecker Bucht mit der Maßgabe, dass außerhalb eines Abstandes von 1,5 Seemeilen von der Küsten- 
 Uferlinie in einem Gebiet gefischt werden darf, das begrenzt wird

 a) im Nordosten durch die Linie, die auf einer rechtweisenden Peilung des Kirchturms von Grömitz in 285° verläuft  
  und

 b) im Südwesten durch die Verbindungslinie Leuchtturm Pelzerhaken - Mündung der Harkenbek

 und

4. der Fehmarnbelt in der Zeit vom 15. September bis 15. April westlich des Schutzbereichs Marienleuchte zwischen  
 zwei und drei Seemeilen von der Uferlinie aus, jedoch nur außerhalb der 20-Meter-Tiefenlinie.

(4) Als Tiefenabgrenzung gilt jeweils die 20-Meter-Tiefenlinie der neuesten Ausgabe der amtlichen Seekarte des 
Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie.

(5) In den Küstengewässern der Ostsee kann die obere Fischereibehörde den Gebrauch von Schleppnetzen zum 
Besteckfischfang (Besteckzeesen) örtlich und zeitlich begrenzt genehmigen.

§ 14
Stellnetz- und Reusenfischerei

(1) In den Küstengewässern der Ostsee ist in einem Streifen, dessen seewärtige Begrenzung in 200 Meter Abstand 
von der Uferlinie verläuft, die Fischerei mit Stellnetzen einschließlich Heringsstellnetzen verboten. Das Verbot nach 
Satz 1 gilt in der Flensburger Innenförde (westlich des Längengrades 09° 45, 22‘) in einem 100 Meter breiten Streifen.

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht im Gebiet der Schlei sowie in den Gebieten mit Fischereirechten der Han-
sestadt Lübeck und der Stadt Neustadt.

(3) In der Elbe und ihren Nebengewässern ist der Fischfang mit am Fahrzeug befestigten sonst aber nicht veran-
kerten oder in anderer Weise am Standort befestigten Stellnetzen verboten.
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(4) In den Nebengewässern der Elbe ist der Fischfang mit Stellnetzen in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember verboten.

(5) Ausgelegte Stellnetze, Hamen, Reusen und Langleinen sind täglich zu überprüfen; Fänge sind unverzüglich zu 
entnehmen. Im Tidebereich der Nordsee ausliegende Fanggeräte sind bei jedem Trockenfallen zu überprüfen und 
die Fänge sind zu entnehmen.

§ 15
Kennzeichnung der Fahrzeuge

(1) Fischereifahrzeuge von Erwerbsfischereibetrieben in Küstengewässern müssen bei der oberen Fischereibehörde 
zur Registrierung angemeldet und zur Fischerei zugelassen werden. Sofern sie nicht nach der Verordnung über 
die Registrierung und Kennzeichnung von Fischereifahrzeugen in der Nordsee vom 20. September 1976 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 236) zu kennzeichnen sind, müssen sie als Unterscheidungszeichen die ersten drei Buchstaben des 
Heimathafens und dahinter eine von der oberen Fischereibehörde erteilte Erkennungsnummer führen.

(2) Über die Kennzeichnung stellt die obere Fischereibehörde dem Erwerbsfischereibetrieb eine Bescheinigung aus; 
sie ist ständig an Bord mitzuführen. Jeder Eigentums- oder Betreiberwechsel und jede wesentliche Veränderung 
am Fahrzeug, insbesondere eine Änderung der Verwendung oder der Einbau anderer Maschinen, sind der oberen 
Fischereibehörde zur Änderung der Bescheinigung anzuzeigen. Die Bescheinigung ist zurückzugeben, wenn das 
Fischereifahrzeug nicht mehr in der Erwerbsfischerei eingesetzt wird; das Fischereikennzeichen ist dann unverzüg-
lich zu entfernen.

(3) Die Kennzeichen sind auf jeder Seite am Bug des Fahrzeuges so hoch wie möglich, jedoch mindestens 1,5 
Meter, bei Fahrzeugen unter 10 Meter Länge über alles (Länge ü.a.) 0,5 Meter, vom Steven entfernt zu führen. 
Buchstaben und Zahlen müssen in schwarzer oder weißer Farbe, die sich vom Untergrund abhebt, ausgeführt sein. 
Buchstaben sind in lateinischer Druckschrift, Zahlen in arabischen Ziffern auszuführen. Folgende Buchstabenhöhen 
und Strichbreiten sind mindestens einzuhalten: Bei Fahrzeugen bis 10 Meter Länge ü.a. 10 cm hoch, 2 cm breit, 
bei Fahrzeugen von 10 bis 17 Meter Länge ü.a. 25 cm hoch, 4 cm breit, bei Fahrzeugen über 17 Meter Länge ü.a. 
45 cm hoch, 6 cm breit.

(4) Die Kennzeichen dürfen nicht beseitigt, verändert, verdeckt oder unkenntlich gemacht werden.

(5) Die Maschinenleistung von Fischereifahrzeugen muss sich durch ein an der Maschine befestigtes Typenschild 
ergeben. Wird die vom Hersteller angegebene Nennleistung geändert, ist neben dem neuen Typenschild eine vom 
Germanischen Lloyd bestätigte Bescheinigung der Firma, die die Veränderung durchgeführt hat, mitzuführen. Es ist 
verboten, Typenschilder zu entfernen, sie gegen andere auszutauschen oder sie zu fälschen.

(6) Die Vorschriften des Bundes und der Europäischen Union über die Kennzeichnung von Schiffen und über die 
an Bord von Fischereifahrzeugen zu führenden Dokumente bleiben unberührt.

§ 16
Fanggeräte an Pfählen

(1) Bundgarne, bundgarnähnliche Geräte mit einer Gesamtlänge von über 30 Meter oder Pfahlreusen dürfen nur 
mit Genehmigung der oberen Fischereibehörde errichtet werden.

(2) Beim Fischfang mit anderen Geräten einschließlich Handangeln ist von Bundgarnen, bundgarnähnlichen Geräten 
oder Pfahlreusen ein Abstand von mindestens 50 Meter einzuhalten. Dies gilt nicht, solange an den eingeschlagenen 
Pfählen keine Netze angebracht oder diese nicht fängig gestellt sind.

(3) Wer eine Genehmigung nach Absatz 1 besitzt, darf beim Einschlagen der Pfähle und beim Aussetzen der Geräte 
nicht behindert werden.
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§ 17
Gegenseitige Störungen beim Fischfang

(1) Wer mit beweglichen Fanggeräten, insbesondere Schleppnetzen, Zugnetzen, Dredgen oder Schleppangeln fischt, 
muss stehenden Fanggeräten, wie Stellnetzen einschließlich Heringsstellnetzen, Reusen, Hamen und Langleinen 
ausweichen.

(2) Stellnetze oder Reihen von Stellnetzen dürfen nicht näher als 50 Meter zu anderen Stellnetzen gesetzt werden.

(3) Um gegenseitige Störungen zu verhindern, kann die obere Fischereibehörde Fangplätze und die Reihenfolge 
des Fischfanges anordnen.

§ 18
Zusammengeratene Fanggeräte

Sind Fanggeräte verschiedener Fischereibetriebe zusammengeraten, ist eine Beeinträchtigung des Fischfanges und 
eine Beschädigung der fremden Geräte zu vermeiden. Wird das Aufnehmen stehender Geräte durch darüberliegende 
Geräte anderer Fischereibetriebe behindert und müssen die fremden Geräte getrennt werden, so sind sie wieder 
sachgemäß zu verbinden. Können fremde stehende Geräte nicht wieder an ihren früheren Platz ausgesetzt werden, 
sind sie vorsichtig zu bergen und der Eigentümerin oder dem Eigentümer zurückzugeben oder, falls diese Person nicht 
bekannt ist, unverzüglich bei der für den Fundort zuständigen Außenstelle der oberen Fischereibehörde abzuliefern.

§ 19
Wadenfischerei

(1) In die Zuglinie einer Wade dürfen keine anderen Fanggeräte eingesetzt werden.

(2) Die obere Fischereibehörde kann Teile der Küstengewässer der Ostsee als Wadenzüge anerkennen. Ein Ver-
zeichnis der anerkannten Wadenzüge liegt bei der örtlich zuständigen Außenstelle der oberen Fischereibehörde aus.

(3) In der mittleren Schlei, von der Linie Kirche Arnis - Haus auf dem Schwonsberg bis zur Linie innere Ecke Haken-
höft - Südostecke Wittör, ist auf den anerkannten Wadenzügen der Fischfang mit anderen Fanggeräten als Waden 
in den Monaten April bis Oktober von dienstags, 8.00 Uhr, bis sonnabends, 6.00 Uhr, verboten.

(4) Die obere Fischereibehörde kann einzelnen Personen den Fischfang auf den anerkannten Wadenzügen mit 
anderen Fanggeräten als Waden in der Verbotszeit befristet gestatten, wenn die Wadenfischerei hierdurch nicht 
wesentlich beeinträchtigt wird.

(5) Die Anwendung von Maschinenkraft bei der Zugwadenfischerei ist nur zum Aussetzen des Fanggerätes und 
zum Heranwinden der Wade an das verankerte Fahrzeug erlaubt.

§ 20
Kennzeichnung von Fanggeräten

(1) Reihen von ausgelegten Stellnetzen einschließlich Heringsstellnetzen sowie Angelschnüren und Aalreusen 
sind an ihren Enden durch je zwei viereckige Flaggen übereinander (Doppelflaggen) zu kennzeichnen. Bei Geräte-
reihen bis zu 1.200 Meter Gesamtlänge ist darüber hinaus eine Einzelflagge in der Mitte der Reihe zu setzen; bei 
Gerätereihen über 1.200 Meter Gesamtlänge sind in Abständen von höchstens 600 Meter Einzelflaggen zu setzen. 
Darüber hinaus sind Gerätereihen, die im spitzen Winkel ausgelegt werden, im Scheitelpunkt des Winkels mit einer 
dreieckigen Flagge zu kennzeichnen. Netze, die frei vom Meeresgrund bis zur Wasseroberfläche zum Heringsfang 
ausliegen (Heringsstellnetze), sind außerdem mit Schwimmkörpern so zu kennzeichnen, dass der Verlauf der Ge-
rätereihe zu erkennen ist.

(2) Für Netze sind rote Flaggen von mindestens 40 cm Kantenlänge und Radarreflektoren, für Angelschnüre und 
Aalreusen schwarze Flaggen von mindestens 20 cm Kantenlänge zu verwenden. In den Küstengewässern der 
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Ostsee bis zu drei Seemeilen Abstand vom Ufer ist die Verwendung von Radarreflektoren freigestellt.

(3) Die Flaggen sind am oberen Ende von Bojen so zu befestigen, dass sie mindestens 1,50 Meter über die Was-
seroberfläche herausragen. In Wassertiefen von weniger als 1,50 Meter kann die Höhe der Bojen von Aalreusen 
und Angelschnüren geringer sein.

(4) Bei in Küstengewässern der Nordsee außerhalb der Basislinie ausliegenden Netzen müssen Flaggen abweichend 
von Absatz 3 mindestens zwei Meter über die Wasseroberfläche herausragen; zur Nachtzeit sind die Bojen mit einem 
weißen Licht zu kennzeichnen, das bei guter Sicht mindestens zwei Seemeilen weit sichtbar ist.

(5) An den Endbojen oder Endflaggen (Doppelflaggen) von Gerätereihen ist das Fischereikennzeichen des da-
zugehörigen Fischereifahrzeuges deutlich sichtbar anzubringen. Gleiches gilt, wenn für den in § 4 Absatz 3 bis 
5 LFischG genannten Einsatz von Fanggeräten der betreffenden Person statt eines Fischereikennzeichens eine 
Registriernummer von der oberen Fischereibehörde erteilt worden ist. Baumkurren, Scheerbretter und Steertbojen 
sind ebenfalls mit dem Fischereikennzeichen des dazugehörigen Fahrzeuges zu versehen.

(6) Handwaden sind durch eine am Steertende befestigte rote Boje von mindestens 30 cm Durchmesser kenntlich 
zu machen.

(7) An Bundgarnen, bundgarnähnlichen Geräten und Pfahlreusen ist am äußersten Kopfpfahl oder der den äußersten 
Anker bezeichnenden Boje das Fischereikennzeichen des Fahrzeuges anzubringen.

(8) In den Wattengebieten der Nordsee können zur Kennzeichnung ausgelegter Fanggeräte, wie Aalreusen, An-
gelschnüre, Stellnetze sowie Hamen, anstelle der Flaggenbojen auch rote Bojen oder rote Kanister ohne Flaggen 
verwendet werden. Der Mindestdurchmesser dieser Bojen muss 40 cm, das Fassungsvermögen der Kanister min-
destens 20 Liter betragen. In den trockenfallenden Küstengewässern der Nordsee kann in unmittelbarer Ufernähe 
ausgelegtes Fischereigerät auch mit einer Tafel gekennzeichnet werden; Stellnetze an Pfählen sind am Netzende 
zusätzlich mit einer roten Doppelflagge zu kennzeichnen.

(9) Auch an der nach Absatz 8 zugelassenen Fanggerätekennzeichnung ist das Fischereikennzeichen des dazuge-
hörigen Fischereifahrzeuges oder die erteilte Registriernummer der Betreiberin oder des Betreibers anzubringen. 
Ist ein Fischereikennzeichen oder eine Registriernummer nicht erteilt worden, so ist der Name und die Anschrift der 
für das Fanggerät verantwortlichen fischereiausübenden Person anzubringen.

(10) Gerätekennzeichen ohne Fanggeräte dürfen nicht ausgebracht werden.

(11) Im Naturschutzgebiet Helgoländer Felssockel sind die Fanggeräte der Helgoländer Erwerbsfischer durch farbige 
Schwimmkörper zu kennzeichnen.

§ 21
Fischereiaufsicht

Wird der Schiffsführung eines Wasserfahrzeuges, von dem aus Fischfang betrieben wird, von einer Fischereiauf-
sichtsperson das Schallsignal kurz-lang-kurz-kurz (.-..) oder ein Zeichen mit Blaulicht gegeben, hat sie ihr Fahrzeug 
unverzüglich zu stoppen oder nötigenfalls zu ankern. Auf Verlangen hat sie der Aufsichtsperson jede Hilfe bei der 
Erfüllung dienstlicher Aufgaben zu leisten.

§ 22
Befreiung und Ausnahmen

(1) §§ 2 , 7 Absatz 1 sowie §§ 8 , 10 , 13 und 14 finden auf wissenschaftliche Untersuchungen der oberen Fischereibe-
hörde oder wissenschaftliche Untersuchungen in Trägerschaft von oder in Partnerschaft mit Forschungsinstituten oder 
anderen anerkannten Forschungseinrichtungen keine Anwendung. Sonstige Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) Die Anwendbarkeit der in Absatz 1 genannten Regelungen kann von der oberen Fischereibehörde gegenüber 
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den dort genannten Institutionen angeordnet werden, wenn nachhaltige Beeinträchtigungen der Fischerei zu be-
fürchten sind.

(3) Die obere Fischereibehörde kann Ausnahmen von §§ 2 , 5 bis 8 , 10 , 14 Absatz 3 und § 19 Absatz 3 zulassen. 
Ausnahmen von § 7 Absatz 2 sind im Einvernehmen mit der oberen Naturschutzbehörde zu treffen. Die Ausnahme 
kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(4) Befreiungen nach Absatz 1 und Ausnahmen nach Absatz 3 ersetzen nicht die nach § 14 LFischG erforderlichen 
privatrechtlichen Erlaubnisse zum Fischfang.

§ 23
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 15 LFischG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. gegen § 2 Absatz 2 verstößt,

2. entgegen § 2 Absatz 3 oder 4 untermaßige oder während der Schonzeit gefangene Fische nicht unverzüglich  
 frei in das Fanggewässer zurücksetzt,

3. entgegen § 3 Absatz 1 Fänge mit einem höheren Anteil an untermaßigen Muscheln anlandet,

4. entgegen § 3 Absatz 2 Miesmuscheln fängt,

5. entgegen § 4 Absatz 1 oder 2 Fanggeräte verwendet,

6. entgegen § 5 Muschelkulturbezirke an den Eckpositionen nicht oder nicht vorschriftsmäßig kennzeichnet,

7. entgegen § 6 Fische zu anderen Zwecken als dem unmittelbaren menschlichen Verzehr fischt, lagert oder an- 
 landet,

8. entgegen § 7 im Laichschonbezirk, in Fischschonbezirken beziehungsweise im Hummer- oder Walschutzgebiet   
 die Fischerei ausübt,

9. entgegen § 9 Absatz 1 den Fischfang mit verbotenen Fanggeräten ausübt oder beim Fang von Hering oder Ka- 
 beljau/Dorsch Fanggeräte mit losen Haken ruckartig oder reißend einsetzt oder entgegen § 9 Absatz 2 den 
 Fischfang mit frei treibenden Netzen ausübt oder entgegen § 9 Absatz 3 Walbeifänge nicht anzeigt,

10. entgegen § 10 Fanggeräte mit geringeren Maschenöffnungen beim Fischfang verwendet,

11. entgegen § 11 verbotene Fanggeräte mit sich führt,

12. entgegen § 12 über den Eigenbedarf hinaus, mit nicht zugelassenem Gerät oder in für den Badebetrieb gekenn- 
 zeichneten Gebieten Wattwürmer an sich bringt,

13. entgegen § 13 Absatz 1 oder 2 die Fischerei mit Baumkurren oder Schleppnetzen betreibt,

14. entgegen § 13 Absatz 3 die Fischerei mit Schleppnetzen oder Snurrewaden ausübt,

15. entgegen § 14 Absatz 1 mit Stellnetzen oder Heringsstellnetzen oder entgegen § 14 Absatz 3 oder 4 in der Elbe  
 oder ihren Nebengewässern fischt,

16. entgegen § 14 Absatz 5 ausliegende Fanggeräte nicht überprüft oder Fänge nicht unverzüglich entnimmt,

17.  entgegen § 15 Absatz 1, 3 oder 4 sein Fischereifahrzeug nicht zur Registrierung anmeldet oder mit einem nicht 
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angemeldeten beziehungsweise nicht zugelassenen Fischereifahrzeug fischt oder dieses nicht vorschriftsmäßig 
kennzeichnet,

18.  entgegen § 15 Absatz 2 die ausgestellte Bescheinigung über die Kennzeichnung des Fahrzeuges nicht mitführt,  
  einen Eigentumswechsel, eine wesentliche Veränderung am Fahrzeug, eine Änderung der Verwendung, einen 
  Einbau eines anderen Motors nicht anzeigt, die Bescheinigung nicht zurückgibt oder das Fischereikennzeichen  
  nicht unverzüglich entfernt,

19.  entgegen § 15 Absatz 5 das Typenschild am Motor entfernt, auswechselt, fälscht oder die erforderlichen Ände- 
  rungsnachweise nicht mitführt,

20.  entgegen § 17 Absatz 1 stehenden Fanggeräten nicht ausweicht, entgegen § 17 Absatz 2 Stellnetze näher als 
  50 Meter an andere Stellnetze setzt oder entgegen einer nach § 17 Absatz 3 getroffenen Anordnung handelt,

21.  entgegen § 18 zusammengeratene Fischereigeräte nicht vorschriftsmäßig behandelt,

22.  entgegen § 19 Absatz 1 Fanggeräte in die Zuglinie einer Wade einsetzt, entgegen § 19 Absatz 2 auf anerkannten  
  Wadenzügen mit anderen Fanggeräten den Fischfang betreibt oder entgegen § 19 Absatz 5 bei der Zugwaden- 
  fischerei Maschinenkraft anwendet,

23.  entgegen § 20 Absatz 1 bis 9 und 11 Fanggeräte nicht oder nicht vorschriftsmäßig kennzeichnet oder entgegen 
  § 20 Absatz 10 Gerätekennzeichen ohne Fischereigeräte ausbringt oder

24.  entgegen § 21 ein Stoppsignal oder ein Verlangen zur Hilfeleistung nicht befolgt,

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.  entgegen § 8 Absatz 1 ohne Genehmigung oder zu anderen Zwecken den Fischfang unter Anwendung elektri- 
  schen Stroms ausübt,

2.  entgegen § 16 Absatz 1 ohne Genehmigung Fanggeräte an Pfählen errichtet oder entgegen Nebenbestimmungen 
  einer Genehmigung oder entgegen § 16 Absatz 2 handelt oder

3.  entgegen Nebenbestimmungen zu nach § 22 Absatz 3 erteilten Ausnahmen handelt.

(3) Ordnungswidrig nach § 46 Absatz 1 Nummer 16 LFischG handelt, wer gegen die Verordnung 2019/1838 1 ver-
stößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 7 Absätze 1 und 2 mehr als die dort genannte Anzahl 
Exemplare Dorsch behält.

Fußnoten

1  Verordnung 2019/1838 des Rates vom 30. Oktober 2019 zur Festsetzung der Fangmöglichkeiten für bestimm- 
  te Fischbestände und Bestandsgruppen in der Ostsee für 2020 und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/124  
  betreffend bestimmte Fangmöglichkeiten in anderen Gewässern (ABl. L 281/1 S. 1)

§ 24
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 3. Dezember 2018

Jan Philipp Albrecht
Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1)

 Fischart Mindestmaß / Schonzeit
    Mindestgewicht 

1. Aal (Anguilla anguilla) 45 cm -

2. Aalmutter (Zoarces viviparus) 23 cm vom 15. September bis 31. Januar

3. Lachs (Salmo salar) 60 cm vom 1. Oktober bis 31. Dezember für 
     Fische  im Laichkleid, silbrige Fische mit 
     losen Schuppen sind ausgenommen

4. Meerforelle (Salmo trutta trutta) 40 cm vom 1. Oktober bis 31. Dezember für 
     Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit 
     losen Schuppen sind ausgenommen

5. Bachforelle (Salmo trutta fario) 40 cm vom 1. Oktober bis 31. Dezember für 
     Fische im Laichkleid, silbrige Fische mit
     losen Schuppen sind ausgenommen

6. Hering (Clupea harengus) 
 
  in der Nordsee 20 cm
      -
 in der Ostsee 11 cm   

7. Steinbutt (Scophthalmus maximus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni bis 31. Juli

8. Glattbutt (Scophthalmus rhombus) 30 cm in der Ostsee vom 1. Juni bis 31. Juli

9. Scholle, Goldbutt (Pleuronectes
 platessa)

 in der Nordsee 27 cm 
     weibliche Scholle vom 1. Februar bis 
     30. April
 in der Ostsee 25 cm

10.  Flunder (Platichthys flesus)

   in der Nordsee 25 cm
     weibliche Flunder vom 1. Februar bis
     30. April
   in der Ostsee 25 cm

11.  Scharbe, Kliesche (Limanda limanda) 23 cm   -

12.  Seezunge (Solea solea) 24 cm   -

13.  Dorsch, Kabeljau (Gadus morhua)

  in der Nordsee 35 cm 
       -
  in der Ostsee 38 cm
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14.  Schellfisch (Melanogrammus 
  aeglefinus) in der Nordsee 30 cm   -

15.  Wittling (Merlangius merlangus)

  in der Nordsee 27 cm 
       -
  in der Ostsee 23 cm

16.  Quappe (Lota lota) - ganzjährig in Elbe und Nebengewässern

17.  Makrele (Scomber scombrus) 
  in der Nordsee 30 cm   -

18.  Finte (Alosa fallax) in der Nordsee 30 cm   -

19.  Meeräsche (Chelon labrosus) 40 cm   -

20.  Wolfsbarsch (Dicentrarchus labrax) 42 cm   -

21.  Zander (Sander lucioperca) 40 cm 15. Februar bis 15. Mai in Elbe und
     Nebengewässern

22.  Hecht (Esox lucius) 45 cm 15. Februar bis 30. April

23.  Wels (Silurus glanis) 70 cm   -

  Flusskrebs (Astacus astacus) - ganzjährig

24.  Hummer (Homarus gammarus)
   in der Nordsee gemessen von 
  der Spitze des Stirnhornes bis zum  11 cm 5. Juli bis 31. August 
  Hinterende des Brustpanzers

25.  eiertragender weiblicher Hummer
  (Homarus gammarus) in der Nordsee - ganzjährig, sofern er nicht an die 
     Biologische Anstalt Helgoland zu
     Zuchtzwecken geliefert wird.

26.  Herzmuschel (Cardium edule) - vom 1. Mai bis 30. Juni

27.  Miesmuschel (Mytilus edulis) 
  außerhalb des Nationalparks 4 cm Schalenlänge vom 15. April bis 14. Juli

28.  Trogmuschel (Spisula solida) 3 cm Schalenlänge vom 1. Mai bis 30. Juni

29.  Pazifische Auster (Crassostrea gigas) 50 g   -

30.  Amerikanische Schwertmuschel
  (Ensis directus) 10 cm Schalenlänge   -

31.  Störe der Arten Acipenser sturio 
  und Acipenser oxyrinchus - ganzjährig

32.  Alse, Maifisch (Alosa alosa) - ganzjährig
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33.  Nordseeschnäpel 
  (Coregonus oxyrhynchus) - ganzjährig

34.  Ostseeschnäpel
  (Coregonus lavaretus balticus) 40 cm vom 1. Dezember bis 28. Februar

35.  Meerneunauge (Petromyzon marinus) - ganzjährig

36.  Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) - ganzjährig

37.  Zährte (Vimba vimba) - ganzjährig

Anlage 2 (zu § 7 Absatz 1 und 2)

(1) Das Lindauer Noor einschließlich des Noorhalses, zur Schlei hin begrenzt durch die Linie Bahnwärterhaus am 
Eisenbahndamm - Schneidersack, wird vom 1. März bis 31. Mai zum Laichschonbezirk erklärt.

(2) Vom 1. Juli bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt:

Die Teile der Nordseeküstengewässer, die

1. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die grüne Leuchtbake an der Mündung der Krückau,

2. in einem Kreis mit dem Radius von 500 m um die Spitze der nördlichen Mole des Pinnau-Sperrwerkes und

3. in der Stör im Bereich von 500 m oberhalb des Sperrwerkes bis zur Mündung sowie in der Elbe im Bereich zwi- 
 schen Ufer und Fahrwasser von 500 m unterhalb bis 500 m oberhalb der Störmündung liegen.

(3) Vom 1. Oktober bis 31. Dezember werden zu Fischschonbezirken erklärt

1. die Teile der Nordseeküstengewässer, die innerhalb der Häfen von Schlüttsiel und Holmersiel und des Meldorfer 
 Hafens im Sperrwerk Speicherkoog Dithmarschen einschließlich des jeweils vorgelagerten inneren Hafenmolen- 
 bereiches liegen und

2. die Teile der Ostseeküstengewässer,

 a) die vor den Mündungen der nachstehenden Zuflüsse liegen und im Einzelnen durch Verbindungslinien von  
  Eckpunkten begrenzt werden, die in einem Abstand von 200 m beiderseits der Mündung und von dort im  
  rechten Winkel seewärts bis zu einem Abstand von 200 m zur Uferlinie liegen,

  aa) in der Flensburger Förde

   1. Schwennau bei Glücksburg
   2. Au bei Bockholmwik
   3. Au bei Siegum
   4. Ringsberger Au
   5. Langballigau (Hafenausfahrt)
   6. Habernis-Steinberger Au
   7. Lippingau
   8. Au bei Koppelheck
   9. Lehbeker Au
   10. Abfluss des Geltinger Noors
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  bb) in der Eckernförder Bucht

   1. Schwastrumer Au
   2. Au bei Langholz
   3. Au bei Rethwisch
   4. Abfluss des Goossees
   5. Jordan (bei Kiekut)
   6. Aschau (Kronsbek)
   7. Lasbek (bei Surendorf)

  cc) in der Kieler Förde

   1. Strander Au (nördlich von Strande)
   2. Fuhlenau
   3. Hagener Au
   4. Barsbeker Au

  dd) in der Hohwachter Bucht

   1. Schönberger Au
   2. Scherbek (bei Schönberger Strand)
   3. Rethkuhl-Au
   4. Hohenfelder Mühlenau
   5. Abfluss des Waterneversdorfer Sees (bei Lippe)
   6. Abfluss des Sehlendorfer Binnensees
   7. Wasbeker Au (bei Weißenhaus)
   8. Oldenburger Graben einschließlich der Gewässerstrecke zwischen Mündung und Landesschutzdeich

 b) die in der Schlei vor der Mündung nachstehend aufgeführter Zuflüsse liegen, in den folgenden Begrenzungen:

  aa) Loiterau bis zu einer Linie, die vom westlichen Vorsprung Halbinsel Reesholm auf das Gebäude der  
   „Ostseewerft Winning“ zu verläuft,

  bb) Osterbeck bis zu einer Linie, die von der Nordostecke des Yachthafens Götheby-Holm zur Nordspitze  
   des Holmer Sees verläuft,

  cc) Mündung des Ornumer Noors in die Schlei bis zu einer Linie, die vom Wadenzug „Lüttje Holt“ im Westen  
   über die Halbinsel zur Königsburg verläuft,

  dd) Kriesebyau bis zu einer Linie, die vom Bahnwärterhäuschen zum Landvorsprung östlich des Abflusses  
   verläuft,

  ee) Grimsnisau bis zu einer Linie, die das zur Werft „Grauhöft“ gehörige Wohnhaus von Norden nach Süden  
   durchläuft.

(4) In der Nordsee wird folgender Teil der Küstengewässer, begrenzt durch die Verbindungslinien der angegebenen 
geographischen Positionen, zum Hummerschutzgebiet erklärt:

1. 54°11,36'N; 7°55,13'E,

2. 54°10,86'N; 7°56,13'E,

3. 54°09,46'N; 7°55,93'E,

4. 54°09,86'N; 7°54,23'E,

5. 54°10,16'N; 7°54,43'E,

6. 54°10,46'N; 7°54,43'E,
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7. 54°10,86'N; 7°54,53'E,

8. 54°10,96'N; 7°54,43'E und

von dort entlang der Hochwasserlinie der Helgoländer Düne in nördlicher beziehungsweise nordöstlicher Richtung 
zum Ausgangspunkt 54°11,36'N; 7°55,13'E.

(Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1).

(5) In der Nordsee wird ganzjährig ein Teil der Küstengewässer zum Walschutzgebiet erklärt. Dieses Walschutzgebiet 
wird durch folgende Linien begrenzt:

1. Im Norden durch die deutsch-dänische Grenze. Bis zur endgültigen Regelung des Grenzverlaufs wird die Linie 
 bestimmt durch die Linie von dem nördlichsten Punkt der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres der Bun- 
 desrepublik Deutschland in rechtweisend 103,7° bis zum Schnittpunkt mit der Linie, die 150 m seewärts parallel 
 zur Hochwasserlinie an der Westküste der Insel Sylt verläuft (150 m Linie);

2. im Osten und Süden durch die 150 m Linie vom vorgenannten Schnittpunkt nach Süden bis zum an der Südspitze 
 Sylts liegenden Schnittpunkt der 150 m Linie mit der Länge 8°17,86'E;

und

die Linie vom vorgenannten Schnittpunkt über die Koordinaten

 a) 54° 42,38'N 8° 12,79'E

 b) 54° 38,54'N 8° 12,77'E

 c) 54° 35,03'N 8° 15,35'E

bis hin zu

 d) 54° 35,03'N 8° 08,46'E;

und

eine Linie vom letztgenannten Punkt in rechtweisend 215,4° bis hin zum Schnittpunkt mit der seewärtigen Begren-
zung des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland

3. im Westen durch die Linie der seewärtigen Begrenzung des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland vom  
 letztgenannten Schnittpunkt bis hin zu ihrem nördlichsten Punkt.

(Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe § 7 Absatz 2).

(6) In der Ostsee werden ganzjährig zu Fischschonbezirken erklärt:

1. in der Flensburger Förde ein Gebiet, das in einem Umkreis mit einem Radius von 600 m um die Mündung der  
 Krusau liegt

und

2. das Gebiet vor der Ausmündung der Schlei in folgender Begrenzung: Im Westen durch die Verbindungslinie der 
 Molenköpfe, im Norden durch eine Linie von der grünen Fahrwassertonne 1 mit rechtweisend 320°, im Osten  
 durch die Verbindungslinie der grünen Fahrwassertonne 1 mit der roten Fahrwassertonne 2 und im Süden durch  
 eine Linie von der roten Fahrwassertonne 2 mit 240° rechtweisend (Verbots- und Ausnahmevorschriften siehe 
 § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2).
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Bürgerliches Gesetzbuch

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 
berichtigt S. 2909), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juni 2020 (BGBl. I S. 1245)

- Auszug -

§ 90 a Tiere

1Tiere sind keine Sachen. 2Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. 3Auf sie sind die für Sachen geltenden 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

 1. Rechtlich sind Tiere (alle Tiere) keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze (in erster Linie durch 
  das Tierschutzgesetz) geschützt.

§ 229 Selbsthilfe

Wer zum Zwecke der Selbsthilfe eine Sache wegnimmt, zerstört oder beschädigt oder wer zum Zwecke der Selbsthilfe 
einen Verpflichteten, welcher der Flucht verdächtig ist, festnimmt oder den Widerstand des Verpflichteten gegen eine 
Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ist, beseitigt, handelt nicht widerrechtlich, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht 
rechtzeitig zu erlangen ist und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruchs 
vereitelt oder wesentlich erschwert werde.

§ 230 Grenzen der Selbsthilfe

(1) Die Selbsthilfe darf nicht weitergehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist.

(2) ...

 1. Hier sind die jedermann zustehenden Rechte der Selbsthilfe festgelegt. Die Selbsthilfe muss immer verhält- 
  nismäßig sein und darf nicht weitergehen, als zur Gefahrenabwehr erforderlich.

§ 958 
Eigentumserwerb an beweglichen herrenlosen Sachen

(1) Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum an der Sache.

(2) Das Eigentum wird nicht erworben, wenn die Aneignung gesetzlich verboten ist oder wenn durch die Besitzer-
greifung das Aneignungsrecht eines anderen verletzt wird.

§ 960 Wilde Tiere

(1) 1Wilde Tiere sind herrenlos, solange sie sich in der Freiheit befinden. 2Wilde Tiere in Tiergärten und Fische in 
Teichen oder anderen geschlossenen Privatgewässern sind nicht herrenlos.

(2) Erlangt ein gefangenes wildes Tier die Freiheit wieder, so wird es herrenlos, wenn nicht der Eigentümer das Tier 
unverzüglich verfolgt oder wenn er die Verfolgung aufgibt.

(3) Ein gezähmtes Tier wird herrenlos, wenn es die Gewohnheit ablegt, an den ihm bestimmten Ort zurückzukehren. 

 1. Gemäß § 260 Absatz 1 sind wilde Tiere, z. B. Fische in Bächen, Flüssen und Seen herrenlos, solange sie sich 
  in Freiheit befinden. (Wilde) Fische in Teichen oder anderen geschlossenen Privatgewässern (z. B. Garten- 
  teich) sind nicht herrenlos.

 2. Gemäß § 258 Absatz 1 erwirbt die Person, die eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, das 
  Eigentum an dieser Sache. Das Eigentum wird aber nur erworben, wenn die Aneignung gesetzlich nicht ver- 
  boten ist und das Aneignungsrecht keiner anderen Person verletzt wird.

Bürgerliches Gesetzbuch

Bundesrecht

BGB



63
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

Strafgesetzbuch

Bundesrecht

StGB

Strafgesetzbuch (StGB)

vom 15. Mai 1871 (RGBl S. 127), 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075)

- Auszug -

Sechster Abschnitt
Widerstand gegen die Staatsgewalt

§ 113
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

(1) Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnun-
gen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung 
mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.

(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 2...

§ 114
Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

(1) Wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnun-
gen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei einer Diensthandlung tätlich angreift, wird mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) § 113 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) ...

Neunzehnter Abschnitt
Diebstahl und Unterschlagung

§ 242
Diebstahl

(1) Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten 
rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
...

§ 248 a
Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger Sachen

Der Diebstahl und die Unterschlagung geringwertiger Sachen werden in den Fällen der §§ 242 und 246 nur auf 
Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an 
der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.
...

Fünfundzwanzigster Abschnitt
Strafbarer Eigennutz

§ 292
Jagdwilderei

(1) Wer unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts
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Strafgesetzbuch

Bundesrecht

StGB

1. dem Wild nachstellt, es fängt, erlegt oder sich oder einem Dritten zueignet oder

2. eine Sache, die dem Jagdrecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt oder zerstört, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) 1In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. 2Ein besonders 
schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat

1. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig,

2. zur Nachtzeit, in der Schonzeit, unter Anwendung von Schlingen oder in anderer nicht weidmännischer Weise 
 oder

3. von mehreren mit Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten gemeinschaftlich

begangen wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die in einem Jagdbezirk zur Ausübung der Jagd befugten Personen hinsicht-
lich des Jagdrechts auf den zu diesem Jagdbezirk gehörenden nach § 6 a des Bundesjagdgesetzes für befriedet 
erklärten Grundflächen.

 1. Um hier keinen Fehler zu machen, muss jeder Fischer wissen, was dem Jagdrecht untersteht.
  Beispiel: 
  In einem Bodennetz verfängt sich eine Reiher- oder Tafelente und ertrinkt. Nimmt der Fischer solche dem 
  Jagdrecht unterliegende Tiere in Eigenbesitz, so begeht er Jagdwilderei.

§ 293
Fischwilderei

Wer unter Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischereiausübungsrechts

1. fischt oder

2. eine Sache, die dem Fischereirecht unterliegt, sich oder einem Dritten zueignet, beschädigt oder zerstört,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

 1. Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischereiausübungsrechts ist nicht nur der unberechtigte Fang 
  von Neunaugen, Fischen, Krebsen und Muscheln (Fische), sondern z. B. auch die Entnahme von Fischlaich  
  oder Fischnährtieren.

§ 294
Strafantrag

In den Fällen des § 292 Abs. 1 und des § 293 wird die Tat nur auf Antrag des Verletzten verfolgt, wenn sie von einem 
Angehörigen oder an einem Ort begangen worden ist, wo der Täter die Jagd oder die Fischerei in beschränktem 
Umfang ausüben durfte.

§ 295
Einziehung

1Jagd- und Fischereigeräte, Hunde und andere Tiere, die der Täter oder Teilnehmer bei der Tat mit sich geführt oder 
verwendet hat, können eingezogen werden. 2§ 74 a ist anzuwenden.
...
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Neunundzwanzigster Abschnitt
Straftaten gegen die Umwelt

§ 324
Gewässerverunreinigung

(1) Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

 1. Unbefugte Gewässerverunreinigung ist eine schwerwiegende Umweltstraftat. Auch Fischer können hier mit  
  dem Gesetz in Konflikt kommen, z. B. durch Verwendung größerer Mengen an Anfüttermitteln mit entsprechend  
  nachteiliger Veränderung des Gewässers durch die düngende Wirkung.

...

Strafgesetzbuch

Bundesrecht

StGB
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Strafprozessordnung (StPO)

in der Fassung der Bekanntmachung
vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, berichtigt S. 1319),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075)

- Auszug -

§ 127
Vorläufige Festnahme

(1) 1Wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität 
nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzuneh-
men. 2...

(2) ... 

(3) ... 

  
 1. Der § 127 Abs. 1 StPO gibt jedermann das Recht, einen Straftäter unter bestimmten Voraussetzungen vorläufig 
  festzunehmen. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, dass eine Straftat, z. B. Fischwilderei, vorliegt. Bei einer 
  Ordnungswidrigkeit gegen fischereirechtliche Vorschriften kann der § 127 Abs. 1 StPO nicht angewandt werden. 

  
 2. Der Straftäter muss auf frischer Tat betroffen oder verfolgt werden. Dabei muss er der Flucht verdächtig oder 
  seine Identität nicht sofort feststellbar sein. Auf frischer Tat betroffen ist z. B. ein Fischwilderer dann, wenn er 
  beim Auslegen von Angeln oder dem Fang von Fischen unmittelbar gesehen und angetroffen wird. Auf frischer 
  Tat verfolgt ist er z. B., wenn er dabei beobachtet wird, wie er einen Fisch aus einem Fanggerät entnimmt und 
  damit versucht, sich unerkannt vom Fangort zu entfernen.

  
 3. Hinzukommen muss noch, dass die Identität nicht sofort festgestellt werden kann. Trifft jemand einen Fischwil- 
  derer an, den er eindeutig erkennt, so scheidet eine vorläufige Festnahme aus, da ihr Zweck bereits erreicht  
  ist: Die Identität ist bekannt, der Täter kann zur Anzeige gebracht werden.

  Die andere Möglichkeit, dass der Täter der Flucht verdächtig ist, hat für „Jedermann“ bei der Festnahme keine 
  Bedeutung. Der Straftäter kann nach § 127 Abs. 1 StPO nur solange vorläufig festgenommen werden bis 
  die Personalien bekannt sind, d. h. der Straftäter kann sich durch Bekanntgabe der Personalien der Festnahme 
  entziehen.

  
 4. Kann sich ein Straftäter nicht ausweisen, so ist die vorläufige Festnahme gerechtfertigt. Dem Festgenom- 
  menen muss gesagt werden, dass er festgenommen ist und aus welchem Grund. Falls der Festgenommene 
  nicht freiwillig mitkommt, so ist die Anwendung des erforderlichen Zwangs gestattet. Dabei ist aber der Grund- 
  satz der Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit zu beachten!

  
 5. Ein Festgenommener ist sofort der Polizei zu übergeben, die vorläufige Festnahme darf also nicht unnötiger- 
  weise hinausgezögert werden. Falls es sich bei dem Täter um ein Kind handelt (nicht vollendetes 14. Lebens- 
  jahr), dürfen keine Zwangsmaßnahmen angewandt werden.

Strafprozessordnung

Bundesrecht

StPO
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Waffengesetz

Bundesrecht

WaffG

Waffengesetz

vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970 (4592) (2003, 1957),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

- Auszug -

§ 42 a
Verbot des Führens von Anscheinswaffen und

bestimmten tragbaren Gegenständen

(1) Es ist verboten

1. Anscheinswaffen,

2. Hieb- und Stoßwaffen nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 1.1 oder

3. Messer mit einhändig feststellbarer Klinge (Einhandmesser) oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge 
 über 12 cm

zu führen.

(2) 1Absatz 1 gilt nicht

1. ...,

2. für den Transport in einem verschlossenen Behältnis,

3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt.

2Weitergehende Regelungen bleiben unberührt.

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der Gegenstände 
im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder einem allgemein aner-
kannten Zweck dient.

...

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4)
Waffenliste

Abschnitt 1:
Verbotene Waffen

Der Umfang mit folgenden Waffen und Munition ist verboten:
...

 1. Als Fischer betrifft uns hier die Regelung zum Führen von Messern. Als Fischer haben Sie ein berechtigtes 
  Interesse (gemäß Absatz 2 Nr. 3) zum Führen von zulässigen Messern über 12 cm Klingenlänge. Solche 
  Messer dürfen dann aber nur im Zusammenhang mit dem Fischfang geführt werden. Sonst gilt: Es ist verboten 
  Einhandmesser oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm zu führen!
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Tierschutzgesetz

Bundesrecht

TierSchG

Vorbemerkung:
Seit 2002 ist der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verankert.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Art. 20 a

Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die 
Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.

Tierschutzgesetz (TierSchG)

vom 24. Juli 1972 (BGBl. I S. 1277),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206),

 berichtigt am 7. Juni 2006 (BGBl. I S. 1313), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

- Auszug -

Erster Abschnitt
Grundsatz

§ 1

1Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben 
und Wohlbefinden zu schützen. 2Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zufügen.

 1. In § 1 des Gesetzes wird die Verantwortung des Menschen gegenüber dem Tier als Mitgeschöpf besonders  
  herausgestellt. Der § 1 macht keine Einschränkung bezüglich der Tierart. Der Begriff „Tier“ umfasst hier alle 
  Tiere, Einzeller wie Säugetiere -, gleichgültig, ob frei lebend oder in der Obhut des Menschen.

...

Dritter Abschnitt
Töten von Tieren

§ 4

(1) 1Ein Wirbeltier darf nur unter wirksamer Schmerzausschaltung (Betäubung) in einem Zustand der Wahrnehmungs- 
und Empfindungslosigkeit oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von 
Schmerzen getötet werden. 2Ist die Tötung eines Wirbeltieres ohne Betäubung im Rahmen weidgerechter Ausübung 
der Jagd oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften zulässig oder erfolgt sie im Rahmen zulässiger Schädlingsbe-
kämpfungsmaßnahmen, so darf die Tötung nur vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare 
Schmerzen entstehen. 3Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. 
     
(1 a) ...     

(2) ...

(3) ...

 1. Bei den hochentwickelten Wirbeltieren legt das Tierschutzrecht den strengsten Maßstab für die Tötung an.  
  Wirbeltiere sind grundsätzlich vor der Tötung zu betäuben und die Betäubung / Tötung muss Schmerzen,  
  Leiden und Schäden bestmöglich vermeiden.

 2. Im Satz 3 ist festgelegt, dass Wirbeltiere nur töten darf, wer die dazu nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. 
  Die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten sind gemäß Ausbildungsplan der Prüfungsbehörde in den  
  Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung zu vermitteln.
  Wird ein Inhaber eines Jugendfischereischeins von einem volljährigen Fischereischeininhaber verantwortlich 
  begleitet, so ist dieser letztverantwortlich für die tierschutzgerechte Tötung gefangener Fische. Zur verant- 
  wortlichen Begleitung gehört auch, dem Jugendfischereischeininhaber die notwendigen Kenntnisse und Fer- 
  tigkeiten so zu vermitteln, dass er dann selber in der Lage ist, den gefangenen Fisch tierschutzgerecht zu 
  töten.
  Selbstverständlich wird der Erwachsene im Anschluss auch zeigen, wie man den Fisch weitergehend und der  
  guten fachlichen Praxis entsprechend für die Küche vorbereitet.

...
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Tierschutzgesetz

Bundesrecht

TierSchG

§ 4 b 

1Das Bundesministerium wird ermächtigt, für die Zwecke der §§ 4 und 4 a durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates

1. a) das Schlachten von Fischen und anderen kaltblütigen Tieren zu regeln,
 
 b) bestimmte Tötungsarten und Betäubungsverfahren näher zu regeln, vorzuschreiben, zuzulassen oder zu 
  verbieten,
 
 c) ...

 d) nähere Vorschriften über Art und Umfang der zum Betäuben oder Töten von Wirbeltieren erforderlichen Kennt- 
  nisse und Fähigkeiten sowie über das Verfahren zu deren Nachweis zu erlassen,

 e) nicht gewerbliche Tätigkeiten zu bestimmen, die den Erwerb des Sachkundenachweises zum Töten von 
  Wirbeltieren erfordern,

 um sicherzustellen, dass den Tieren nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen zugefügt werden,

2. ...

 1. Von den in Nr. 1 aufgeführten Ermächtigungen hat der zuständige Bundesminister Gebrauch gemacht und 
  eine Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) erlassen (folgt nach der einschlägigen EU-Verordnung).

...

§ 6

(1) 1Verboten ist das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen oder das vollständige oder teilweise 
Entnehmen oder Zerstören von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres. 2...

 1. Diese Vorschrift verbietet unter anderem das vollständige oder teilweise Amputieren von Körperteilen. Wer 
  bei Fischen Flossen oder Teile von Flossen abschneidet, um diese zum Beispiel  nach erneutem Fang wie- 
  derzuerkennen, der macht sich strafbar.

...

Elfter Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

§ 17

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder

2. einem Wirbeltier

 a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
 
 b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt. 

 1. Wer sich Vergehen nach Nr. 1 oder 2 schuldig macht wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe  
  bestraft. Ein guter Fischer behandelt jeden Fisch schon aus Achtung und Respekt immer so, dass er nicht mit 
  dem Gesetz in Konflikt kommt.
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§ 18

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden  
 oder Schäden zufügt,
 ... 
5. entgegen § 4 Abs. 1 ein Wirbeltier tötet,
 ... 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1, einem Tier ohne vernünftigen 
Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt.

(3) ...

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 3 Buchstabe a, Nummer 4 bis 8, 11, 
12, 17, 20, 20 a, 22 und 25, des Absatzes 2 sowie des Absatzes 3 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buch-
stabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu 
fünftausend Euro geahndet werden.
...

 1. Hier sind Ordnungswidrigkeiten aufgeführt, die auch im Zusammenhang mit Fischfang und Fischhaltung nicht 
  vorkommen dürfen. Dass Verstöße mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro bzw. bis zu 5.000 Euro geahndet  
  werden können, das spricht für sich!

Tierschutzgesetz

Bundesrecht

TierSchG
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Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung

Europäisches Recht

EU-VO

 Vorbemerkung

 2009 hat die EU diese Verordnung zum Schutz von Tieren bei der Tötung erlassen. Diese Verordnung trat mit  
 den 1. Januar 2013 in Kraft (vgl. Artikel 30). Die Mitgliedsstaaten hatten damit ausreichend Zeit, das nationale 
 Recht anzupassen. Die Bundesrepublik Deutschland hat mit Verordnung vom 20. Dezember 2012 die entspre- 
 chend geänderte und ergänzte Tierschutz-Schlachtverordnung (TierSchlV) erlassen.

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009
des Rates über den Schutz von Tieren

zum Zeitpunkt der Tötung

vom 24. September 2009 (ABl. EU Nr. L 303 vom 18.11.2009, S. 1),
zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2018/723 vom 16. Mai 2018 (ABl. Nr. L 122 S. 11)

- Auszug -

Kapitel I
Gegenstand, Anwendungsbereich und Definitionen

Artikel 1
Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften über die Tötung von Tieren, die zur Herstellung von Lebensmitteln, Wolle, 
Häuten, Pelzen oder anderen Erzeugnissen gezüchtet oder gehalten werden sowie über die Tötung von Tieren zum 
Zwecke der Bestandsräumung und damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Für Fische gelten jedoch nur die in Artikel 3 Absatz 1 festgelegten Anforderungen.

(2) ...

(3) Diese Verordnung gilt nicht für

 a) die Tötung von Tieren

  i) ...
  ii) bei der Jagd oder bei der Freizeitfischerei;
  iii) ...

 b) ...

Artikel 2
Definitionen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

 a) „Tötung“ jedes bewusst eingesetzte Verfahren, das den Tod eines Tieres herbeiführt;

 b) „damit zusammenhängende Tätigkeiten“ Tätigkeiten, die zeitlich und örtlich mit der Tötung von Tieren in Zu- 
  sammenhang stehen, wie etwa ihre Handhabung, Unterbringung, Ruhigstellung, Betäubung und Entblu- 
  tung;

 c) „Tier“ ein Wirbeltier mit Ausnahme von Reptilien und Amphibien;

 d) ...
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 f) „Betäubung“ jedes bewusst eingesetzte Verfahren, das ein Tier ohne Schmerzen in eine Wahrnehmungs- und 
  Empfindungslosigkeit versetzt, einschließlich jedes Verfahrens, das zum sofortigen Tod führt;

 g) ...

 p) „Ruhigstellung“ die Anwendung eines Verfahrens zur Einschränkung der Bewegungsfähigkeit, um den Tieren 
  vermeidbare Schmerzen, Angst oder Aufregung zu ersparen, so dass diese wirksam betäubt bzw. getötet 
  werden können;

 q) ...

 
Kapitel II

Allgemeine Anforderungen

Artikel 3
Allgemeine Anforderungen in Bezug auf die Tötung und damit

zusammenhängende Tätigkeiten

(1) Bei der Tötung und damit zusammenhängenden Tätigkeiten werden die Tiere von jedem vermeidbarem Schmerz, 
Stress und Leiden verschont.

(2) ...

Artikel 30
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2013

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der TötungEU-VO
Europäisches Recht



73
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der TötungEU-VO

Anhang I
Verzeichnis der Betäubungsverfahren und damit zusammenhängende Angaben

(gemäß Artikel 4)

Kapitel I 
Verfahren

Tabelle 1 - Mechanische Verfahren

Tabelle 2 - Elektrische Verfahren
...

Kapitel II
Besondere Vorschriften für bestimmte Verfahren

...

3. Genickbruch und stumpfer Schlag auf den Kopf

 Diese Verfahren werden nicht routinemäßig angewendet, sondern nur in Fällen, in denen keine anderen Betäu- 
 bungsverfahren zur Verfügung stehen.

 Diese Verfahren dürfen in Schlachthöfen nur als Ersatzverfahren für die Betäubung angewendet werden.

 Eine Person darf manuell höchstens 70 Tiere pro Tag durch Genickbruch oder einen stumpfen Schlag auf den 
 Kopf töten.

...

Nr. Bezeichnung Beschreibung Schlüsselparameter Besondere Vorschriften für bestimmte
    Verfahren gemäß Kapitel II
1-5 ... ... ...

6 Stumpfer Schlag Fester und präziser Intensität und Nummer 3
 auf den Kopf Schlag auf den Auftreffstelle des
  Kopf, der eine Schlags
  schwerwiegende
  Schädigung des
  Gehirns hervorruft

Europäisches Recht
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Tierschutz-Schlachtverordnung

Bundesrecht

TierSchlV

Verordnung zum Schutz von Tieren 
im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung

und Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates
(Tierschutz-Schlachtverordnung - TierSchlV)

vom 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2982)

- Auszug -

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlachtung oder Tötung, insbeson-
dere der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den Schutz 
von Tieren zum Zeitpunkt der Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1).

(2) Diese Verordnung gilt für

1. ...,

2. das Aufbewahren von Fischen und Krebstieren, die zur Gewinnung von Lebensmitteln oder zum Zwecke der 
 Verwendung als Futtermittel bestimmt sind,

3. das Ruhigstellen und Betäuben vor dem Schlachten oder Töten von Tieren, die zur Gewinnung von Fleisch, 
 Häuten, Pelzen oder sonstigen Erzeugnissen bestimmt sind,

4. das Schlachten oder Töten der in Nummer 3 genannten Tiere und

5. ...

(3) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden bei

1. ...,

2. ...,

3. ... und

4. einem Massenfang von Fischen, soweit es nach dem Stand der Wissenschaft nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
 hohem Aufwand möglich wäre, eine Betäubung durchzuführen.

 1. Die Vorschriften der Tierschutz-Schlachtverordnung sind demnach zwingend anzuwenden beim Aufbewah- 
  ren, Ruhigstellen, Betäuben vor dem Schlachten oder Töten und beim Schlachten oder Töten von Tieren, 
  auch von Fischen und Krebstieren.

 2. Nur für den beschriebenen Fall eines Massenfangs von Fischen (Absatz 3, Nr. 4) gibt es eine Ausnahmere- 
  gelung!
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Tierschutz-Schlachtverordnung

Bundesrecht

TierSchlV

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind:

1. Tier:
 jedes lebende Tier;
 ...

4. Betreuen:
 das Unterbringen, Füttern, Tränken und die Pflege der Tiere, einschließlich des Treibens sowie des Beförderns 
 von Tieren innerhalb eines Schlachthofes;
 ...

§ 3
Allgemeine Grundsätze

(1) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind die Tiere so 
zu betreuen, ruhigzustellen, zu betäuben, zu schlachten oder zu töten, dass bei ihnen nicht mehr als unvermeidbare 
Aufregung oder Schäden verursacht werden.

 1. Hier wird jeder, der Schlachttiere betreut, ruhigstellt, betäubt, schlachtet oder tötet unmissverständlich dazu  
  verpflichtet, bei diesen Tieren nicht mehr als unvermeidbare Aufregung oder Schäden zu verursachen.

(2) Zusätzlich zu den Anforderungen nach Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind Vorrichtungen 
zum Ruhigstellen sowie Ausrüstungen und Anlagen für das Betäuben, Schlachten oder Töten der Tiere so zu planen, 
zu bauen, instand zu halten und zu verwenden, dass ein rasches und wirksames Betäuben und Schlachten oder 
Töten möglich ist.

§ 4
Sachkunde

(1) Wer Tiere betreut, ruhigstellt, betäubt, schlachtet oder tötet, muss über die hierfür notwendigen Kenntnisse und 
Fähigkeiten (Sachkunde) verfügen.

 1. Nicht sachkundige Personen dürfen keine Tiere betreuen, ruhigstellen, betäuben, schlachten oder töten! Dieser  
  Vorschrift entsprechend müssen in den Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung die dafür not- 
  wendigen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden.

(2) ...

Abschnitt 3
Vorschriften über das Aufbewahren von Fischen und Krebstieren

§ 9
Aufbewahren von Fischen

(1) 1Lebende Fische dürfen nur in Behältern aufbewahrt werden, deren Wasservolumen den Tieren ausreichende 
Bewegungsmöglichkeiten bietet. 2Unverträgliche Fische müssen voneinander getrennt gehalten werden. 3Den Was-
serqualitäts-, Temperatur- und Lichtansprüchen der einzelnen Arten ist Rechnung zu tragen. 4Insbesondere müssen 
ein ausreichender Wasseraustausch und eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Tiere sichergestellt sein.

(2) 1Das Allgemeinbefinden und der Gesundheitszustand der Tiere sind mindestens jeden Morgen und jeden Abend 
zu kontrollieren. 2Soweit notwendig, sind Tiere unverzüglich abzusondern oder zu töten. 3Tote Fische sind unver-
züglich aus dem Behälter zu entfernen.
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Tierschutz-Schlachtverordnung

Bundesrecht

TierSchlV

(3) An Endverbraucher dürfen Fische nicht lebend abgegeben werden.

 1. Absatz 1 beschreibt die Vorgaben für das Aufbewahren / Hältern von Fischen, z. B. in Aquarien oder Be- 
  cken.
  Absatz 2 verpflichtet zu täglichen Kontrollen. Dabei sind Tiere, denen es sichtlich nicht gut geht sofort zu 
  entnehmen, in eine ihrem Zustand Rechnung tragende Umgebung umzusetzen oder zu töten.
  Absatz 3 verbietet die Abgabe von lebenden Fischen an Endverbraucher. Damit wird sichergestellt, dass keine 
  lebenden Speisefische in die Hände von Personen ohne Sachkunde (vgl. § 4) gelangen. 

§ 10
Aufbewahren von Krebstieren

1Das Aufbewahren lebender Krebstiere auf Eis ist verboten. 2Sie dürfen nur im Wasser oder nur vorübergehend 
während des Transports in unmittelbarem Zusammenhang mit der Abgabe an den Endverbraucher auf feuchter 
Unterlage aufbewahrt werden.

 1. Speisekrebse dürfen also nicht auf Eis aufbewahrt werden. Der Fischer ist verpflichtet, Krebse im Wasser 
  aufzubewahren. Ausnahmsweise dürfen Speisekrebse vorübergehend (d. h. nur eine relativ kurze Zeit), und 
  nur während des Transports zu einem Endverbraucher, auf feuchter Unterlage aufbewahrt werden.

Abschnitt 4
Vorschriften über das Ruhigstellen, Betäuben, Schlachten

und Töten von Tieren

...

§ 12
Betäuben, Schlachten und Töten

(1) Zusätzlich zu den Anforderungen an die Betäubung nach Artikel 4 Absatz 1 Satz 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2009 sind Tiere so zu betäuben, dass sie schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in 
einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzt werden.

(2) ...

 1. Hier sind die Anforderungen an eine tierschutzgerechte Betäubung festgelegt.

(3) 1Wer ein Wirbeltier tötet, hat es zuvor nach Maßgabe des Artikels 4 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang I der 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 zu betäuben, soweit nicht in Anlage 1 etwas anderes bestimmt ist. 2...
...

(5) 1Zusätzlich zu den Anforderungen an die Instandhaltung und Kontrolle der Geräte zur Ruhigstellung oder Betäu-
bung nach Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind Betäubungsgeräte und -anlagen an jedem 
Arbeitstag

1. mindestens einmal zu Arbeitsbeginn auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und

2. erforderlichenfalls mehrmals täglich zu reinigen.

2Mängel nach Satz 1 Nummer 1 müssen unverzüglich abgestellt werden.

(6) 1Wer ein Tier schlachtet oder anderweitig mit Blutentzug tötet, muss sofort nach dem Betäuben, und zwar für die 
in Anlage 2 Spalte 1 genannten Betäubungsverfahren innerhalb des jeweils in Spalte 2 festgelegten Zeitraumes, mit 
dem Entbluten beginnen. 2Er muss das Tier entbluten, solange es empfindungs- und wahrnehmungsunfähig ist. ...
...
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(10) 1Wer einen Fisch schlachtet oder tötet, muss diesen unmittelbar vor dem Schlachten oder Töten nach Maßgabe 
der Anlage 1 Nummer 9 betäuben. 2Abweichend von Satz 1 dürfen

1. Plattfische durch einen schnellen Schnitt, der die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt, und

2. Aale, wenn sie höchstens bis zu einer Zahl von 30 Tieren pro Tag gefangen und verarbeitet werden, durch einen 
 die Wirbelsäule durchtrennenden Stich dicht hinter dem Kopf und sofortiges Herausnehmen der Eingeweide  
 einschließlich des Herzens

ohne vorherige Betäubung geschlachtet oder getötet werden.

 1. Gemäß Satz 1 dürfen Fische nur unmittelbar vor dem Schlachten oder Töten betäubt werden, d. h. Betäubung  
  und Schlachtung / Tötung gehen ineinander über!
  
  In der Regel werden Fische durch einen stumpfen Schlag auf den Kopf (Kopfschlag) betäubt. 
  Dabei ist zu beachten:

  1.1
  Die Betäubung muss den in § 12 Absatz 1 festgelegten Anforderungen entsprechen, sie muss also den Fisch 
  schnell und unter Vermeidung von Schmerzen oder Leiden in einen bis zum Tod anhaltenden Zustand der 
  Wahrnehmungs- und Empfindungslosigkeit versetzen.

  1.2
  Bei Anwendung des stumpfen Schlags auf den Kopf (Kopfschlag) zur Betäubung von Fischen ist die Dauer  
  zwischen Fang und Betäubung so kurz wie möglich zu halten (Anlage 1 Nr. 5.3).

  1.3
  Entsprechend Anlage 1 Nr. 5.2 ist der stumpfe Schlag auf den Kopf mit einem geeigneten Gegenstand und 
  ausreichend kräftig auszuführen. Ziel der Vorschrift ist es, das Tier mit einem Schlag zu betäuben. Jeder wei- 
  tere Schlag ist als notwendige Nachbetäubung zu sehen, da der erste Schlag keine ausreichende Wirkung  
  zeigte.

  1.4
  Im Anhang I der EU-VO (vgl. S. 71 oben) ist der stumpfe Schlag auf den Kopf exakt als "fester und präziser  
  Schlag auf den Kopf, der eine schwerwiegende Schädigung des Gehirns hervorruft" beschrieben.
  
  1.5
  Gemäß Anlage 1 Nr. 5.2 muss unmittelbar auf den Kopfschlag folgend ein den Tod herbeiführendes Verfahren 
  durchgeführt werden, d. h. der Fisch muss nach einem Schlacht-/Entblutungsschnitt, der die Hauptblutgefäße  
  trennt, rasch ausbluten. Am einfachsten werden unmittelbar nach dem Betäubungsschlag die Hauptblutgefäße 
  zwischen Herz und Kiemen durch den sogenannten Kiemenschnitt durchtrennt.

 2. Satz 2 regelt die Ausnahmen für Plattfische und Aale. Das sind die einzigen Fische, die bei Anwendung der 
  in Nr. 1 bzw. Nr. 2 exakt beschriebenen Verfahren ohne Betäubung geschlachtet oder getötet werden dürfen. 

(11) 1Krebstiere, Schnecken und Muscheln dürfen nur in stark kochendem Wasser getötet werden, welches sie 
vollständig bedecken und nach ihrer Zugabe weiterhin stark kochen muss. 2Abweichend von Satz 1 dürfen

1. Taschenkrebse durch mechanische Zerstörung der beiden Hauptnervenzentren getötet,

2. Schnecken und Muscheln in über 100 Grad Celsius heißem Dampf getötet sowie

3. Krebstiere elektrisch betäubt oder getötet

werden. 3Führt die Elektrobetäubung nicht zum sofortigen Tod der Krebstiere, sind sie unmittelbar nach der Elektro-



78
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

Tierschutz-Schlachtverordnung

Bundesrecht

TierSchlV

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
...

5. entgegen § 9 Absatz 3 einen Fisch abgibt oder

6. entgegen § 10 Satz 1 ein Krebstier aufbewahrt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig
...

3. entgegen § 12 Absatz 3 Satz 1 ein Wirbeltier tötet,

4. entgegen § 12 Absatz 4 Satz 1 ein Tier nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht recht- 
 zeitig betäubt oder tötet,

5. entgegen § 12 Absatz 6 Satz 1 in dem nach Anlage 2 Spalte 2 festgelegten Zeitraum mit dem Entbluten nicht 
 oder nicht rechtzeitig beginnt,
...

9. entgegen § 12 Absatz 8 einen Eingriff am Tier vornimmt,
...

11. entgegen § 12 Absatz 10 Satz 1 einen Fisch nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
 rechtzeitig betäubt.

(3) ...

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, wer gegen 
die Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates vom 24. September 2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt 
der Tötung (ABl. L 303 vom 18.11.2009, S. 1) verstößt, indem er vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b, c, d, e, f oder Buchstabe g nicht sicherstellt, dass die Tätigkeit nur von 
 einer Person durchgeführt wird, die über einen dort genannten Sachkundenachweis verfügt,

2. entgegen Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Gerät instand gehalten oder kon- 
 trolliert wird,
...

 1. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen Vorschriften der Tierschutz-Schlachtverordnung verstößt hat mit hohen  
  Bußgeldzahlungen zu rechnen!

betäubung durch ein Verfahren nach Satz 1 oder Satz 2 Nummer 1 zu töten. 4Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 gilt nicht 
im Falle des Rohverzehrs von Austern und der amtlichen Untersuchung von lebenden Schnecken oder Muscheln.

 1. Für die Binnenfischerei ist bei der Tötung von Speisekrebsen zu beachten:
  Krebse dürfen nur in stark kochendem Wasser getötet werden! Das Wasser muss die Krebse vollständig be- 
  decken. Es dürfen nur so viele Krebse zugegeben werden, dass das Wasser weiterhin stark kocht.
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Anlage 1
(zu § 12 Absatz 3 und 10)

Abweichende und zusätzliche Bestimmungen
zu den zulässigen Betäubungsverfahren nach Anhang I

der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009

1. ... - 4. ...

5. Stumpfer Schlag auf den Kopf
 ...

5.2
Abweichend von Anhang I Kapitel I Tabelle 1 Nummer 6 in Verbindung mit Kapitel II Nummer 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2009 ist der stumpfe Schlag auf den Kopf als einfaches Betäubungsverfahren einzuordnen. Der stumpfe 
Schlag auf den Kopf ist mit einem geeigneten Gegenstand und ausreichend kräftig auszuführen. Ein den Tod her-
beiführendes Verfahren muss unmittelbar danach durchgeführt werden.

5.3
Bei Anwendung des stumpfen Schlages auf den Kopf zur Betäubung von Fischen nach Nummer 9.2 ist die Dauer 
zwischen Fang und Betäubung so kurz wie möglich zu halten. Nummer 5.2 gilt entsprechend.

6. ... - 8. ...

9. Betäubungsverfahren für Fische
 Für die Betäubung von Fischen sind folgende Verfahren zulässig:

9.1
Elektrobetäubung,

9.2
stumpfer Schlag auf den Kopf,

9.3
Kohlendioxidexposition bei Salmoniden,

9.4
Verabreichung eines Stoffes mit Betäubungseffekt, ausgenommen Stoffe wie Ammoniak, die gleichzeitig dem Ent-
schleimen dienen.

Tierschutz-Schlachtverordnung

Bundesrecht

TierSchlV
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Verordnung über meldepflichtige 
Tierkrankheiten

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2011 (BGBl. I S. 252),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 08. Juli 2020 (BGBl. I S. 1604) 

§ 1

(1) ...

 1. Neben den anzeigepflichtigen Tierseuchen gibt es die meldepflichtigen Tierkrankheiten. Meldepflichtige 
  Tierkrankheiten sind auf Haustiere und Süßwasserfische übertragbare Krankheiten. Diese Tierkrankheiten 
  werden nicht mit staatlichen Maßnahmen bekämpft, über sie muss jedoch ein ständiger Überblick vorhanden  
  sein. Die Meldepflicht ist für solche Tierkrankheiten eingeführt worden, die praktische Bedeutung gewinnen  
  können und gut zu diagnostizieren sind. Die Kenntnis der Art, des Umfangs und der Entwicklung dieser Krank- 
  heiten ist für die frühzeitige Anwendung geeigneter Bekämpfungsmaßnahmen eine unerlässliche Vorausset- 
  zung.
  
  Derzeit enthält diese Verordnung keine meldepflichtigen Fischkrankheiten.

Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten

Bundesrecht

TierKrMeldepflV

Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen

Bundesrecht

TierSeuchAnzV

Verordnung über anzeigepflichtige 
Tierseuchen

in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juli 2011 (BGBl. I S. 1404),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 752)

- Auszug -

§ 1
Anzeigepflichtige Tierseuchen

Folgende Tierseuchen sind anzeigepflichtig: *)

1. - 3.    ... 

3 a. Ansteckende Blutarmut der Lachse,

4. - 12.   ...

13.  Infektiöse Hämatopoetische Nekrose der Salmoniden,

14. Koi Herpesvirus-Infektion der Karpfen,

15. - 38.  ...

39.  Virale Hämorrhagische Septikämie der Salmoniden,

40.  Weißpünktchenkrankheit der Krebstiere,

41. ...

§ 2
Inkrafttreten
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Wasserhaushaltsgesetz

Bundesrecht

WHG

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408)

- Auszug -

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Bestandteil des 
Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut zu schützen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer:

1. oberirdische Gewässer,

2. Küstengewässer,

3. Grundwasser.

Es gilt auch für Teile dieser Gewässer.

(1a) ...

§ 5
Allgemeine Sorgfaltspflichten

(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, 
die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden um

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden,

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen,

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.

(2) ...

 1. Jeder muss sich diese Sorgfaltspflichten einprägen und beim Umgang mit Wasser und bei Maßnahmen am  
  Gewässer danach handeln.

Kapitel 2
Bewirtschaftung von Gewässern

Abschnitt 1
Gemeinsame Bestimmungen

§ 6
Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung

(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel,

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und 
 Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Ge- 
 wässereigenschaften,
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2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden 
 Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen 
 so weit wie möglich auszugleichen,

3. sie zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Einzelner zu nutzen,

4. bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbesondere für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten 
 oder zu schaffen,

5. möglichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen,

6. an oberirdischen Gewässern so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewährleisten 
 und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der Entstehung von nachteiligen Hochwasser- 
 folgen vorzubeugen,

7. zum Schutz der Meeresumwelt beizutragen.

Die nachhaltige Gewässerbewirtschaftung hat ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu gewährleisten; 
dabei sind mögliche Verlagerungen nachteiliger Auswirkungen von einem Schutzgut auf ein anderes sowie die 
Erfordernisse des Klimaschutzes zu berücksichtigen.

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, sollen in diesem Zustand erhalten 
bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürliche Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen 
Zustand zurückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen.

...

§ 7
Bewirtschaftung nach Flussgebietseinheiten

(1) Die Gewässer sind nach Flussgebietseinheiten zu bewirtschaften. Die Flussgebietseinheiten sind:

1. Donau,

2. Rhein,

3. Maas,

4. Ems,

5. Weser,

6. Elbe,

7. Eider,

8. Oder,

9. Schlei/Trave,

10. Warnow/Peene.

Die Flussgebietseinheiten sind in der Anlage 2 in Kartenform dargestellt.

(2) ...

 1. Hier sind die übergeordneten Flussgebiete der Bundesrepublik aufgeführt. Diese Flussgebiete sind auch bei 
  der fischereilichen Bewirtschaftung zu beachten. Grundsätzlich darf die Tier- und Pflanzenwelt der Flussge- 
  biete nicht durch Besatz oder andere Maßnahmen vermischt werden. Fischbesatz hat zum Beispiel innerhalb  
  des Donaugebietes nur aus Beständen oder Nachzuchten zu erfolgen, die dem Besatzgewässer ökologisch  
  möglichst nahe stehen.
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§ 8
Erlaubnis, Bewilligung

(1) Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder der Bewilligung, soweit nicht durch dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.

(2) ...

(3) ...

§ 9
Benutzungen

(1) Benutzungen im Sinne dieses Gesetzes sind

1. das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern,

2. das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewässern,

3. das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewässern, soweit sich dies auf die Gewässereigenschaften 
 auswirkt,

4. das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewässer,

5. das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser.

(2) Als Benutzungen gelten auch

1. das Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hierfür bestimmt oder geeignet 
 sind,

2. Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Verände- 
 rungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen.

(3) ...

§ 10
Inhalt der Erlaubnis und der Bewilligung

(1) Die Erlaubnis gewährt die Befugnis, die Bewilligung das Recht, ein Gewässer zu einem bestimmten Zweck in 
einer nach Art und Maß bestimmten Weise zu benutzen.

(2) Erlaubnis und Bewilligung geben keinen Anspruch auf Zufluss von Wasser in einer bestimmten Menge und Be-
schaffenheit.

...

Abschnitt 2
Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer

§ 25
Gemeingebrauch

Jede Person darf oberirdische Gewässer in einer Weise und in einem Umfang benutzen, wie dies nach Landesrecht 
als Gemeingebrauch zulässig ist, soweit nicht Rechte anderer dem entgegenstehen und soweit Befugnisse oder der 
Eigentümer- oder Anliegergebrauch anderer nicht beeinträchtigt werden. Der Gemeingebrauch umfasst nicht das Ein-
bringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer. Die Länder können den Gemeingebrauch erstrecken auf

1. das schadlose Einleiten von Niederschlagswasser,

Wasserhaushaltsgesetz

Bundesrecht

WHG
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2. das Einbringen von Stoffen in oberirdische Gewässer für Zwecke der Fischerei, wenn dadurch keine signifikanten 
 nachteiligen Auswirkungen auf den Gewässerzustand zu erwarten sind.

 1. Unter Gemeingebrauch sind die am Gewässer jedermann zustehenden Rechte zusammengefasst. Näheres 
  regelt das Landesrecht, im Falle Bayern der Art. 18 BayWG (siehe dort).
...

§ 27
Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer

(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, 
so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands vermieden wird und

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, sind so zu be-
wirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und ihres chemischen Zustands vermieden wird und

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht werden.

...

§ 32
Reinhaltung oberirdischer Gewässer

(1) Feste Stoffe dürfen in ein oberirdisches Gewässer nicht eingebracht werden, um sich ihrer zu entledigen. Satz 1 
gilt nicht, wenn Sediment, das einem Gewässer entnommen wurde, in ein oberirdisches Gewässer eingebracht wird.

(2) Stoffe dürfen an einem oberirdischen Gewässer nur so gelagert oder abgelagert werden, dass eine nachteilige 
Veränderung der Wasserbeschaffenheit oder des Wasserabflusses nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt für das 
Befördern von Flüssigkeiten und Gasen durch Rohrleitungen.

...

§ 34
Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer

(1) Die Errichtung, die wesentliche Änderung und der Betrieb von Stauanlagen dürfen nur zugelassen werden, wenn 
durch geeignete Einrichtungen und Betriebsweisen die Durchgängigkeit des Gewässers erhalten oder wiederherge-
stellt wird, soweit dies erforderlich ist, um die Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 zu erreichen.

(2) ...

§ 35
Wasserkraftnutzung

(1) Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der 
Fischpopulation ergriffen werden.

(2) Entsprechen vorhandene Wasserkraftnutzungen nicht den Anforderungen nach Absatz 1, so sind die erforderli-
chen Maßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.

(3) Die zuständige Behörde prüft, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen, die am 1. März 2010 bestehen 
und deren Rückbau zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele nach Maßgabe der §§ 27 bis 31 auch langfristig nicht 
vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung nach den Standortgegebenheiten möglich ist. Das Ergebnis der Prüfung 
wird der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zugänglich gemacht.
...
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§ 38
Gewässerrandstreifen

(1) Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Ge-
wässer, der Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen  
aus diffusen Quellen.

(2) Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des 
Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei 
Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante.

(3) Der Gewässerrandstreifen ist im Außenbereich fünf Meter breit. Die zuständige Behörde kann für Gewässer oder 
Gewässerabschnitte

1. Gewässerrandstreifen im Außenbereich aufheben,

2. im Außenbereich die Breite des Gewässerrandstreifens abweichend von Satz 1 festsetzen,

3. innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile Gewässerrandstreifen mit einer angemessenen Breite 
 festsetzen.

Die Länder können von den Sätzen 1 und 2 abweichende Regelungen erlassen.

(4) Eigentümer und Nutzungsberechtigte sollen Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen nach Absatz 1 
erhalten. Im Gewässerrandstreifen ist verboten:

1. die Umwandlung von Grünland in Ackerland,

2. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern, ausgenommen die Entnahme im Rahmen einer 
 ordnungsgemäßen Forstwirtschaft sowie das Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern,

3. der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ausgenommen die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und 
 Düngemitteln, soweit durch Landesrecht nichts anderes bestimmt ist, und der Umgang mit wassergefährdenden 
 Stoffen in und im Zusammenhang mit zugelassenen Anlagen,

4. die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder die fort- 
 geschwemmt werden können.

Zulässig sind Maßnahmen, die zur Gefahrenabwehr notwendig sind. Satz 2 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnah- 
men des Gewässerausbaus sowie der Gewässer- und Deichunterhaltung.

(5) ...

§ 38a 
Landwirtschaftlich genutzte Flächen mit Hangneigung an Gewässern

(1) Eigentümer und Nutzungsberechtigte haben auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die an Gewässer angren-
zen und innerhalb eines Abstandes von 20 Metern zur Böschungsoberkante eine Hangneigung zum Gewässer von 
durchschnittlich mindestens 5 Prozent aufweisen, innerhalb eines Abstandes von 5 Metern landseits zur Böschungs-
oberkante des Gewässers eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke zu erhalten oder herzustellen. 
Bei Gewässern ohne ausgeprägte Böschungsoberkante ist die Linie des Mittelwasserstandes maßgeblich. Eine 
Bodenbearbeitung zur Erneuerung des Pflanzenbewuchses darf einmal innerhalb von Fünfjahreszeiträumen durch-
geführt werden. Der erste Fünfjahreszeitraum beginnt mit Ablauf des 30. Juni 2020.

(2) Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben unberührt. Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt 
die Linie des Mittelwasserstandes, sofern das Landesrecht diesen Bezugspunkt vorsieht und schädliche Gewäs-
serveränderungen vermieden werden.
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§ 39
Gewässerunterhaltung

(1) Die Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers umfasst seine Pflege und Entwicklung als öffentlich-rechtliche 
Verpflichtung (Unterhaltungslast). Zur Gewässerunterhaltung gehören insbesondere:

1. die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,

2. die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervege- 
 tation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,

3. die Erhaltung der Schiffbarkeit von schiffbaren Gewässern mit Ausnahme der besonderen Zufahrten zu Häfen 
 und Schiffsanlegestellen,

4. die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum 
 von wild lebenden Tieren und Pflanzen,

5. die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, 
 Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

(2) ...

§ 41
Besondere Pflichten bei der Gewässerunterhaltung

(1) Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung eines oberirdischen Gewässers erforderlich ist, haben

1. die Gewässereigentümer Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer zu dulden;

2. die Anlieger und Hinterlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete Person oder ihre Beauftragten 
 die Grundstücke betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen, 
 wenn diese anderweitig nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschafft werden können; Hinterlieger sind die 
 Eigentümer der an Anliegergrundstücke angrenzenden Grundstücke und die zur Nutzung dieser Grundstücke 
 Berechtigten;

3. die Anlieger zu dulden, dass die zur Unterhaltung verpflichtete Person die Ufer bepflanzt;

4. die Inhaber von Rechten und Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vorübergehend behin- 
 dert oder unterbrochen wird.

Die zur Unterhaltung verpflichtete Person hat der duldungspflichtigen Person die beabsichtigten Maßnahmen recht-
zeitig vorher anzukündigen. Weitergehende Rechtsvorschriften der Länder bleiben unberührt.

(2) Die nach Absatz 1 Verpflichteten haben Handlungen zu unterlassen, die die Unterhaltung unmöglich machen 
oder wesentlich erschweren würden.

(3) Die Anlieger können verpflichtet werden, die Ufergrundstücke in erforderlicher Breite so zu bewirtschaften, dass 
die Unterhaltung nicht beeinträchtigt wird.

(4) ...
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Bundesjagdgesetz

Bundesrecht

BJagdG

Bundesjagdgesetz (BJagdG)

vom 29. November 1952 (BGBl. I S. 780),
in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849),

 zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

- Auszug -

§ 1
Inhalt des Jagdrechts

(1) 1Das Jagdrecht ist die ausschließliche Befugnis, auf einem bestimmten Gebiet wild lebende Tiere, die dem Jagd-
recht unterliegen, (Wild) zu hegen, auf sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. 2Mit dem Jagdrecht ist die 
Pflicht zur Hege verbunden.

(2) 1Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten 
artenreichen und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf Grund 
anderer Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben unberührt. 2Die Hege muss so durchgeführt 
werden, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung, ins-
besondere Wildschäden, möglichst vermieden werden.

(3) ...

(4) Die Jagdausübung erstreckt sich auf das Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wild.

(5) Das Recht zur Aneignung von Wild umfasst auch die ausschließliche Befugnis, krankes oder verendetes Wild, 
Fallwild und Abwurfstangen sowie die Eier von Federwild sich anzueignen.

(6) ...

 1. Der Fischer hat bei der Ausübung seiner Rechte unter anderem darauf zu achten, das Jagdrecht nicht zu 
  verletzen. So hat der Jagdausübungsberechtigte gemäß Absatz 5 die ausschließliche Befugnis, sich krankes 
  oder verendetes Wild, Fallwild und Abwurfstangen (z. B. Gehörn vom Rehbock, Geweih vom Rothirsch) sowie 
  Eier von Federwild (siehe § 2 Nr. 2) anzueignen.

§ 2
Tierarten

(1) Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen sind:

1. Haarwild1)   Steinmarder (Martes foina ERXLEBEN),   
 Rehwild (Capreolus capreolus L.), Iltis (Mustela putorius L.),  
 Schwarzwild (Sus scrofa L.),  Hermelin (Mustela erminea L.),    
 Feldhase (Lepus europaeus PALLAS), Mauswiesel (Mustela nivalis L.),    
 Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus L.), Dachs (Meles meles L.),
 Fuchs (Vulpes vulpes L.),   Fischotter (Lutra lutra L.),

2. Federwild2)   Waldschnepfe (Scolopax rusticola L.),
 Rebhuhn (Perdix perdix L.),  Blässhuhn (Fulica atra L.),
 Fasan (Phasianus colchicus L.) Möwen (Laridae),
 Wildtauben (Columbidae),  Haubentaucher (Podiceps cristatus L.), 
 Höckerschwan (Cygnus olor GMEL.), Graureiher (Ardea cincerea L.)
 Wildgänse (Gattungen Anser Greife (Accipitridae),
 BRISSON und Branta SCOPOLI), Falken (Falconidae),
 Wildenten (Anatinae),   Kolkrabe (Corvus corax L.).
 Säger (Gattung Mergus L.),
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(2) Die Länder können weitere Tierarten bestimmen, die dem Jagdrecht unterliegen.
...
1) Die Auflistung ist redaktionell gekürzt, sie umfasst insgesamt 25 Haarwildarten.
2) Die Auflistung ist redaktionell gekürzt, sie umfasst insgesamt 24 Federwildarten.

...
§ 19 a

Beunruhigen von Wild

1Verboten ist, Wild, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, unbefugt an seinen Zu-
flucht-, Nist-, Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören. 
2Die Länder können für bestimmtes Wild Ausnahmen zulassen.
...

§ 21
Abschussregelung

(1) Der Abschuss des Wildes ist so zu regeln, dass die berechtigten Ansprüche der Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft auf Schutz gegen Wildschäden voll gewahrt bleiben sowie die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege 
berücksichtigt werden ...

§ 26
Fernhalten des Wildes

1Der Jagdausübungsberechtigte sowie der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstückes sind berechtigt, 
zur Verhütung von Wildschäden das Wild von den Grundstücken abzuhalten oder zu verscheuchen. 2Der Jagdaus-
übungsberechtigte darf dabei das Grundstück nicht beschädigen, der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte darf 
das Wild weder gefährden noch verletzen.

§ 27
Verhinderung übermäßigen Wildschadens

(1) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass der Jagdausübungsberechtigte unabhängig von den Schonzeiten 
innerhalb einer bestimmten Frist in bestimmtem Umfange den Wildbestand zu verringern hat, wenn dies mit Rück-
sicht auf das allgemeine Wohl, insbesondere auf die Interessen der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft und die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, notwendig ist.

(2) ...

§ 39
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ...

5. den Vorschriften des ..., § 19 a ... zuwiderhandelt;

6. zum Verscheuchen des Wildes Mittel anwendet, durch die Wild verletzt oder gefährdet wird (§ 26); 

7. ... 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.

§ 40
Einziehung

(1) Ist eine Straftat nach § 38 oder eine Ordnungswidrigkeit nach § 39 Abs. 1 Nr. 5 oder Abs. 2 Nr. 2 bis 3a oder 5 
begangen worden, so können

1. Gegenstände, auf die sich die Straftat oder Ordnungswidrigkeit bezieht, und

2. Gegenstände, die zu ihrer Begehung oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind,

eingezogen werden.

(2) § 74 a des Strafgesetzbuches und § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.
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Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)

- Auszug -

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege

(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass

1. die biologische Vielfalt,

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nach- 
 haltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wieder-
herstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner Grundsatz).

(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbe-
sondere

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und 
 der Austausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten entgegenzuwirken,

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen 
 Verteilung zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben.

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden biologischen Funktionen, 
 Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind  
 sparsam und schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie auf Dauer  
 zur Verfügung stehen,

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen können; nicht mehr genutzte versiegelte 
 Flächen sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen  
 Entwicklung zu überlassen,

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit 
 und Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer einschließlich ihrer Ufer, 
 Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen 
 zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abfluss- 
 haushalt ist auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen,
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4. ...,

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope und Lebensstätten auch im 
 Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben. 

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft sind insbesondere

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenk- 
 mälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren,

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaffenheit und Lage geeignete Flächen vor 
 allem im besiedelten und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen.

(5) ...

(6) Freiräume im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, großflä-
chige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstrukturen, Fluss- und Bachläufe mit ih-
ren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, Naturerfahrungsräume sowie gartenbau- und landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, sind zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 

§ 2
Verwirklichung der Ziele

(1) Jeder soll nach seinen Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
beitragen und sich so verhalten, dass Natur und Landschaft nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar 
beeinträchtigt werden.

(2) - (4) ...

(5) Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden insbe-
sondere durch Aufbau und Schutz des Netzes "Natura 2000" unterstützt. Die internationalen Bemühungen auf 
dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden insbesondere durch den Schutz des Kultur- und 
Naturerbes im Sinne des Übereinkommens vom 16. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der 
Welt (BGBl. 1977 II S. 213, 215) unterstützt.

(6) Das allgemeine Verständnis für die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist mit geeigneten Mitteln 
zu fördern. Erziehungs-, Bildungs- und Informationsträger klären auf allen Ebenen über die Bedeutung von Natur und 
Landschaft, über deren Bewirtschaftung und Nutzung sowie über die Aufgaben des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auf und wecken das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Landschaft.
...

 1. Wir Fischer tragen selbstverständlich zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschafts- 
  pflege bei und müssen uns im Rahmen der Fischereiausübung immer so verhalten, dass Natur- und Land- 
  schaft nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden.

 2. Absatz 6 gibt auch den Fischern und ihren Organisationen die verantwortungsvolle Aufgabe, auf allen Ebenen 
  über die Bedeutung des Lebensraums Gewässer, über die fischereiliche Bewirtschaftung und Nutzung der 
  Gewässer sowie über die Aufgaben der Fischerei bei Natur- und Artenschutz sowie der Landschaftspflege  
  aufzuklären und das Bewusstsein für einen verantwortlichen Umgang mit Natur und Landschaft zu wecken.  
  Dem wird die Fischerei zum Beispiel im Rahmen der Jugendarbeit auf Vereins-, Bezirks- und Landesebene  
  sowie im Rahmen der Schulung der Anwärter auf die Fischerprüfung in hohem Maße gerecht.
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§ 5
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

(1) Bei Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege ist die besondere Bedeutung einer natur- und 
landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft für die Erhaltung der Kultur- und Erholungslandschaft 
zu berücksichtigen.

(2) Bei der landwirtschaftlichen Nutzung sind neben den Anforderungen, die sich aus den für die Landwirtschaft gel-
tenden Vorschriften und aus § 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die folgenden 
Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten:

1. die Bewirtschaftung muss standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige 
 Nutzbarkeit der Flächen muss gewährleistet werden;

2. die natürliche Ausstattung der Nutzfläche (Boden, Wasser, Flora, Fauna) darf nicht über das zur Erzielung eines 
 nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß hinaus beeinträchtigt werden;

3. die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftselemente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu 
 vermehren;

4. die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum Pflanzenbau zu stehen und schädliche Umweltaus- 
 wirkungen sind zu vermeiden;

5. auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebieten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand 
 sowie auf Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen;

6. die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln hat nach Maßgabe des landwirtschaftlichen Fach- 
 rechts zu erfolgen; ...

(3) ...

(4) Bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der oberirdischen Gewässer sind diese einschließlich ihrer Uferzonen 
als Lebensstätten und Lebensräume für heimische Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu fördern. Der Besatz 
dieser Gewässer mit nichtheimischen Tierarten ist grundsätzlich zu unterlassen. Bei Fischzuchten und Teichwirt-
schaften der Binnenfischerei sind Beeinträchtigungen der heimischen Tier- und Pflanzenarten auf das zur Erzielung 
eines nachhaltigen Ertrages erforderliche Maß zu beschränken.

 1. Hier wird die besondere Verantwortung für den Naturschutz bei der fischereiwirtschaftlichen Nutzung der  
  oberirdischen Gewässer herausgestellt. Der Besatz ist im Fischereirecht abschließend geregelt. Gemäß  
  AVBayFiG ist der Besatz mit nicht einheimischen Tierarten (Neunaugen, Fischen, Krebsen, Fluss-, Teich-,  
  Perlmuscheln, Fischnährtieren) grundsätzlich nicht erlaubt.

...

§ 7
Begriffsbestimmungen

(1) Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. biologische Vielfalt
 die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten einschließlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von 
 Lebensgemeinschaften und Biotopen;
...

8. Natura 2000-Gebiete
 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete;
...
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(2) Für dieses Gesetz gelten folgende weitere Begriffsbestimmungen:

1. Tiere

 a) wild lebende, gefangene oder gezüchtete und nicht herrenlos gewordene sowie tote Tiere wild lebender Arten, 

 b) Eier, auch im leeren Zustand sowie Larven, Puppen und sonstige Entwicklungsformen von Tieren wild lebender 
  Arten,

 c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten und

 d) ohne Weiteres erkennbar aus Tieren wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse;

2. Pflanzen

 a) wild lebende, durch künstliche Vermehrung gewonnene sowie tote Pflanzen wild lebender Arten,

 b) Samen, Früchte oder sonstige Entwicklungsformen von Pflanzen wild lebender Arten,

 c) ohne Weiteres erkennbare Teile von Pflanzen wild lebender Arten und

 d) ohne Weiteres erkennbar aus Pflanzen wild lebender Arten gewonnene Erzeugnisse;

 als Pflanzen im Sinne diese Gesetzes gelten auch Flechten und Pilze;

3. Art
 jede Art, Unterart oder Teilpopulation einer Art oder Unterart; für die Bestimmung einer Art ist ihre wissenschaft- 
 liche Bezeichnung maßgebend;

4. Biotop
 Lebensraum einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen;

5. Lebensstätte
 regelmäßiger Aufenthaltsort der wild lebenden Individuen einer Art;

6. Population
 eine biologisch oder geografisch abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art;

7. (weggefallen)

8. (weggefallen)

9. invasive Art
 eine invasive gebietsfremde Art im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014
 
 a) die in der Unionsliste nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 aufgeführt ist,

 b) für die Dringlichkeitsmaßnahmen nach Artikel 10 Absatz 4 oder für die Durchführungsrechtsakte nach Artikel  
  11 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 in Kraft sind, soweit die Verordnung (EU) 1143/2014 
  nach den genannten Rechtsvorschriften anwendbar ist oder

 c) die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 aufgeführt ist;
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10. Arten von gemeinschaftlichem Interesse
 die in Anhang II, IV oder V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tier- und Pflanzenarten;

11. prioritäre Arten
 die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG mit dem Zeichen (*) gekennzeichneten Tier- und Pflanzenarten;

12. europäische Vogelarten
 in Europa natürlich vorkommende Vogelarten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2009/147/EG;

13. besonders geschützte Arten

 a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 
  9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Über- 
  wachung des Handels (ABl. L 61 vom 03.03.1997, S. 1, L 100 vom 17.04.1997, S. 72, L 298 vom 01.11.1997, 
  S. 70, L 113 vom 27.04.2006, S. 26), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 709/2010 (ABl. L 212 vom  
  12.08.2010, S. 1) geändert worden ist, aufgeführt sind,

 b) nicht unter Buchstabe a fallende

  aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführt sind,

  bb) europäische Vogelarten,

 c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 aufgeführt sind;

14. streng geschützte Arten
 besonders geschützte Arten, die

 a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97,

 b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG,

 c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2

 aufgeführt sind;

15. - 17. ...;

18. Inverkehrbringen
 das Anbieten, Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Abgeben an andere;

19. ...

20. Mitgliedstaat
 ein Staat, der Mitglied der Europäischen Union ist;

21. Drittstaat
 ein Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist.

(3) ...

 1. Zum Verständnis der hier aufgeführten Begriffe hilft das weitergehende Studium des Hefts Natur- und Tier- 
  schutz, Hege und Bewirtschaftung.
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Kapitel 3
Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft

§ 13
Allgemeiner Grundsatz

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht 
vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht 
möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren.

§ 14
Eingriffe in Natur und Landschaft

(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-
gels, die die Leistung- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen 
können.

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entspricht die land-, forst- und fischereiwirt- 
schaftliche Bodennutzung den in § 5 Absatz 2 bis 4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen sowie den sich aus 
§ 17 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft ergeben-
den Anforderungen an die gute fachliche Praxis, widerspricht sie in der Regel nicht den Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege.

(3) ...

§ 15
Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen;
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten 
Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, ge-
geben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.

(2) ...

Kapitel 4
Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft

Abschnitt 1
Biotopverbund und Biotopvernetzung;

geschützte Teile von Natur und Landschaft

§ 20
Allgemeine Grundsätze

(1) Es wird ein Netz verbundener Biotope (Biotopverbund) geschaffen, das mindestens 10 Prozent der Fläche eines 
jeden Landes umfassen soll.

(2) Teile von Natur und Landschaft können geschützt werden

1. nach Maßgabe des § 23 als Naturschutzgebiet,
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2. nach Maßgabe des § 24 als Nationalpark oder als Nationales Naturmonument,

3. als Biosphärenreservat,

4. nach Maßgabe des § 26 als Landschaftsschutzgebiet,

5. als Naturpark,

6. als Naturdenkmal oder

7. als geschützter Landschaftsbestandteil.

(3) Die in Absatz 2 genannten Teile von Natur und Landschaft sind, soweit sie geeignet sind, Bestandteile des Bio-
topverbunds.

§ 21
Biotopverbund, Biotopvernetzung

...
§ 22

Erklärung zum geschützten Teil von Natur und Landschaft
...

§ 23
Naturschutzgebiete

(1) Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen erforderlich ist

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften 
 bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder

3. wegen iher Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.

(2) Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets oder seiner 
Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können, sind nach Maßgabe näherer Bestimmungen verbo-
ten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, können Naturschutzgebiete der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden.

(3) ...

§ 24
Nationalparke, Nationale Naturmonumente

...
§ 25

Biosphärenreservate
...

§ 26
Landschaftsschutzgebiete

...
§ 27

Naturparke
...

§ 28
Naturdenkmäler

...
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§ 29
Geschützte Landschaftsbestandteile

...
§ 30

Gesetzlich geschützte Biotope
...

Abschnitt 2
Netz "Natura 2000"

...
§ 31

Aufbau und Schutz des Netzes "Natura 2000"

Der Bund und die Länder erfüllen die sich aus den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG ergebenden Verpflich-
tungen zum Aufbau und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" im 
Sinne des Artikels 3 der Richtlinie 92/43/EWG.

...

Kapitel 5
Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten,

ihrer Lebensstätten und Biotope

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 37
Aufgaben des Artenschutzes

(1) Die Vorschriften dieses Kapitels sowie § 6 Absatz 3 dienen dem Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten. 
Der Artenschutz umfasst

1. den Schutz der Tiere und Pflanzen wild lebender Arten und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen 
 durch den Menschen und die Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen,

2. den Schutz der Lebensstätten und Biotope der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten sowie

3. die Wiederansiedlung von Tieren und Pflanzen verdrängter wild lebender Arten in geeigneten Biotopen innerhalb 
 ihres natürlichen Verbreitungsgebiets.

(2) Die Vorschriften des Pflanzenschutzrechts, des Tierschutzrechts, des Seuchenrechts sowie des Forst-, Jagd- 
und Fischereirechts bleiben von den Vorschriften dieses Kapitels und den auf Grund dieses Kapitels erlassenen 
Rechtsvorschriften unberührt. Soweit in jagd- oder fischereirechtlichen Vorschriften keine besonderen Bestimmungen 
zum Schutz und zur Pflege der betreffenden Arten bestehen oder erlassen werden, sind vorbehaltlich der Rechte 
der Jagdausübungs- oder Fischereiberechtigten die Vorschriften dieses Kapitels und die auf Grund dieses Kapitels 
erlassenen Rechtsvorschriften anzuwenden.

...
Abschnitt 2

Allgemeiner Artenschutz

§ 39
Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen;
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Es ist verboten,

1. wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, 
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2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihren Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Be- 
 stände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

(2) Vorbehaltlich jagd- oder fischereirechtlicher Bestimmungen ist es verboten, wild lebende Tiere und Pflanzen der 
in Anhang V der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten aus der Natur zu entnehmen. Die Länder können Aus-
nahmen von Satz 1 unter den Voraussetzungen des § 45 Absatz 7 oder des Artikels 14 der Richtlinie 92/43/EWG 
zulassen.

(3) Jeder darf abweichend von Absatz 1 Nummer 2 wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, 
Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungs-
verbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen.

(4) Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf unbeschadet der Rechte 
der Eigentümer und sonstiger Nutzungsberechtigter der Genehmigung der für Naturschutz und Landschaftspflege 
zuständigen Behörde. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Ent-
nahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt werden. Die Entnahme hat pfleglich zu 
erfolgen. Bei der Entscheidung über Entnahmen zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts sind die günstigen 
Auswirkungen auf die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

(5) Es ist verboten,

1. die Bodendecke auf Wiesen, Feldrainen, Hochrainen und ungenutzten Grundflächen sowie an Hecken und 
 Hängen abzubrennen oder nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behandeln, 
 dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird,

2. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, 
 Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzu- 
 schneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
 Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen,

3. Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; außerhalb dieser Zeiten dürfen 
 Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten werden,

4. ständig wasserführende Gräben unter Einsatz von Grabenfräsen zu räumen, wenn dadurch der Naturhaushalt, 
 insbesondere die Tierwelt erheblich beeinträchtigt wird.

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für

1. ...

 1. Die Beachtung der aufgeführten Verbote gehört ganz selbstverständlich zu jeder Fischereiausübung entspre- 
  chend den Regeln der guten fachlichen Praxis.

§ 40
Ausbringen von Pflanzen und Tieren

(1) Das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht 
oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, sowie von Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Behörde. Dies gilt nicht für künstlich vermehrte Pflanzen, wenn sie ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden 
Gebiet haben. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten 
der Mitgliedstaaten nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer Genehmigung sind ausgenommen

1. der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft,
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2. ...

3. das Ansiedeln von Tieren, die dem Jagd- oder Fischereirecht unterliegen, sofern die Art in dem betreffenden 
 Gebiet in freier Natur in den letzten 100 Jahren vorkommt oder vorkam,

4. ...

Artikel 22 der Richtlinie 92/43/EWG sowie die Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 sind zu beachten.

(2) Genehmigungen nach Absatz 1 werden bei im Inland noch nicht vorkommenden Arten vom Bundesamt für Na-
turschutz erteilt.

(3) Die zuständige Behörde kann anordnen, dass ungenehmigt ausgebrachte Tiere und Pflanzen oder sich unbeab-
sichtigt in der freien Natur ausbreitende Pflanzen sowie dorthin entkommene Tiere beseitigt werden, soweit es zur 
Abwehr einer Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten erforderlich ist.

...

Abschnitt 3
Besonderer Artenschutz

§ 44
Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
 oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, 
 Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt 
 vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu 
 entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent- 
 nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören

 (Zugriffsverbote).

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder Ge- 
 wahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten

 (Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b und c 
 
 a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzubieten, zum Verkauf vorrätig zu halten oder zu befördern, 
  zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder zur Nutzung zu überlassen,

 b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu stellen oder auf andere Weise zu verwenden

 (Vermarktungsverbote).

...

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für ...
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 1. Seltene und im Bestand gefährdete Tier- und Pflanzenarten unterliegen besonderen Schutzvorschriften (vgl. 
  Auflistungen in der Bundesartenschutzverordnung-BArtSchV). Wer Pflanzen oder Tiere (und deren Entwick- 
  lungsformen) nicht zweifelsfrei kennt, verhält sich am besten so, als handle es sich um eine besonders ge- 
  schützte Art (... oder zum Beispiel deren Samen, Ei, Larve oder Raupe).
  Leicht kann der Fischereiausübungsberechtigte mit dem Naturschutzrecht in Konflikt kommen, wenn er von 
  seinem Recht gemäß § 25 AVBayFiG Gebrauch macht und seinem Gewässer Fischnährtiere entnimmt. Denn  
  welcher Fischereiausübungsberechtigte kann schon zweifelsfrei feststellen, ob er dabei nicht auch bestands- 
  gefährdete oder sogar besonders geschützte Arten (z. B. Larven von Klein- oder Großlibellen) entnimmt - das  
  ist auf jeden Fall verboten!

Kapitel 7
Erholung in Natur und Landschaft

§ 59
Betreten der freien Landschaft

(1) Das Betreten der freien Landschaft auf Straßen und Wegen sowie auf ungenutzten Grundflächen zum Zweck 
der Erholung ist allen gestattet (allgemeiner Grundsatz).

(2) Das Betreten des Waldes richtet sich nach dem Bundeswaldgesetz und den Waldgesetzen der Länder sowie im 
Übrigen nach dem sonstigen Landesrecht. ...

 1. Jeder darf also auf den angegebenen Flächen die freie Natur betreten. Nutzungsberechtigte von Grundstücken 
  haben selbstverständlich weitergehende Rechte.

§ 60
Haftung

Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Betretungsbefugnis werden keine zusätzli-
chen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten begründet. Es besteht insbesondere keine Haftung für typische, 
sich aus der Natur ergebende Gefahren.

 1. Beim Betreten der freien Landschaft hat jeder selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Es besteht keine Haftung 
  für die typischen, in der freien Natur lauernden Gefahren!
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Verordnung zum Schutz 
wild lebender Tier- und Pflanzenarten 

(Bundesartenschutzverordnung - BArtSchV)

vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, berichtigt S. 896),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95)

- Auszug -

Abschnitt 1
Unterschutzstellung,  Ausnahmen und Verbote

§ 1
Besonders geschützte und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten

Die in Anlage 1 Spalte 2 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden unter besonderen Schutz 
gestellt. Die in Anlage 1 Spalte 3 mit einem Kreuz (+) bezeichneten Tier- und Pflanzenarten werden unter strengen 
Schutz gestellt.

§ 2
Ausnahmen

(1) ...

(2) ...

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote des § 44 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Vor-
schriften der §§ 6, 7 und 12 gelten nicht für

1.  ...

2.  ...

3. Edelkrebse (Astacus astacus), die rechtmäßig und zum Zweck der Hege dem Gewässer entnommen werden.
 
Die in Satz 1 genannten Formen sind auch von den Verboten des § 44 Absatz 1 Nummer 1 und 3 des Bundesna- 
turschutzgesetzes ausgenommen.

...
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Anlage 1 (zu § 1)       
Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten
Erläuterungen zur Anlage 1
  
1. Die in Anlage 1 aufgeführten Arten werden bezeichnet
 
 a) mit dem Namen der Art oder

 b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe des Tier- bzw. Pflanzenreiches) oder einem bestimmten  
  Teil derselben angehörenden Arten.

2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.

3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.

4. - 7. ...

 1. Die folgenden Listen (Auszug) zeigen auf, dass der Fischer am Gewässer eine Vielzahl von Tier- und Pflan- 
  zenarten mit einem besonderen Schutzstatus antreffen kann. Nur wer entsprechende Kenntnisse hat, kann  
  die besonderen Schutzvorgaben umsetzen.
  Eine Hilfe zum Erkennen besonders geschützter Pflanzen und Tiere sind die "Arbeitsblätter Natur- und Tier- 
  schutz, Hege und Bewirtschaftung". Auch die "Lernkarten Fisch" sind eine gute Basis zum Lernen und für die  
  Vorbereitung auf die Prüfung.
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Anlage 1
(zu § 1)

Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

Fauna

Mammalia Säugetiere
... 

Mammalia spp2)3)4) Säugetiere +
 - alle heimischen Arten, soweit nicht im
excl.  Einzelnen aufgeführt, mit Ausnahme von
Arvicola terrestris Schermaus
Clethrionomys glareolus Rötelmaus
Microtus agrestis Erdmaus
Microtus arvalis Feldmaus
Mus musculus Hausmaus
Mustela vison Amerikanischer Nerz
Myocastor coypus Nutria
Nyctereutes procyonoides Marderhund
Ondatra zibethicus Bisam
Procyon lotor Waschbär
Rattus norvegicus Wanderratte
Rattus rattus Hausratte

Aves Vögel
Acrocephalus arundinaceus5) Drosselrohrsänger  +
Acrocephalus paludicola5) Seggenrohrsänger  +
Acrocephalus schoenobaenus5) Schilfrohrsänger  +
Actitis hypoleucos5) Flussuferläufer  +
Alcedo atthis5) Eisvogel  +
... 
Ardea purpurea5) Purpurreiher  +
...
Botaurus stellaris5) Rohrdommel  +
...
Charadrius alexandrinus5) Seeregenpfeifer  +
Charadrius dubius5) Flussregenpfeifer  +
Charadrius hiaticula5) Sandregenpfeifer  +
Chlidonias leucopterus5) Weißflügelseeschwalbe  +
Chlidonias niger5) Trauerseeschwalbe  +
Ciconia ciconia5) Weißstorch  +
...
Cygnus cygnus5) Singschwan  +
...

Besonders ge-
schützte Arten zu

§ 1 Satz 1

Streng
geschützte Arten zu 

§ 1 Satz 2

Wissenschaftliche
Bezeichnung

Deutscher Name

31 2
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Anlage 1
(zu § 1)

Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

3

Eudromias morinellus5) Mornellregenpfeifer  +
...
Nycticorax nycticorax5) Nachtreiher  +
...
Pluvialis apricaria5) Goldregenpfeifer  +
Podiceps auritus5) Ohrentaucher  +
Podiceps grisegena5) Rothalstaucher  +
Podiceps nigricollis5) Schwarzhalstaucher  +
Porzana parva5) Kleines Sumpfhuhn  +
Porzana porzana5) Tümpfelsumpfhuhn  +
Porzana pusilla5) Zwergsumpfhuhn  +
... 
Riparia riparia5) Uferschwalbe  +
...
Sterna albifrons5) Zwergseeschwalbe  +
Sterna caspia5) Raubseeschwalbe  +
Sterna dougallii5) Rosenseeschwalbe  +
Sterna hirundo5) Flussseeschwalbe  +
Sterna paradisaea5) Küstenseeschwalbe  +
Sterna sandvicensis5) Brandseeschwalbe  +
...
Reptilia Kriechtiere
...
Natrix natrix3) Ringelnatter +
...
Reptilia spp.3)4) Kriechtiere +
 - alle europäischen Arten,
  soweit nicht im Einzelnen aufgeführt

Amphibia Lurche
...
Amphibia spp.3)4) Lurche +
 - alle europäischen Arten

Pisces et Cyclostomata Fische und Rundmäuler
...
Petromyzonidae spp. Rundmäuler
 - alle heimischen Arten +
...
Umbra krameri Hundsfisch +
...
Lepidoptera Schmetterlinge
...
Hymenoptera Hautflügler
...

1 2
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Anlage 1
(zu § 1)

Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

Coleoptera Käfer
...
Hydrophilus spp. Kolbenwasserkäfer +
...   - alle heimischen Arten

Odonata Libellen
Odonata spp.3) Libellen +
   - alle heimischen Arten,
    soweit nicht im Einzelnen aufgeführt
Aeshna caerulea Alpen-Mosaikjungfer + +
Aeshna subarctica elisabethae Hochmoor-Mosaikjungfer + +
Brachythemis fuscopalliata Syrische Kurzlibelle +
Calopteryx syriaca Syrische Prachtlibelle +
Ceriagrion tenellum Scharlachlibelle + +
Coenagrion armatum Hauben-Azurjungfer + +
Coenagrion hylas Bileks-Azurjungfer + +
Coenagrion mercuriale Helm-Azurjungfer + +
Coenagrion ornatum Vogel-Azurjungfer + +
Nehalennia speciosa Zwerglibelle + +
Orthetrum albistylum Östlicher Blaupfeil + +
Somatochlora alpestris Alpen-Smaragdlibelle + +

Neuroptera Echte Netzflügler
...
Crustacea Krebse
Astacus astacus7) Edelkrebs + +
Austropotamobius torrentium7)  Steinkrebs +
...
Homarus gammarus7) Hummer +
...

Mollusca Weichtiere
Anodonta anatina7) Flache Teichmuschel + 
Anadonta cygnea7) Gemeine Teichmuschel +
...
Helix aspersa7) Gefleckte Weinbergschnecke +
Helix pomatia7) Gewöhnliche Weinbergschnecke +
...
Margaritifera margaritifera7) Flussperlmuschel + +
...
Pseudanodonta complanata7) Abgeplattete Teichmuschel + +
Pseudanodonta elongata7) Schlanke Teichmuschel +
Pseudanodonta middendorffi7) Donau-Teichmuschel +
...
Unio pictorum7) Malermuschel +
Unio tumidus7) Große Flussmuschel +
...
Echinodermata Stachelhäuter
...

3
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Anlage 1
(zu § 1)

Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

Flora
Pteridophyta et  Farn- und Blütenpflanzen
Spermatophyta 
...
Aconitum spp.3)8) Eisenhut
 - alle europäischen Arten +
...
Calla palustris L.8) Calla, Sumpf-Schlangenwurz +
...
Dictamnus albus L.8) Diptam +
...
Gentiana spp. 3)8) Enziane +
 - alle europäischen Arten, soweit
...  nicht im Einzelnen aufgeführt
Gladiolus spp.8) Siegwurze +
 - alle europäischen Arten 
...
Hottonia palustris L.8) Wasserfeder, Wasserprimel +
...
Iris spp.3)8) Schwertlilien +
 - alle Arten, soweit nicht 
  im Einzelnen aufgeführt
...
Isoetes lacustris L. See-Brachsenkraut +
...
Juncus stygius L.8) Moor-Binse + +
...
Leucojum spp.3)8) Knotenblumen, Märzenbecher +
 - alle europäischen Arten
Lilium spp.8) Lilien
 - alle Arten +
...
Menyanthes trifoliata L.8) Fieberklee +
...
Narcissus spp.3)8) Narzissen +
 - alle europäischen Arten  
...
Nuphar lutea (L.) Sm.8) Gelbe Teichrose +
Nuphar pumila (Timm) DC.8) Kleine Teichrose + +
Nymphaea alba L.8) Weiße Seerose +
Nymphaea candida K. Presl8) Kleine Seerose +
Nymphoides peltata 
(S. G. Gmel.) O. Kuntze8) Seekanne +
Parnassia palustris L. 8) Sumpf-Herzblatt +
...
Primula spp.3)8) Primeln, Schlüsselblumen +
 - alle europäischen Arten   
...

Ranunculus lingua L. 8) Zungen-Hahnenfuß +

3
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Anlage 1
(zu § 1)

Schutzstatus wild lebender Tier- und Pflanzenarten

Salvinia natans (L.) All.8) Schwimmfarn +

...
Scheuchzeria palustris L. Blasenbinse +
...
Stratiotes aloides L.8) Krebsschere +
Swertia perennis L. 8) Blauer Sumpfstern +
...
Trapa natans L.8) Wassernuss +
Trollius europaeus L.8) Trollblume +
...
Utricularia bremii Heer Bremis Wasserschlauch + +
Utricularia ochroleuca Hartm.8) Ockergelber Wasserschlauch +
...
Bryophyta Moose
...

1) Nur europäische wild lebende Populationen.
2) Ausgenommen die nach § 2 Abs. 1 Bundesjagdgesetzes dem Jagdrecht unterliegenden Arten, soweit nicht im Ein- 
 zelnen aufgeführt.
3) Ausgenommen die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa des Bundesnaturschutzgesetzes ge- 
 schützten Arten und Unterarten.
4) Ausgenommen die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe a des Bundesnaturschutzgesetzes geschützten Arten.
5) Besonders geschützte Art auf Grund § 7 Abs. 2 Nr. 13 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb des Bundesnaturschutz- 
 gesetzes.
6) Nur Populationen des Mittelmeeres.
7) Nur heimische Populationen.
8) Nur wild lebende Populationen.

3
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Anlage 2 (zu § 2 Abs. 3 Nr. 2)
Liste der Tier- und Pflanzenarten, die als gezüchtete Tiere oder künstlich vermehrte Pflanzen von den Besitz- 
und Vermarktungsverboten des § 44 Abs. 2 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes sowie den Vorschriften 
des §§ 6, 7 und 12 freigestellt sind.
...

Anlage 3 (zu § 5 Nr. 2)
Ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren und Pflanzen wild lebender Arten sowie ohne weiteres erkennbar 
aus ihnen gewonnene Erzeugnisse.

Als ohne weiteres erkennbare Teile von Tieren wild lebender Arten sowie ohne weiteres erkennbar aus ihnen ge-
wonnene Erzeugnisse gelten:
...

5. Froschschenkel der in der Anlage 1 aufgeführten Froscharten;
...

7. Gehäuse der in der Anlage 1 aufgeführten Schneckenarten;

8. Schalen und Perlen der in der Anlage 1 aufgeführten Muschelarten.
...

Es folgt Anlage 4 bis 7, hier nicht abgedruckt.

Bundesartenschutzverordnung

Bundesrecht

BArtSchV
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Landesnaturschutzgesetz

Landesrecht

LNatSchG

Gesetz zum Schutz der Natur
(Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG)

vom 24. Februar 2010

- Auszug -

§ 2
Zuständigkeiten, Aufgaben und Befugnisse, vertragliche Vereinbarungen,

Zusammenarbeit der Behörden; einheitlicher Ansprechpartner; Datenschutzregelung

(zu § 3 Absatz 1, 2 und 3 , §§ 8 und 9 , §§ 20 bis 22 , § 30 Absatz 4 , § 32 Absatz 5 
sowie § 39 Absatz 4 BNatSchG )

(1) Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden (Naturschutzbehörden) sind

1. das für Naturschutz zuständige Ministerium als oberste Naturschutzbehörde,

2. das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume als obere Naturschutzbehörde,

3. die für den Nationalpark „Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“ zuständige Behörde als obere und untere Na- 
 turschutzbehörde,

4. die Landrätinnen und Landräte und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisfreien Städte als untere  
 Naturschutzbehörden.

Sie führen das Bundesnaturschutzgesetz , dieses Gesetz und die aufgrund dieser Gesetze erlassenen Vorschriften 
durch.

(2) - (8) ...
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Biotopverordnung

Landesrecht

BiotopV

Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope
(Biotopverordnung)

vom 13. Mai 2019

- Auszug -

§ 1
Umschreibung der Biotope

Die nach § 30 Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) in Verbindung mit § 21 Absatz 1 und 3 
LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope werden wie folgt definiert; in bestimmten Fällen werden zulässige Schutz-, 
Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen geregelt und Mindestgrößen festgelegt.

1. Natürliche und naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer mit Ausnahme von Kleingewässern  
 einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation sowie  
 ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche

 a) - b) ...

2. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche Nasswiesen, Quellbereiche, Binnen- 
 landsalzstellen

 a) - g) ...

3. Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, Lehm- und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster-- 
 und Wacholderheiden, Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer  
 Standorte

 a) - h) ...

4. Bruch-, Sumpf-, und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwälder, subalpine Lärchen- und 
 Lärchen-Arvenwälder

 a) - f) ...

5. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Boddengewässer mit Verlandungsbereichen,  
	 Salzwiesen	und	Wattflächen	im	Küstenbereich,	Seegraswiesen	und	sonstige	marine	Makrophytenbestände,	Rif- 
 fe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe mit bohrender Bodenmegafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- 
	 und	Schillgründe	im	Meeres-	und	Küstenbereich

 a) - m) ...

6.	 Staudenfluren	stehender	Binnengewässer	und	der	Waldränder

7. natürliche und naturnahe Bereiche stehender Binnengewässer, die Kleingewässer sind, einschließlich ihrer Ufer 
 und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder naturnahen Vegetation

8. ...

9. artenreiche Steilhänge und Bachschluchten

10. - 12. ...
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Fischabbildungen

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 72 Neunaugen-, Fisch- und Krebsarten mit 
aussagekräftigen Abbildungen vor.

Die meisten dieser Grafiken werden auch bei der Prüfung im Gebiet II - Spezielle Fisch-
kunde verwendet.

Prägen Sie sich die wesentlichen Erkennungsmerkmale der einzelnen Arten gut ein, da-
mit Sie der jeweiligen Abbildung bei der Prüfung den richtigen Namen zuordnen können.

Die Grafiken stellt dem Anglerverband-SH die IRIS Solutions GmbH zur Verfügung. 

Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

1 2

3 4

5 6

7 8

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

9 10

11 12

13 14

15 16

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

17 18

19 20

21 22

23 24

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

25 26

27 28

29 30

31 32

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

33

35

37

39

34

36

38

40

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

41 42

43 44

45 46

47 48

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

49 50

51 52

53 54

55 56

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

57 58

59 60

61 62

63 64

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

65 66

67 68

69 70

71 72

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH
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A - Z

Aal 26
Aalmutter 23
Äsche 48
Aland 36
Bachforelle 7
Bachneunauge 67
Bachsaibling 3
Barbe 8
Bitterling 49
Brassen 29
Döbel, Aitel 50
Dornhai 16
Dorsch, Kabeljau 33
Dreistachliger Stichling 51
Edelkrebs 68
Elritze 5
Europäischer Stör 52
Finte 53
Flunder 54
Flussbarsch 18
Flussneunauge 32
Graskarpfen 55
Große Maräne 41
Gründling 47
Güster 27
Hasel 4
Hecht 20
Hering 44
Hornhecht 24
Huchen 19
Karausche 56
Kaulbarsch 35
Kleine Maräne 57
Kliesche, Scharbe 30
Köhler, Seelachs 21
Koppe 12
Lachs 46
Maifisch 66
Makrele 58
Meerforelle 15
Moderlieschen 25
Nase 69
Neunstachliger Stichling 72
Nordseeschnäpel 59
Ostseeschnäpel 60
Petermännchen 38
Pollack 11
Quappe, Rutte 61
Rapfen, Schied 1
Regenbogenforelle 31
Rotauge, Plötze 40
Rotfeder 10
Rotzunge 2
Schlammpeitzger 42
Schleie 17
Schmerle, Bartgrundel 62
Scholle 43
Seesaibling 39
Seeskorpion 45
Seezunge 63
Spiegelkarpfen 28
Sprotte 22
Stint 14
Stöcker 6
Ukelei, Laube 64
Wels 65
Wildkarpfen, Schuppenkarpfen 9
Wittling 37
Zährte 70
Zander 13
Zope 71
Zwergwels 34

Ausbildungs- und Prüfungsfach: Spezielle Fischkunde

1 - 72

1 Rapfen, Schied
2 Rotzunge 
3 Bachforelle 
4 Hasel 
5 Elritze 
6 Stöcker 
7 Bachforelle 
8 Barbe 
9 Wildkarpfen, Schuppenkarpfen 
10 Rotfeder 
11 Pollack 
12 Koppe 
13 Zander 
14 Stint 
15 Meerforelle 
16 Dornhai 
17 Schleie 
18 Flussbarsch 
19 Huchen 
20 Hecht 
21 Köhler, Seelachs 
22 Sprotte 
23 Aalmutter 
24 Hornhecht 
25 Moderlieschen 
26 Aal 
27 Güster 
28 Spiegelkarpfen 
29 Brassen 
30 Kliesche, Scharbe 
31 Regenbogenforelle 
32 Flussneunauge 
33 Dorsch, Kabeljau 
34 Zwergwels 
35 Kaulbarsch 
36 Aland 
37 Wittling 
38 Petermännchen 
39 Seesaibling 
40 Rotauge, Plötze 
41 Große Maräne 
42 Schlammpeitzger 
43 Scholle 
44 Hering 
45 Seeskorpion 
46 Lachs 
47 Gründling 
48 Äsche 
49 Bitterling 
50 Döbel, Aitel 
51 Dreistachliger Stichling 
52 Europäischer Stör 
53 Finte 
54 Flunder 
55 Graskarpfen 
56 Karausche 
57 Kleine Maräne 
58 Makrele 
59 Nordseeschnäpel 
60 Ostseeschnäpel 
61 Quappe, Rutte 
62 Schmerle, Bartgrundel 
63 Seezunge 
64 Ukelei, Laube 
65 Wels 
66 Maifisch 
67 Bachneunauge 
68 Edelkrebs 
69 Nase 
70 Zährte 
71 Zope 
72 Neunstachliger Stichling 

Fischgrafiken, Legende
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Fragenkatalog

Auf den folgenden 60 Seiten sind alle 600 amtlichen und ab 01.01.2022 verbindlich bei 
der Fischereischeinprüfung zu verwendenden Prüfungsfragen abgedruckt. Die Fragen 
zu Gebiet II - Spezielle Fischkunde sind um farbige Abbildungen der Fischarten ergänzt, 
denen Sie bei der Prüfung den richtigen Namen zuordnen müssen.

Redaktionelle Anpassungen der Fragen bleiben vorbehalten.

Die Reihenfolge der Antworten kann auf dem Prüfungsbogen von der hier abgedruckten 
Reihenfolge abweichen.
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1.001 Welche Funktion hat die Schwimmblase?

 A  c sie dient der Verdauung
 B  c  sie dient der Ausscheidung
 C  c sie dient als Auftriebskörper

1.002 Welche Fischart ist ein typischer Krautlaicher?

 A  c Schleie
 B  c Nase
 C  c Wels

1.003 Welcher Fisch ist hochrückig?

 A  c Brassen
 B  c Wels
 C  c Hecht

1.004 Bei welcher Fischart bewacht der Milchner das Nest mit dem Eigelege?
 
 A  c Zander 
 B c   Flussbarsch
 C  c Rotauge

1.005 Welchen Schwimmblasentyp haben karpfenartige Fische (Cypriniden)?

 A  c eine einteilige Schwimmblase mit Verbindung zum Vorderdarm
 B  c  eine zweikammerige Schwimmblase mit Verbindung zum Vorderdarm
 C  c eine zweikammerige Schwimmblase ohne Verbindung zum Vorderdarm

1.006 Wodurch werden Laichfärbung und Laichausschlag der Fische gesteuert?

 A  c  duch den Standort des Fisches
 B  c durch Hormone
 C  c durch das Auge

1.007 Wozu gehört die Karpfenlaus?

 A  c zu den Spinnentieren
 B  c  zu den Krebstieren
 C  c zu den Insekten

1.008 Welche Fischart laicht im Winter?

 A  c Quappe (Rutte)
 B  c Karpfen
 C  c  Barbe

1.009 Was verstehen Fischer unter Blankaalen?

 A  c geräucherte Aale
 B  c  zum Laichen abwandernde Aale
 C  c aufsteigende Aale

1.010 Welche Farbe hat die Leber gesunder Karpfen und Forellen?
 
 A  c rotbraun
 B  c gelblich
 C  c  blauschwarz

Prüfungsfragen I - Allgemeine Fischkunde
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1.011 Wozu dient den Fischen die Seitenlinie?

 A  c sie dient als Sinnesorgan
 B  c sie dient zur Erhöhung der Sauerstoffversorgung
 C  c sie dient als Auftriebskörper

1.012 Welche Aufgabe hat die Schleimschicht auf der Fischhaut?

 A  c sie schützt den Fisch gegen äußere Einflüsse und vermindert den Reibungswiderstand
 B  c sie ist für die Färbung des Fisches verantwortlich
 C  c sie gibt den Schuppen Halt

1.013 Welcher Fisch hat keine Bauchflossen?

 A  c  Aal
 B  c Aalmutter
 C  c Aland (Nerfling)

1.014 Welche Fische wandern zum Laichen vom Salzwasser ins Süßwasser?

 A  c  Lachs und Meerforelle
 B  c Aal und Flunder
 C  c Rotauge und Zander

1.015 Hat die Wassertemperatur Einfluss auf die Entwicklung der Fischeier?

 A  c ja, im kalten Wasser quellen die Eier besser auf
 B  c nein, die Wassertemperatur hat keinen Einfluss
 C  c ja, die Entwicklungszeit der Fischeier ist bei höherer Temperatur kürzer

1.016 Was verstehen Fischer unter einem Milchner?

 A  c  männlicher Fisch
 B  c süddeutsche Karpfenrasse
 C  c Albino

1.017 Welche Parasiten sind Außenparasiten?

 A  c Karpfenlaus und Fischegel 
 B  c Fischbandwürmer
 C  c  Fadenwürmer

1.018 Welche Fische sind Kieslaicher?

 A  c Meerforelle und Lachs
 B  c  Karpfen und Hecht
 C  c Wels und Aal

1.019 Was verstehen Fischer unter Glasaalen?

 A  c geräucherte Aale
 B  c zum Laichen abwandernde Aale
 C  c kaum pigmentierte Jungaale bei Ankunft an der Festlandküste und beim Aufsteigen in die Fluss- 
   systeme

1.020 Worauf lässt im Regelfall eine prall gefüllte Gallenblase schließen?

 A  c der Fisch hat längere Zeit nicht gefressen
 B  c  der Fisch hat sehr fettreiche Nahrung aufgenommen
 C  c der Fisch ist ein Nahrungsspezialist und ernährt sich nur von Wasserschnecken
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1.021 Womit nehmen Fische Sauerstoff auf?

 A  c mit dem Schlund
 B  c mit den Kiemen
 C c   mit der Seitenlinie

1.022 Wo sitzt bei den Fischen das Herz?

 A  c in der Gegend der Kehle
 B  c in der Mitte zwischen Kopf und After
 C  c zwischen Rückenflosse und Bauchflossen

1.023 Welche Flosse ist bei den Fischen paarig vorhanden?

 A  c  die Schwanzflosse
 B  c die Fettflosse
 C  c die Brustflosse

1.024 Welche Fischart wandert zum Laichen vom Süßwasser ins Salzwasser?

 A  c  Lachs
 B  c Aal
 C  c Rotauge

1.025 Wie verhalten sich Stichlinge während der Laichphase?

 A  c sie legen ihre Eier in Muscheln ab
 B  c  die Männchen bauen ein Nest, in das mehrere Weibchen ihre Eier ablegen
 C  c sie legen ihre Eier an der Unterseite großblättriger Wasserpflanzen ab

1.026 Was verstehen Fischer unter einem Rogner?

 A  c weiblicher Fisch
 B  c  süddeutsche Karpfenrasse
 C  c altes Forellenmännchen

1.027 Was sind Parasiten?

 A  c Tiere, die ihren Wirten Nährstoffe liefern
 B  c  Schmarotzer, die andere lebende Tiere befallen und ihnen Nährstoffe entziehen
 C  c Tiere, die ihrem Wirt Sauerstoff liefern

1.028 Wann laichen Karpfen?

 A  c  von Oktober bis Dezember
 B  c von Januar bis März
 C  c von Mai bis Juli

1.029 Bei welchen Fischen dauert die natürliche Entwicklung des Laiches am längsten?

 A  c bei den Frühjahrslaichern
 B  c  bei den Herbst- und Winterlaichern
 C  c bei den Sommerlaichern

1.030 Welche Infektionskrankheit tritt bei Bachforellen auf?

 A  c  Fleckenseuche
 B  c Frühlingsvirämie („akute Bauchwassersucht“)
 C  c Furunkulose
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1.031 Welche Aufgabe hat die Niere beim erwachsenen Fisch?

 A  c sie dient der Ausscheidung flüssiger Abfallstoffe
 B  c  sie regelt den Hormonhaushalt
 C  c sie bildet Verdauungsstoffe

1.032 Wo kommen bei heimischen Barscharten Hartstrahlen vor?

 A  c  in der Schwanzflosse
 B  c in der Fettflosse
 C  c in der vorderen Rückenflosse

1.033 Wie ist beim Flussbarsch die Stellung der Bauchflossen?

 A  c kehlständig
 B  c  bauchständig
 C  c brustständig

1.034 Zu welcher Verwandtschaft gehört die Quappe (Rutte)?

 A  c zu den Lachsartigen
 B  c  zu den Dorschartigen
 C  c zu den Plattfischen

1.035 Welche Bedeutung hat der Dottersack für die Fischlarve?

 A  c  er verhindert, dass sie von der Strömung fortgeschwemmt wird
 B c er dient zu ihrer Ernährung
 C  c er dient als Auftriebskörper

1.036 Wohin legen die Bitterlinge ihre Eier?

 A  c sie legen die Eier in ein Nest aus Wasserpflanzen
 B  c sie legen keine Eier, sie sind lebendgebärend
 C  c sie legen die Eier in Großmuscheln ab

1.037 Bei welchen Fischarten tritt die Blumenkohlkrankheit auf?

 A  c bei Aal und Dorsch
 B  c  bei Güster und Rotfeder
 C  c bei Bitterling und Schleie

1.038 Wann laichen Schleien?

 A  c von Oktober bis Dezember
 B  c von Januar bis Februar
 C  c  von Mai bis Juli

1.039 Welche Arten gehören zu den Karpfenartigen?

 A  c Stint und Kaulbarsch
 B  c  Flunder und Makrele
 C  c Rotauge und Brassen

1.040 Wodurch können Viruserkrankungen bei Fischen übertragen werden?

 A  c  durch Fanggeräte, durch Transportwasser, durch Kontakte von Fisch zu Fisch
 B  c durch Menschen, wenn diese solche Fische verzehren
 C  c durch Fischbandwürmer
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1.041 Bei welchem Fisch spielt eine zusätzliche Darmatmung eine bedeutende Rolle?

 A  c  beim Hering
 B  c beim Schlammpeitzger
 C  c beim Zander

1.042 Welcher Fisch hat einen Kiemendeckeldorn?

 A  c  Flussbarsch
 B  c Wels
 C  c Kleine Maräne

1.043 Welcher Fisch kann sein Maul rüsselartig vorstrecken?

 A  c  Brassen
 B  c Hecht
 C  c Zander

1.044 Zu welcher Verwandtschaft gehören die Maränen?

 A  c  zu den Lachsartigen
 B  c zu den Dorschartigen
 C  c zu den Barschartigen

1.045 Wo laicht der Europäische Aal?

 A  c im Wattenmeer
 B  c in der Biskaya
 C  c  in der Sargassosee

1.046 Was bezeichnen Fischer als Laichhaken?

 A  c den hakenartigen Unterkiefer eines laichreifen, männlichen Salmoniden
 B  c ein besonders großes Gaff
 C  c einen Spezialangelhaken für große Salmoniden

1.047 Auf welchem Organ parasitiert die Karpfenlaus?

 A  c  auf der Leber
 B  c auf dem Darm
 C  c auf der Haut

1.048 Wo laichen Hechte?

 A  c  über kiesigem Grund
 B  c an flachen verkrauteten Ufern
 C  c in den Tiefen der Seen

1.049 Welche Arten gehören zu den Plattfischen?

 A  c Hering und Finte
 B  c Steinbutt und Flunder
 C  c Rotauge und Brassen

1.050 Welche Fischart hat im Vergleich einen besonders hohen Sauerstoffbedarf?

 A  c  Bachforelle
 B  c Karpfen
 C  c Flussbarsch
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1.051 Kann ein Fisch Gegenstände außerhalb des Wassers sehen?

 A  c  ja, aber mit kleinerem Gesichtsfeld
 B  c ja, das Gesichtsfeld außerhalb des Wassers wird vergrößert
 C c nein, überhaupt nicht

1.052 Wo befindet sich die Seitenlinie bei den Fischen?

 A  c  an den Körperflanken
 B  c längs der Bauchkante
 C  c zwischen den paarigen Flossen

1.053 Worauf lässt das oberständige Maul eines Fisches schließen?

 A  c  der Fisch nimmt die Nahrung hauptsächlich von der Wasseroberfläche auf
 B  c der Fisch ist ein starker Räuber
 C  c der Fisch ist ein Laichräuber

1.054 Welcher Fisch gilt in Deutschland als ausgestorben?

 A  c Atlantischer Lachs
 B  c  Gemeiner Stör
 C  c Güster

1.055 Ist die Größe beim Aal vom Geschlecht abhängig?

 A  c nein, beide Geschlechter werden gleich groß
 B  c ja, die Männchen werden größer
 C  c  ja, die Weibchen werden größer

1.056 Wo legen Forellen ihre Eier ab?

 A  c in Kiesmulden am Gewässerboden
 B  c an untergetauchten Grashalmen
 C  c in selbstgebaute Nester aus Pflanzenteilen

1.057 Wo befinden sich Fischegel am befallenen Fisch?

 A  c in der Leibeshöhle
 B  c nur auf den Kiemen
 C  c  auf der Körperoberfläche

1.058 Warum werden Fische als wechselwarme Tiere bezeichnet?

 A  c  weil sich ihre Körpertemperatur der jeweiligen Wassertemperatur angleicht 
 B  c weil sie ihre Körpertemperatur unabhängig von der Wassertemperatur wechseln können
 C  c weil ihre Körpertemperatur in den verschiedenen Altersstufen wechselt

1.059 Welche Tiere gehören zu den Knorpelfischen?

 A  c  Haie und Rochen
 B  c Meer- und Bachneunauge
 C  c Rotauge und Brassen

1.060 Welche Fische erkranken vornehmlich an Fleckenseuche?

 A  c  Hechte und Cypriniden
 B  c Forellen und Saiblinge
 C  c Barsche und Zander
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1.061 Welche Fischarten haben Kammschuppen?

 A  c  Aal und Karpfen
 B  c Zander und Flussbarsch
 C  c Döbel und Karausche

1.062 Welche Fischarten haben keine Schwimmblase?

 A  c Makrele und Scholle
 B  c Hecht und Zander
 C  c  Sprotte und Hering

1.063 Was befähigt Fische zum Hören?

 A  c die Schleimschicht
 B  c ein inneres Hörorgan
 C  c  die Kiemendeckel

1.064 Welche Fischarten sind in Schleswig-Holstein nicht heimisch?

 A  c Lachs und Meerforelle
 B  c  Regenbogenforelle und Sonnenbarsch
 C  c Sprotte und Hering

1.065 Wie oft laicht der Aal in seinem Leben?

 A  c nur einmal im Leben
 B  c  jedes Jahr
 C  c bis zu dreimal im Leben

1.066 Was verstehen Fischer unter Laichausschlag?

 A  c eine Hautverletzung während der Laichzeit
 B  c das Ausschlagen mit der Schwanzflosse zur Formung der Laichgrube
 C  c  perlartige, harte und meist weiße Körnchen auf der Haut von Laichfischen

1.067 Welche Parasiten sind Innenparasiten?

 A  c  Fischegel
 B  c Bandwürmer
 C  c Karpfenläuse

1.068 Welche Art verbringt alle Lebensabschnitte im Süßwasser?

 A  c Aal
 B  c Flussneunauge 
 C  c  Äsche

1.069 Welche Arten gehören zu den Rundmäulern?

 A  c Zander und Hecht
 B  c Meer- und Bachneunauge
 C  c  Rotauge und Brassen

1.070 Wodurch kommt es bei Fischen in der Regel zu Verpilzungen?

 A  c  durch Verletzung der Schleimschicht
 B  c durch zu hohes Alter der Fische
 C  c durch falsche Ernährung
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1.071 Wodurch werden bei Forellen mit Drehkrankheit die typischen Drehbewegungen ausgelöst?

 A  c durch Ermüdungserscheinungen erkrankter Fische
 B  c durch Schädigungen des zentralen Nervensystems und Rückenmarks
 C  c durch das Bemühen der Fische, sich durch diese Bewegungen der Parasiten zu entledigen

1.072 In der Laichzeit sind die Bauchflossen der Schleien 

 A  c beim Männchen und Weibchen gleich groß
 B  c beim weiblichen Fisch deutlich größer
 C  c  beim männlichen Fisch deutlich größer

1.073 Ändert sich die prozentuale Gewichtszunahme in den einzelnen Altersstadien?

 A  c sie ist bei den Jungfischen am größten
 B  c sie ist bei erwachsenen Fischen nach Erreichen der Geschlechtsreife am größten
 C  c  sie verläuft in allen Altersstadien gleichmäßig

1.074 Nicht heimische Arten können in Gewässern 

 A  c die bereits vorhandenen Arten vor neuen Krankheiten und Parasiten schützen
 B  c  grundsätzlich keine Auswirkungen auf bereits vorhandene Arten haben
 C  c die bereits vorhandenen Arten und Lebensgemeinschaften verfälschen und schädigen

1.075 Wo legen Dorsche ihre Eier ab?

 A  c über dem Grund oder im Freiwasser bei ausreichendem Salz- und Sauerstoffgehalt
 B  c  angeheftet an Wasserpflanzen
 C  c vor allem in Flussmündungen und anderen Bereichen mit geringem Salzgehalt

1.076 Was erreichen bestimmte Fischarten durch Schwarmbildung?

 A  c diese Arten können im Schwarm ihre Beute besser umzingeln
 B  c die große Anzahl der Fische und das Schwarmverhalten verwirren angreifende Räuber
 C  c  die Schwarmbildung erleichtert die Suche nach geeigneten Laichpartnern

1.077 Woher kommt der Name „Neunauge“?

 A  c  das ausgewachsene Tier hat auf jeder Körperseite sieben sichtbare Kiemenöffnungen und ein Auge 
   sowie mittig am Kopf eine unpaare Nasenöffnung
 B  c das ausgewachsene Tier hat an jeder Seite neun Augen
 C  c das ausgewachsene Tier hat an jeder Seite je ein Auge, eine Nasenöffnung und sieben Kiemen- 
   öffnungen

1.078 Welche Aufgabe haben die Hunds- oder Fangzähne bei bestimmten Raubfischen?

 A  c Abschreckung anderer Raubfische
 B  c Zerkleinern der Beutefische 
 C  c  Festhalten der Beute

1.079 Brassen ernähren sich überwiegend von

 A  c Kleintieren
 B  c Pflanzen
 C  c  Fischen

1.080 Welche Schuppenart hat auf dem sichtbaren Teil kleinste, nadelspitze Dörnchen?

 A  c  Kammschuppe
 B  c Rundschuppe
 C  c Schmelzschuppe
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1.081 Welche karpfenartigen Fische leben im Alter auch räuberisch?

 A  c  Hasel und Rotfeder
 B  c Rapfen (Schied) und Döbel (Aitel)
 C  c Barbe und Nase

1.082 Welche Tierart hat eine unpaare Riechgrube?

 A  c Aal
 B  c Quappe (Rutte)
 C  c Bachneunauge

1.083 Was sind Kiemenreusendornen?

 A  c Fangzähne von barschartigen Fischen
 B  c Fortsätze an der Innenseite der Kiemenbögen
 C  c  Dornen an der Innenseite der Kiemendeckel

1.084 Wie unterscheiden Sie eine einsömmerige Barbe (Jungbarbe) von einem Gründling?

 A  c die Barbe hat zwei, der Gründling keine Barteln
 B  c  die Barbe hat vier, der Gründling keine Barteln
 C  c die Barbe hat vier, der Gründling zwei Barteln

1.085 Bei welcher Fischgruppe wird kein Laichausschlag ausgebildet?

 A  c Maränen, Schnäpel (Coregonen)
 B  c  Karpfenfische (Cypriniden)
 C  c Barschfische (Perciden)

1.086 Welche Fische haben Schlundzähne und eine Kauplatte?

 A  c Forellenartige (Salmoniden)
 B  c Karpfenartige (Cypriniden)
 C  c  Barschartige (Perciden)

1.087 Der von außen sichtbare Teil der Fischschuppe

 A  c  ist von einer Hornhaut bedeckt
 B  c ist bedeckt von der Oberhaut mit darauf befindlicher Schleimschicht
 C  c hat keine Hautbedeckung

1.088 Was geschieht, wenn ein Fisch Schuppen verliert?

 A  c er bildet neue Schuppen (Ersatzschuppen)
 B  c die Stelle bleibt frei von Schuppen 
 C  c  die angrenzenden Schuppen vergrößern sich, bis das Schuppenkleid wieder geschlossen ist

1.089 Bei welcher Fischgruppe kann die Bezahnung des Pflugscharbeins zur Artbestimmung herange- 
 zogen werden?

 A  c Lachsfische (Salmoniden)
 B  c Karpfenfische (Cypriniden)
 C  c  Barschfische (Perciden)

1.090 Was versteht man unter „anadromen Fischen“?

 A  c Fische, die nicht standorttreu sind
 B  c Fische, die zum Ablaichen vom Meer in das Süßwasser wandern
 C  c Fische, die zum Ablaichen vom Süßwasser in das Meer wandern
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1.091 Welche Aufgabe haben die Schlundzähne?

 A  c  Herausfiltern von Nährtieren aus dem Schlamm
 B  c Festhalten von Beutetieren
 C  c Zermalmen der Nahrung (z. B. von Muscheln und Schnecken)

1.092 Ein zweispitziger Dorn unter dem Auge ist charakteristisch für welche Fischart?

 A  c Schmerle (Bartgrundel)
 B  c Steinbeißer (Dorngrundel)
 C  c Schlammpeitzger

1.093 Welche Fischart hat bauchständige Bauchflossen?

 A  c Aland (Nerfling)
 B  c Zander
 C  c  Köhler (Seelachs)

1.094 Bei welchen Fischarten ist die Bestimmung des Geschlechts an der Flossenform möglich?

 A  c Aal und Quappe (Rutte)
 B  c  Pollack und Köhler (Seelachs)
 C  c Schleie und Äsche

1.095 Bei welcher Fischart zeigt die lange Fahne der Rückenflosse das männliche Geschlecht an?

 A  c Nordseeschnäpel
 B  c  Zander
 C  c Äsche

1.096 Bei welcher Fischart ist das Auge unbedeutend für den Beutefang?

 A  c Makrele
 B  c Wels
 C  c  Bachforelle

1.097 Welche Fischart hat im Vergleich zur Körperlänge den längsten Darm?

 A  c  Bachforelle
 B  c Hecht
 C  c Karpfen

1.098 Welche Fischarten haben einen Magen?

 A  c Gründling und Ukelei (Laube)
 B  c Schleie und Rotauge 
 C  c  Kleine Maräne und Äsche

1.099 Welche Fischart ist lebendgebärend und bringt die Larven oder Jungtiere lebend zur Welt?

 A  c Maifisch
 B  c Nagelrochen
 C  c Aalmutter

1.100 Welche Fischart macht Laichwanderungen vom Meer in die Flüsse?

 A  c Stint
 B  c Hering
 C  c Hornhecht
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Prüfungsfragen II - Spezielle Fischkunde

 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.001 A  c  Wildkarpfen  Bild Nr. 9
 B  c Döbel
 C  c Dorsch

2.002 A  c Barbe  Bild Nr. 1
 B  c  Rapfen
 C  c Aland

2.003 A  c  Zander  Bild Nr. 13 
 B  c Flussbarsch
 C  c Kaulbarsch

2.004 A  c  Schleie  Bild Nr. 17
 B  c Nase
 C  c Graskarpfen

2.005 A  c Regenbogenforelle  Bild Nr. 7
 B  c  Bachforelle
 C  c Huchen

2.006 A  c Rotfeder  Bild Nr. 27 
 B  c  Güster
 C  c Brassen

2.007 A  c Hecht  Bild Nr. 24
 B  c  Hornhecht
 C  c Aal

2.008 A  c  Spiegelkarpfen  Bild Nr. 28
 B  c Schuppenkarpfen
 C  c Karausche

2.009 A  c Hundshai  Bild Nr. 16 
 B  c  Dornhai
 C  c Katzenhai

2.010 A  c  Kliesche  Bild Nr. 30
 B  c Scholle
 C  c Flunder
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.011 A  c  Karausche  Bild Nr. 56
 B  c Brassen
 C  c Giebel

2.012 A  c Bachsaibling  Bild Nr. 7
 B  c  Bachforelle
 C  c Meerforelle

2.013 A  c  Wittling  Bild Nr. 37 
 B  c Köhler
 C  c Pollack

2.014 A  c Stöcker  Bild Nr. 6
 B  c Pollack
 C  c Seehecht

2.015 A  c Schmerle  Bild Nr. 47
 B  c  Gründling
 C  c Ukelei

2.016 A  c Schneider  Bild Nr. 25 
 B  c  Moderlieschen
 C  c Schmerle

2.017 A  c Petermännchen  Bild Nr. 23
 B  c  Aalmutter
 C  c Quappe

2.018 A  c  Petermännchen  Bild Nr. 38
 B  c Aalmutter
 C  c Quappe

2.019 A  c Knurrhahn  Bild Nr. 45 
 B  c  Seeskorpion
 C  c Koppe

2.020 A  c  Rapfen  Bild Nr. 1
 B  c Döbel
 C  c Nase
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.021 A  c  Bachforelle  Bild Nr. 7
 B  c Seesaibling
 C  c Bachsaibling

2.022 A  c Sprotte  Bild Nr. 4
 B  c  Hasel
 C  c Hering

2.023 A  c  Scholle  Bild Nr. 43 
 B  c Flunder
 C  c Kliesche

2.024 A  c  Moderlieschen Bild Nr. 25
 B  c Gründling
 C  c Schmerle

2.025 A  c Seelachs  Bild Nr. 33
 B  c  Dorsch
 C  c Wittling

2.026 A  c Kaulbarsch  Bild Nr. 18 
 B  c  Flussbarsch
 C  c Zander

2.027 A  c Steinbeißer  Bild Nr. 62
 B  c  Schmerle
 C  c Koppe

2.028 A  c Quappe  Bild Nr. 61
 B  c Aalmutter
 C  c Zwergwels

2.029 A  c Alse  Bild Nr. 44 
 B  c  Hering
 C  c Finte

2.030 A  c  Lachs  Bild Nr. 46
 B  c Meerforelle
 C  c Seelachs
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.031 A  c  Zander  Bild Nr. 13
 B  c Flussbarsch
 C  c Kaulbarsch

2.032 A  c Kaulbarsch  Bild Nr. 18
 B  c  Flussbarsch
 C  c Zander

2.033 A  c  Stint  Bild Nr. 14 
 B  c Große Maräne
 C  c Äsche

2.034 A  c Große Maräne Bild Nr. 41
 B  c Äsche
 C  c Stint

2.035 A  c Bachsaibling  Bild Nr. 39
 B  c  Seesaibling
 C  c Seeforelle

2.036 A  c Bachforelle  Bild Nr. 3 
 B  c  Bachsaibling
 C  c Seesaibling

2.037 A  c Zwergwels  Bild Nr. 65
 B  c  Wels
 C  c Quappe

2.038 A  c  Schlammpeitzger  Bild Nr. 42
 B  c Schmerle
 C  c Steinbeißer

2.039 A  c Seezunge Bild Nr. 30 
 B  c  Kliesche
 C  c Rotzunge

2.040 A  c  Rotzunge  Bild Nr. 2
 B  c Seezunge
 C  c Kliesche
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.041 A  c  Brassen  Bild Nr. 29
 B  c Güster
 C  c Rotfeder

2.042 A  c Bachsaibling  Bild Nr. 7
 B  c  Bachforelle
 C  c Seesaibling

2.043 A  c  Hecht  Bild Nr. 20 
 B  c Zander
 C  c Hornhecht

2.044 A  c  Köhler Bild Nr. 21
 B  c Pollack
 C  c Dorsch

2.045 A  c Petermännchen  Bild Nr. 23
 B  c  Aalmutter
 C  c Quappe

2.046 A  c Hering  Bild Nr. 22 
 B  c  Sprotte
 C  c Hasel

2.047 A  c Lachs  Bild Nr. 15
 B  c  Meerforelle
 C  c Seelachs

2.048 A  c  Güster  Bild Nr. 27
 B  c Zope
 C  c Zobel

2.049 A  c Meerneunauge  Bild Nr. 26
 B  c Aal
 C  c Aalmutter

2.050 A  c  Flunder  Bild Nr. 54
 B  c Kliesche
 C  c Rotzunge

Prüfungsfragen II - Spezielle Fischkunde

Fischgrafiken © IRIS Solutions GmbH



137
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.051 A  c  Bachsaibling  Bild Nr. 3
 B  c Seesaibling
 C  c Bachforelle

2.052 A  c Aland  Bild Nr. 40
 B  c  Rotauge
 C  c Döbel

2.053 A  c Rotfeder  Bild Nr. 10 
 B  c Brassen
 C  c Güster

2.054 A  c  Pollack Bild Nr. 11
 B  c Dorsch
 C  c Köhler

2.055 A  c Aal  Bild Nr. 38
 B  c  Petermännchen
 C  c Quappe

2.056 A  c Aal  Bild Nr. 32 
 B  c  Flussneunauge
 C  c Quappe

2.057 A  c Ukelei  Bild Nr. 5
 B  c  Elritze
 C  c Moderlieschen

2.058 A  c Schlammpeitzger  Bild Nr. 42
 B  c Zwergwels
 C  c Petermännchen

2.059 A  c Schwarzbarsch  Bild Nr. 13
 B  c  Zander
 C  c Hecht

2.060 A  c  Regenbogenforelle  Bild Nr. 31
 B  c Seeforelle
 C  c Huchen
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.061 A  c  Aland  Bild Nr. 36
 B  c Rotauge
 C  c Döbel

2.062 A  c Aland  Bild Nr. 40
 B  c  Rotauge
 C  c Döbel

2.063 A  c  Kaulbarsch  Bild Nr. 35 
 B  c Flussbarsch
 C  c Zander

2.064 A  c  Flussbarsch Bild Nr. 18
 B  c Kaulbarsch
 C  c Zander

2.065 A  c Knurrhahn  Bild Nr. 45
 B  c  Seeskorpion
 C  c Koppe

2.066 A  c Knurrhahn  Bild Nr. 12 
 B  c  Koppe
 C  c Seeskorpion

2.067 A  c Hasel  Bild Nr. 44
 B  c  Hering
 C  c Nordseeschnäpel

2.068 A  c Hasel  Bild Nr. 4
 B  c Nordseeschnäpel
 C  c Hering

2.069 A  c Dorsch  Bild Nr. 37
 B  c  Wittling
 C  c Köhler

2.070 A  c  Dorsch Bild Nr. 33
 B  c Wittling
 C  c Köhler
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.071 A  c  Kleine Maräne  Bild Nr. 48
 B  c Äsche
 C  c Finte

2.072 A  c Karausche  Bild Nr. 9
 B  c  Güster
 C  c Wildkarpfen

2.073 A  c  Pollack  Bild Nr. 11 
 B  c Köhler
 C  c Wittling

2.074 A  c  Aland Bild Nr. 50
 B  c Hasel
 C  c Döbel

2.075 A  c Seeskorpion  Bild Nr. 12
 B  c  Koppe
 C  c Kaulbarsch

2.076 A  c Rapfen  Bild Nr. 1 
 B  c  Döbel
 C  c Aland

2.077 A  c Seeskorpion  Bild Nr. 6
 B  c Stöcker
 C  c Flussbarsch

2.078 A  c  Scholle  Bild Nr. 2
 B  c Flunder
 C  c Rotzunge

2.079 A  c Rotfeder  Bild Nr. 49
 B  c  Bitterling
 C  c Rotauge

2.080 A  c  Elritze Bild Nr. 5
 B  c Hasel
 C  c Moderlieschen
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.081 A  c  Graskarpfen  Bild Nr. 55
 B  c Döbel
 C  c Rapfen

2.082 A  c Kleine Maräne  Bild Nr. 14
 B  c  Nordseeschnäpel
 C  c Stint

2.083 A  c  Schleie  Bild Nr. 17 
 B  c Aland
 C  c Moderlieschen

2.084 A  c  Finte Bild Nr. 22
 B  c Sprotte
 C  c Hering

2.085 A  c Neunstachliger Stichling  Bild Nr. 51
 B  c  Stöcker
 C  c Dreistachliger Stichling

2.086 A  c Dornhai  Bild Nr. 16 
 B  c  Heringshai
 C  c Katzenhai

2.087 A  c Zander  Bild Nr. 20
 B  c  Hecht
 C  c Hornhecht

2.088 A  c  Aland  Bild Nr. 8
 B  c Rapfen
 C  c Barbe

2.089 A  c Finte  Bild Nr. 53
 B  c  Stint
 C  c Ostseeschnäpel

2.090 A  c  Äsche Bild Nr. 59
 B  c Nordseeschnäpel
 C  c Kleine Maräne
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 Ordnen Sie der jeweiligen Fischabbildung den richtigen Namen zu:

2.091 A  c  Seeskorpion  Bild Nr. 61
 B  c Quappe
 C  c Aalmutter

2.092 A  c Brassen  Bild Nr. 29
 B  c  Güster
 C  c Karausche

2.093 A  c  Kleine Maräne  Bild Nr. 50 
 B  c Döbel
 C  c Hasel

2.094 A  c  Moderlieschen Bild Nr. 36
 B  c Döbel
 C  c Aland

2.095 A  c Köhler  Bild Nr. 21
 B  c  Pollack
 C  c Wittling

2.096 A  c Nordseeschnäpel  Bild Nr. 48 
 B  c  Äsche
 C  c Bachsaibling

2.097 A  c Kaulbarsch  Bild Nr. 35
 B  c  Zander
 C  c Flussbarsch

2.098 A  c  Kliesche  Bild Nr. 63
 B  c Rotzunge
 C  c Seezunge

2.099 A  c Makrele  Bild Nr. 58
 B  c  Petermännchen
 C  c Stöcker

2.100 A  c  Zwergwels Bild Nr. 65
 B  c Wels
 C  c Quappe
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3.001 Wodurch entsteht Wassertrübung?

 A  c  durch einen zu hohen pH-Wert
 B  c durch Schwebstoffe oder pflanzliches Plankton
 C  c nur durch zu starkes Anfüttern

3.002 Wie gelangt Sauerstoff ins Wasser?

 A  c  nur aus der Luft
 B  c aus der Luft und über Wasserpflanzen
 C  c nur über Wasserpflanzen

3.003 Welche Fischarten sind typisch für die Barbenregion eines Fließgewässers?

 A  c Döbel, Hasel
 B  c  Kaulbarsch, Güster
 C  c Ukelei, Zander

3.004 Welchen Einfluss hat die Wassertemperatur auf den Sauerstoffgehalt?

 A  c im warmen Wasser löst sich mehr Sauerstoff
 B  c  die Wassertemperatur hat keinen Einfluss
 C  c im kalten Wasser löst sich mehr Sauerstoff

3.005 Was versteht man unter Gewässergüte?

 A  c die Anzahl vorkommender Fischarten in einem Gewässer
 B  c die Durchschnittstemperatur eines Gewässers
 C  c  den Zustand eines Gewässers in Bezug auf die organische Belastung

3.006 Bei der Photosynthese werden unter Nutzung des Sonnenlichts 

 A  c Eier von Fischen und Amphibien künstlich erbrütet
 B  c  Becken von Aquakulturanlagen erwärmt
 C  c von Pflanzen energiearme anorganische Stoffe in energiereiche organische Stoffe umgewandelt

3.007 Wodurch können die Lebensgemeinschaften im Gewässer nachhaltig gestört werden?

 A  c durch schlechtes Wetter
 B  c  durch das Vorkommen von Raubfischen
 C  c durch falsche oder einseitige Besatzmaßnahmen

3.008 Was ist ein Teich?

 A  c jedes kleine stehende Gewässer mit geringer Wassertiefe
 B  c jedes stehende Gewässer kleiner als ein Hektar
 C  c ein künstlich zur Fischhaltung geschaffenes, gegen Fischwechsel absperrbares und vollständig 
   trockenlegbares Gewässer

3.009 Was ist bei einem Fischsterben zu veranlassen?

 A  c die Presse ist unverzüglich zu informieren
 B  c  die Polizei oder Fischereibehörde sind unverzüglich zu informieren, möglichst auch der Gewässer- 
   bewirtschafter
 C c die Fische müssen möglichst schnell vergraben werden

3.010 Welche Fischarten eignen sich besonders für die Bewirtschaftung eines flachen stehenden Gewäs- 
 sers mit klarem Wasser und reichlichem Aufwuchs von Wasserpflanzen?

 A  c Brassen und Zander
 B  c  Karpfen und Wels
 C  c Schleie und Hecht

Prüfungsfragen III - Hege und Gewässerkunde



143
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

3.011 Welche Wassertiere haben im Vergleich einen besonders hohen Anspruch an die Wasserqualität?

 A  c Schlammröhrenwürmer
 B  c  Wasserasseln
 C  c Steinfliegenlarven

3.012 Wo ist ein stehendes Gewässer am nahrungsreichsten?

 A  c in der Freiwasserzone
 B  c  in Ufernähe
 C  c in der sauerstoffarmen Tiefenzone am Grund

3.013 Was ist ein Altwasser?

 A  c ein früherer Lauf eines Flusses
 B  c ein gealtertes, unbelebtes Gewässer
 C  c ein Gewässer mit überaltertem Fischbestand

3.014 In welcher Fließgewässerregion schwankt die Wassertemperatur am geringsten?

 A  c in der Äschenregion
 B  c in der Forellenregion
 C  c  in der Brassenregion

3.015 Womit beginnt die Nahrungskette in einem See?

 A  c mit pflanzlichem Plankton (Schwebalgen)
 B  c mit kleinen Fischen
 C  c  mit Fischnährtieren

3.016 In welchen Gewässern können vor allem im Hoch- und Spätsommer Fischsterben auf Grund von  
 Sauerstoffmangel auftreten?

 A c in nährstoffreichen (eutrophen), meist flachen stehenden Gewässern
 B  c  in nährstoffarmen (oligotrophen), großen und tiefen Klarwasserseen
 C  c in der Barbenregion von Fließgewässern

3.017 Welche Tiere sind typische Vertreter des tierischen Planktons (Zooplankton)?

 A  c Zuckmückenlarven, Rückenschwimmer
 B  c Ruderwanzen, Wasserasseln
 C  c  Rädertierchen, Wasserflöhe (Daphnien)

3.018 Was ist Hegefischen?

 A  c eine andere Bezeichnung für die vom Fischereiberechtigten organisierten Gemeinschaftsfischen
 B  c insbesondere die Entnahme von zur Verbuttung neigenden Massenfischbeständen
 C  c  die Maränenfischerei mit der Hegene

3.019 Welche Arten dürfen in heimische Binnengewässer nicht ausgesetzt werden?

 A  c Aal und Hecht
 B  c  Bachforelle und Meerforelle
 C  c Kamberkrebs und Regenbogenforelle

3.020 Welche Insektenlarve ernährt sich auch von kleinen Fischen?

 A  c Köcherfliegenlarve
 B  c Zuckmückenlarve
 C  c Gelbrandkäferlarve
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3.021 Was gibt Auskunft über den Kalkgehalt des Wassers?

 A  c  die Färbung des Gewässers
 B  c die Artenzahl und Biomasse der Wasserpflanzen
 C  c der SBV-Wert (Säure-Bindungs-Vermögen)

3.022 Was ist „Wasserpest“?

 A  c eine Wasservergiftung
 B  c  eine invasive nicht heimische Wasserpflanze
 C  c eine Fischkrankheit

3.023 Was versteht man unter der Dichte des Wassers?

 A  c den Härtegrad des Wassers
 B  c  das spezifische Gewicht des Wassers
 C  c die Temperatur des Wassers

3.024 Ab wann beginnt für Karpfen die für das Überleben kritische untere Grenze des Sauerstoffgehalts?

 A  c unterhalb 3 mg/l
 B  c unterhalb 5 mg/l
 C  c  unterhalb 7 mg/l

3.025 Was ist Voraussetzung für die Sauerstoffbildung durch Wasserpflanzen?

 A  c Sonnenlicht
 B  c  eine hohe Wassertemperatur
 C  c ein großes Nährstoffangebot

3.026 Warum sind trotz nachhaltiger Bewirtschaftung oft Besatzmaßnahmen nötig?

 A  c  weil zu viele Jungfische von Raubfischen gefressen werden
 B  c weil durch Eingriffe in das Gewässer die Fortpflanzung einiger Arten gestört ist
 C  c weil beim Gemeinschaftsangeln sonst nicht genug Fische gefangen werden

3.027 Welche Maßnahme ist zu veranlassen, wenn Weißfische oder Barsche verbutten?

 A  c  nichts, der ungestörte Ablauf der Naturvorgänge hat Vorrang
 B  c intensives Hegefischen und Reduzierung der Weißfische oder Barsche durch Entnahme
 C  c das Einrichten von Schonzeiten für Weißfische oder Barsche

3.028 Was kann man aus einer chemischen Wasseruntersuchung erkennen?

 A  c die Eignung des Gewässers als Lebensraum für bestimmte Fischarten
 B  c die Feststellung, ob Erreger von Fischkrankheiten vorhanden sind
 C  c  die Entscheidung, mit welchem Gerät das Gewässer befischt werden kann

3.029 Wozu soll eine ordentlich geführte Fangmeldung dienen?

 A  c  um Fänge besonders großer Fische nachzuweisen
 B  c als Grundlage für die Beurteilung der Fischbestände und für die Aufstellung des Hegeplans
 C  c um besonders erfolgreiche Fischer zu identifizieren

3.030 Besatzmaßnahmen müssen fischereifachlich gerechtfertigt sein. Was ist bei solchen Besatzmaß- 
 nahmen besonders zu beachten?

 A  c  die Fische müssen möglichst jung und gesund sein und sie dürfen nicht gebietsfremd sein
 B  c die Fische müssen gesund sein und sollen auf jeden Fall das Mindestmaß erreicht haben
 C  c der Besatz mit zweisömmerigen Fischen ist immer dem Besatz mit einsömmerigen oder noch jüngeren 
   Besatzfischen vorzuziehen
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3.031 Was gibt der pH-Wert an?

 A  c den chemischen Reaktionszustand des Wassers (sauer / neutral / alkalisch)
 B  c den Eisengehalt des Wassers
 C  c  den Sauerstoffgehalt des Wassers

3.032 Welches Wasser ist regelmäßig besonders sauerstoffarm?

 A  c Quellwasser
 B  c  Flusswasser
 C  c Teichwasser

3.033 Welche Insektenlarven bauen sich künstliche Gehäuse?

 A  c  Zuckmückenlarven
 B  c Steinfliegenlarven
 C  c Köcherfliegenlarven

3.034 Welche Fischnährtiere leben meist in der Freiwasserzone?

 A  c Steinfliegenlarven
 B  c  Wasserflöhe
 C  c Zuckmückenlarven

3.035 Warum sind nährstoffhaltige organische Einleitungen für ein Gewässer schädlich?

 A  c  weil ihr Abbau im Gewässer Sauerstoff verbraucht
 B  c weil das Wasser trübe wird und man die Fische dann nicht gut beobachten kann
 C  c weil sich das Wasser erwärmt

3.036 Ist die Erstellung von Hegeplänen sinnvoll?

 A  c  nein, nicht mehr; alle Gewässer sind heute fischereilich bereits in einem guten Zustand
 B  c ja, sie können als Grundlage zur Planung einer nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung dienen
 C  c ja, sie sollen die Fangmengen speziell der Angler steigern

3.037 Worauf deuten abgespreizte Kiemendeckel bei Fischsterben hin?

 A  c auf eingeleitete Schwermetalle als Ursache
 B  c auf zu warmes Wasser als Ursache
 C  c  auf akuten Sauerstoffmangel als Ursache

3.038 Worauf ist beim Aussetzen von Setzlingen besonders zu achten?

 A  c man muss Schaulustige fernhalten
 B  c  man muss geeignete Stellen auswählen
 C  c man muss die Fischereibehörde informieren

3.039 Welche Fischarten leben vorzugsweise in der Freiwasserzone eines Sees?

 A  c Hecht, Wels
 B  c Kleine Maräne, Stint
 C  c  Aal, Gründling

3.040 Was ist „Krebspest“?

 A  c eine eingeschleppte Infektionskrankheit, die heimische Flusskrebse bei Befall regional ausrottet
 B  c eine ausgestorbene Krankheit aus dem Mittelalter
 C  c  eine eingeschleppte Wasserpflanze
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3.041 Welche Fischnährtiere zeigen bei Massenvorkommen eine starke Belastung mit fäulnisfähigen, sauer- 
 stoffzehrenden Stoffen an?

 A  c Schlammröhrenwürmer (Tubifex)
 B  c Bachflohkrebse
 C  c  Hüpferlinge (Cyclops)

3.042 Welche Organismen gehören zum Zooplankton?

 A  c Wasserflöhe und Hüpferlinge
 B  c  Algen
 C  c Entenflott und Wasserpest

3.043 Welche Wasserpflanze bezeichnet man als Schwimmblattpflanze?

 A  c Schilf
 B  c  Weiße Seerose
 C  c Armleuchteralge

3.044 Was ist ein typischer Zandersee?

 A  c  ein tiefer, klarer und nährstoffarmer See
 B  c ein flacher, hartgründiger See
 C  c ein flacher, verkrauteter See

3.045 Sind große Mengen Anfütterungsmittel für ein kleines Gewässer schädlich?

 A  c nein, die Fische wachsen dadurch allgemein besser
 B  c  nein, das Futter wird sofort aufgefressen
 C  c ja, es fördert die Überdüngung des Gewässers

3.046 Wie wirkt sich eine zunehmende Wassertemperatur auf den Sauerstoffgehalt aus?

 A  c  der Sauerstoffgehalt bleibt gleich
 B  c der Sauerstoffgehalt nimmt ab
 C  c der Sauerstoffgehalt nimmt zu

3.047 Wonach müssen sich Besatzmaßnahmen richten?

 A  c nach den finanziellen Möglichkeiten des Eigentümers oder Pächters
 B  c  nach dem Hegeziel und den fischereibiologischen Erfordernissen
 C  c nach den Wünschen der Vereinsmitglieder

3.048 Wie können heimische Krebsbestände im Gewässer am besten geschützt werden?

 A  c  durch regelmäßigen Besatz mit nicht heimischen Krebsarten
 B  c indem Krebse als Köder beim Angeln benutzt werden
 C  c durch Verhinderung der Einschleppung und von Besatz invasiver nicht heimischer Krebsarten

3.049 Haben Kleintiere im Gewässer einen Nutzen?

 A  c nein, sie sind Nahrungskonkurrenten der Fische
 B  c ja, sie dienen als Nahrungsgrundlage für Fische und andere Tiere
 C  c  ja, sie versorgen die Fische mit Sauerstoff

3.050 Welche Bedeutung haben Altarme für das Hauptgewässer?

 A  c der Fischer ist dort meist ungestört und die Fänge gehen nicht auf das Konto des Hauptgewässers
 B  c sie sind Rückzugs-, Laich- und Aufwuchsgebiete für viele Fischarten
 C  c  sie sollen Hochwasserschäden am Hauptgewässer verhindern
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3.051 Was bedeutet Vollzirkulation für einen See?

 A  c  das Wasser wird durch die Sonne vollständig erwärmt
 B  c durch die Erdwärme wird das Wasser gleichmäßig erwärmt
 C  c bei Abkühlung zwischen Spätherbst und Frühjahr auf gleichmäßig 4 Grad Celsius kann der Wind  
   das Oberflächenwasser mit dem Tiefenwasser komplett mischen

3.052 Welche Bedeutung haben Kolke und Gumpen in Fließgewässern?

 A  c  sie werden von Fischen gemieden
 B  c sie sind bevorzugte Stand- und Rückzugsplätze für Fische
 C  c sie sind sauerstoffarm und verschlechtern dadurch die Wasserqualität

3.053 Was ist ein verbutteter Fischbestand?

 A  c ein Fischbestand, der einen ausgewogenen Altersaufbau hat
 B  c ein Fischbestand, der vor allem durch Nahrungsmangel in schlechtem Ernährungszustand ist
 C  c  ein besonders gesunder und frohwüchsiger Fischbestand

3.054 Wie soll sich der Angler verhalten, wenn er einen kranken Fisch fängt?

 A  c er soll den Fisch dem Fischereiberechtigten überbringen, damit der sich ein Bild von den Krank- 
   heitsanzeichen machen kann
 B  c  er soll den Fisch töten und vergraben
 C  c er soll den Fisch sofort lebend ins Gewässer zurücksetzen

3.055 Welche pH-Werte sind für unsere heimischen Fische unbedenklich?

 A  c  3,5 - 5,0
 B  c 6,5 - 8,5
 C  c 9,0 - 11,5

3.056 Welche Pflanze zählt zu den Überwasserpflanzen?

 A  c Schilf
 B  c Gelbe Teichrose
 C  c  Flutender Hahnenfuß

3.057 Wie nennt man die Gewässerzone, die in einem tiefen See im Sommer die Trennschicht zwischen 
 dem warmen Oberflächenwasser und dem kalten Tiefenwasser bildet?

 A  c durchlichtete Oberflächenschicht (Epilimnion)
 B  c Sprungschicht (Metalimnion)
 C  c  dunkle Tiefenzone (Hypolimnion)

3.058 Wie kann die Krebspest in ein Gewässer gelangen?

 A  c durch falschen Krebsbesatz oder Krebse als Köder
 B  c durch neue Kunstköder
 C  c durch Einleitungen aus Kläranlagen

3.059 Woran erkennt man ein Fischsterben?

 A  c ein Fischsterben erstreckt sich nur auf die am Boden des Gewässers lebenden Fische
 B  c  ein Fischsterben ist in der Regel schleichend
 C  c ein Fischsterben vernichtet meist alle Fische innerhalb kurzer Zeit

3.060 Was versteht man bei Besatzfischen unter dem Zusatz vorgestreckt (z. B. Hv für vorgestreckte Hechte)?

 A  c  die Besatzfische sind mindestens einen Sommer alt
 B  c das „v“ bedeutet, dass es sich um Vorwüchser, also um besonders frohwüchsige Exemplare handelt
 C  c die Besatzfische sind etwa ein bis zwei Monate alt
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3.061 Welche Organismen gehören zum Phytoplankton?

 A  c  kleine schwebende Algen
 B  c Wasserlinsen („Entenflott“)
 C  c Teichrosen

3.062 Wann hat Süßwasser seine größte Dichte?

 A  c  bei 0 Grad Celsius
 B  c bei etwa +4 Grad Celsius
 C  c bei -1 Grad Celsius

3.063 In welcher Zone eines Sees kommt es am ehesten zu Sauerstoffmangel?

 A  c im Uferbereich
 B  c im Tiefenwasser
 C  c an der Oberfläche

3.064 Welche Substanzen fördern besonders das Algenwachstum?

 A  c Wasserstoff und Sauerstoff
 B  c  Ammoniak und Eisenocker
 C  c Phosphor- und Stickstoffverbindungen

3.065 Können Wehre und Sohlabstürze in Flüssen die Fischbestände beeinträchtigen?

 A  c  nein, sie verbessern die Lebensbedingungen für Brassen und Karpfen
 B  c ja, denn sie isolieren Fischbestände und unterbrechen Laichwanderungen
 C  c nein, sie haben keinen Einfluss auf die Fischbestände

3.066 Welches Lebewesen ist zum Überleben auf Sauerstoff angewiesen, verbraucht aber Sauerstoff nicht 
 nur, sondern kann Sauerstoff auch erzeugen?

 A  c Wasserpest
 B  c Wasserfloh
 C  c  Wasserfrosch

3.067 Welche Bedeutung haben Wasserflöhe und Hüpferlinge für die Fische?
  
 A  c sie sind wertvolle Fischnährtiere 
 B  c sie sind wichtige Sauerstoffproduzenten
 C  c  sie haben keine Bedeutung

3.068 Wer sollte beim Hegefischen auf großen Seen zum Fischfang hinzugezogen werden?

 A  c Vertreter der örtlichen Naturschutzbehörden
 B  c Vertreter der Fischereibehörden
 C  c Berufsfischer

3.069 Ein schwarzer Vogel trocknet mit ausgebreiteten Flügeln auf einem Pfahl sitzend sein Gefieder. Das 
 ist typisch für

 A  c den Kormoran
 B  c  Rabenkrähe und Kolkrabe
 C  c das Blässhuhn

3.070 Die langfristig wirksamste Schutzmaßnahme für eine Fischart ist

 A  c der Schutz des Lebensraums
 B  c die Förderung durch stetigen jährlichen Besatz
 C  c der Verzicht auf die Befischung (z. B. durch Festsetzung einer ganzjährigen Schonzeit)
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3.071 Welche Pflanzen sind günstig für die Sauerstoffversorgung eines Gewässers?

 A  c Unterwasserpflanzen (z. B. Laichkraut, Tausendblatt)
 B  c Schwimmblattpflanzen (z. B. See- und Teichrosen)
 C  c Uferpflanzen (z. B. Schilf)

3.072 Was belastet in vielen Fällen Gewässer?

 A  c  Nährstoffeinträge aus Grund- und Quellwasser
 B  c Nährstoffeinträge von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Abwassereinleitungen
 C  c Nährstoffeinträge, die in den sauerstoffarmen Tiefenzonen von selbst entstehen

3.073 Am Ende der Nahrungskette im Gewässer stehen

 A  c große Raubfische
 B  c kleine Fische und Fischnährtiere
 C  c  Algen und Unterwasserpflanzen

3.074 Welche Pflanze zählt zu den Schwimmblattpflanzen?

 A  c Tausendblatt
 B  c Froschbiss
 C  c Hornkraut

3.075 Unter Brackwasser verstehen wir

 A  c  stark salzhaltiges Meerwasser
 B  c durch Industrie, Landwirtschaft und Haushalte belastetes Wasser
 C  c durchmischtes Salz- und Süßwasser mit geringem Salzgehalt

3.076 Was wird als „Stoffwechsel im Gewässer“ bezeichnet?

 A  c der Sauerstoffgehalt im Wasser
 B  c die Gewässerfruchtbarkeit
 C  c  die Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumsetzung und Stoffabgabe

3.077 Kann ein Gewässer auch durch Regen belastet werden?

 A  c nein, Regen enthält reines Wasser aus den Wolken, das zuvor verdunstet ist
 B  c ja, Regentropfen können aus der Luft Schadstoffe und Nährstoffe (z.  B. Stickstoffverbindungen) auf- 
   nehmen und in Gewässer eintragen
 C  c  ja, Regenwasser kann Schadstoffe des Gewässers enthalten, aus dem es verdunstet ist

3.078 Woran erkennt man, dass ein stehendes Gewässer besonders fruchtbar ist?

 A  c am klaren Wasser
 B  c an einem harten Gewässergrund
 C  c an durch pflanzliches Plankton getrübtem Wasser

3.079 Warum sind Kiesbänke in den Oberläufen von Fließgewässern wichtig?

 A  c sie werden vor allem von Salmoniden als Laichplätze benötigt
 B  c  sie verhindern als natürliche Sperren das Befahren mit Booten
 C  c sie ermöglichen Anglern das gefahrlose Durchqueren auch bei starker Strömung

3.080 Was sind Bioindikatoren?

 A  c Pflanzen- und Tierarten, die durch ihre Anwesenheit die Gewässergüte anzeigen
 B  c Giftstoffe, die alle Pflanzen- und Tierarten in einem Gewässer vernichten (Biozide)
 C  c Pflanzen- und Tierarten, die zum menschlichen Verzehr geeignet sind
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3.081 Welche Elemente sind die Hauptnährstoffe der Pflanzen in Gewässern?

 A  c  Schwefel und Eisen
 B  c Stickstoff und Phosphor
 C  c Chlor und Kohlenstoff

3.082 Warum sollen Fischwanderungen in Fließgewässern nicht unterbrochen werden?

 A  c  weil die Tiere sonst ihre Laichgebiete nicht erreichen können
 B  c weil die Tiere sich sonst nicht ausreichend mit Nahrung versorgen können
 C  c weil die Tiere sonst Gewässerverschmutzungen nicht ausweichen können

3.083 Was bedeutet „Durchgängigkeit“ eines Fließgewässers?

 A  c es herrscht überall im Gewässer die gleiche Strömungsgeschwindigkeit
 B  c das Gewässer ist auf der gesamten Länge mit Booten befahrbar
 C  c es beeinträchtigen keine Hindernisse Tierwanderungen, im Idealfall von der Quelle bis zur Mündung

3.084 Was kann bei pH-Werten deutlich unter 6,5 oder deutlich über 8,5 geschehen?

 A  c Fischen drohen Haut- und Kiemenverätzungen, die zum Tod führen können
 B  c  das Algenwachstum wird stark ansteigen
 C  c der Sauerstoffgehalt wird stark sinken

3.085 Was sind Stagnationsphasen?

 A  c Zeiten, in denen sich Oberflächenwasser und Tiefenwasser in einem See nicht vermischen
 B  c Zeiten, in denen regelmäßig wenig Fisch gefangen wird
 C  c Zeiten, in denen der Fischbesatz durchgeführt werden sollte

3.086 An welchen Körperteilen erkennt man Insekten und deren Larven?

 A  c sie haben zwei Paar Beine
 B  c sie haben drei Paar Beine
 C  c  sie haben vier Paar Beine

3.087 Was ist zu befürchten, wenn in unmittelbarer Nähe eines kleinen stehenden Gewässers intensiv mit 
 Gülle gedüngt wird?

 A  c durch die vom Wind verwehten Faulgase werden die Schwimmblattpflanzen geschädigt
 B  c eingeschwemmte Gülle kann die Angelschnüre beim Fischen angreifen
 C  c  die Gülle kann leicht in das Gewässer eingeschwemmt werden und zu einem Fischsterben führen

3.088 Warum schwimmt Eis auf dem Wasser?

 A  c die Wasserströmung hält das Eis an der Oberfläche
 B  c im Eis ist stets Luft eingeschlossen, die es schwimmfähig macht
 C  c Eis hat ein geringeres spezifisches Gewicht als Wasser

3.089 Was versteht man unter der Selbstreinigungskraft eines Gewässers?

 A  c biologische Prozesse bewirken den Abbau von organischen Stoffen (z. B. von Abwässern)
 B  c  im Wasser befindliche Schwebstoffe setzen sich in den ruhigen Zonen ab
 C  c die Lebensgemeinschaften des Gewässers haben die Fähigkeit sich von Schädlingen zu befreien

3.090 Was versteht man unter dem Sättigungswert von Sauerstoff im Wasser?

 A  c  die temperatur- und druckabhängige obere Grenze für die Löslichkeit von Sauerstoff im Wasser
 B  c das vom Härtegrad des Wassers abhängige Sauerstoffbindungsvermögen
 C  c die Veränderung des pH-Werts in Abhängigkeit des Sauerstoffgehalts
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3.091 Bis zu welcher Tiefe können grüne Pflanzen in Seen dauerhaft leben?

 A  c  soweit ausreichend Licht eindringt
 B  c bis zur Sprungschicht
 C  c soweit der Wasserdruck nicht zu stark ist

3.092 Was bezeichnet man in einem See als „Wasserblüte“?

 A  c  die Blütezeit von Schwimmblattpflanzen, z. B. von Teichrosen
 B  c den starken Anflug von Blütenpollen auf einem Gewässer
 C  c eine übermäßige Entwicklung von pflanzlichem Plankton (Phytoplankton)

3.093 Welches Kriterium wird für die Bestimmung der biologischen Gewässergüte in einem Fließgewässer  
 herangezogen?

 A  c der pH-Wert
 B  c das Vorkommen bestimmter  Kleintiere, Wasserpflanzen und Fische
 C  c die Fließgeschwindigkeit

3.094 Wie kann eine langanhaltende Gewässerbelastung mit organischen Stoffen festgestellt werden?

 A  c durch regelmäßige Analyse von Kleintieren (biologische Gewässeruntersuchung)
 B  c  durch regelmäßige Temperaturmessungen
 C  c durch regelmäßige Elektrobefischungen

3.095 Welche Fischarten leben hauptsächlich in der Brachsenregion?

 A  c  Koppe und Nase
 B  c Wels und Flussbarsch
 C  c Huchen und Äsche

3.096 Auf welche Gewässer ist das Vorkommen der Flussperlmuschel beschränkt?

 A  c auf kalkreiche Gewässer
 B  c auf kalkarme Gewässer
 C  c  auf sauerstoffarme Gewässer

3.097 Welche Lebewesen sind bei den drei Stufen „Erzeuger, Verbraucher, Zersetzer“ der Stufe Erzeuger  
 (Produzenten) zuzuordnen?

 A  c Bakterien und Pilze
 B  c  Algen und Pflanzen
 C  c  Rädertiere und Kleinkrebse

3.098 Was versteht man unter Aufwuchs?

 A  c Massenentwicklung von Schilf und Rohr
 B  c Massenentwicklung von pflanzlichem Plankton
 C  c Ansiedlung von Algen auf lebendem (z. B. Wasserpflanzen) und totem (z. B. Steinen) Material

3.099 Wie kann man Eintags- und Steinfliegenlarven sicher unterscheiden?

 A  c Eintags- und Steinfliegenlarven kann man nicht sicher unterscheiden
 B  c  Steinfliegenlarven haben die Kiemenanhänge am Hinterleib und in der Regel drei Schwanzborsten
 C  c Eintagsfliegenlarven haben die Kiemenanhänge am Hinterleib und in der Regel drei Schwanzborsten

3.100 Ist der Biber aus Sicht der Fischerei grundsätzlich negativ zu bewerten?

 A  c  nein, der Biber verursacht keinerlei Schäden
 B  c ja, er frisst täglich bis zu 2 kg Fisch
 C  c nein, in naturnahen Fließgewässern kann er zur Strukturvielfalt beitragen
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4.001 Wie soll das Angelgerät beschaffen sein?

 A  c  möglichst schwach, damit der Fisch auch eine Chance hat
 B  c handlich, sicher, fischwaidgerecht
 C  c so stark wie möglich

4.002 Welcher Rollentyp wird in Deutschland zum Spinnfischen meistens verwendet?

 A  c  Fliegenrolle
 B  c Stationärrolle
 C  c Multirolle

4.003 Bei welchem Rollentyp steht die Spulenachse parallel zur Rutenachse?

 A  c bei der Stationärrolle
 B  c bei der Multirolle
 C  c  bei der Fliegenrolle

4.004 Wodurch unterscheidet sich die geflochtene von der monofilen Schnur?

 A  c geflochtene Schnur hat geringere Tragkraft und höhere Dehnbarkeit
 B  c  geflochtene Schnur hat höhere Tragkraft und höhere Dehnbarkeit
 C  c geflochtene Schnur hat höhere Tragkraft und geringere Dehnbarkeit

4.005 Worauf ist beim Stahlvorfach zu achten?

 A  c  es muss farblich der Hauptschnur angepasst sein
 B  c es sollte möglichst hell glänzen, um einen zusätzlichen Reiz zum Anbiss zu geben
 C  c es darf keine Knick- oder Roststellen aufweisen

4.006 Warum verwendet man bei einigen Angeltechniken ein Stahlvorfach?

 A  c damit Raubfische, z. B. Hechte, die Schnur nicht mit den Zähnen durchtrennen können
 B  c damit der Köder sich richtig bewegt
 C  c  damit der Köder schneller absinkt

4.007 Welches Fanggerät ist ein Gerät der „stillen Fischerei“?

 A  c Senke
 B  c Reuse
 C  c  Zugnetz

4.008 Was will man mit einer Pose vor allem erreichen?

 A  c einen möglichst weiten und gezielten Wurf
 B  c eine Einstellung des Köders auf die richtige Tiefe und die Anzeige des Bisses
 C  c bei Wind den Köder über Grund treiben lassen

4.009 Welcher künstliche Köder wird Wobbler genannt?

 A  c ein Metallköder mit einem um eine Drahtachse rotierenden Metalllöffel
 B  c  ein großer Streamer zum Hechtfischen
 C  c ein ein- oder mehrteiliger fischförmiger Spinnköder, häufig mit einer Tauchschaufel

4.010 Was ist ein Stellnetz?

 A  c  ein Netz zum Einzingeln von Heringsschwärmen
 B  c ein Netz zum passiven Fang von Fischen
 C  c ein Netz zum Fang von Aalen
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4.011 Was trifft auf Ruten aus Kohlefaser zu?

 A  c  sie sind besonders preiswert
 B  c sie sind unzerbrechlich
 C  c sie sind besonders leicht

4.012 Welcher Rutenring unterliegt einer besonders starken Belastung?

 A  c  der Leit- oder Führungsring
 B  c der End- oder Spitzenring
 C  c keiner, alle Ringe werden gleichmäßig belastet

4.013 Was versteht man bei einer Angelrute unter „Aktion“?

 A  c die Stärke der Rute
 B  c die Belastung bestimmter Griffteile
 C  c  die Art der Durchbiegung unter Last

4.014 Wofür sind geflochtene Schnüre besonders geeignet?

 A  c Stippfischen
 B  c  Fliegenfischen
 C  c Meeresfischen

4.015 Für welche Angelmethode werden in erster Linie Drillinge verwendet?

 A  c  für das Grundfischen
 B  c für das Fliegenfischen
 C  c für das Raubfischangeln

4.016 Von welchen Ködern haben viele Modelle eine Tauchschaufel?

 A  c Blinker
 B  c Spinner
 C  c  Wobbler

4.017 Warum sollen beim Forellenangeln mit Naturködern große Haken verwendet werden?

 A  c mit kleinen Haken werden oft nur untermaßige Fische gefangen
 B  c es werden mit kleinen Haken zu viele Fische gefangen
 C  c  kleine Haken werden oft so tief geschluckt, dass der Haken nicht mehr ohne Schäden gelöst werden 
   kann

4.018 Welche Regel für die Schnur- und Hakenwahl ist richtig?

 A  c starke Schnur und kleiner Haken
 B  c dünne Schnur und großer Haken
 C  c Schnur nicht dünner als nötig und Haken nicht kleiner als nötig

4.019 Warum wird meistens das Wurfgewicht auf der Rute angegeben?

 A  c damit sie beim Wurf nicht überlastet wird
 B  c  damit man weiß, bis zu welchem Gewicht man den Fisch aus dem Wasser heben kann
 C  c um das Gewicht der Angel zu bestimmen

4.020 Was ist eine Reuse?

 A  c  ein Fanggerät aus Netz- oder Korbgeflecht zum Fischfang
 B  c ein Netzgerät zum Aufbewahren von lebenden Köderfischen
 C  c ein Netzgerät zum Hältern von Fischen
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4.021 Welche Hilfsgeräte muss der waidgerechte Angler immer bei sich führen?

 A  c  Angeltasche, Taschenlampe, Kamera
 B  c Unterfangkescher, Schlagholz, Messer, Maßband, Hakenlöser
 C  c Werkzeug, Blinker, Ersatzrutenringe

4.022 Wie nennt man das Angeln von Land an der Meeresküste?

 A  c  Pilkfischen
 B  c Brandungsangeln
 C  c Wattwurmangeln

4.023 Welcher Köder kann beim Fliegenfischen verwendet werden?

 A  c Blinker
 B  c Spinner
 C  c  Streamer

4.024 Welchen Vorteil haben Teleskopruten?

 A  c sie haben eine bessere Aktion
 B  c  sie sind besonders elastisch
 C  c sie haben eine kurze Transportlänge

4.025 Welche Posen verwendet man bei großen Angeltiefen?

 A  c  Feststellposen
 B  c Stachelschweinposen
 C  c Laufposen

4.026 Bei welcher Angelrolle dreht sich die Schnurspule?

 A  c bei der Multirolle
 B  c bei der Stationärrolle
 C  c  bei der Kapselrolle

4.027 Welches Fanggerät eignet sich besonders zu Bestandskontrollen in Salmonidenbächen?

 A  c Wurfnetz
 B  c Reuse
 C  c  Elektrofischfanggerät

4.028 Welcher Teil der Angelschnur wird am stärksten beansprucht?

 A  c der vordere Teil hinter dem Vorfach
 B  c der mittlere Teil
 C  c der hintere Teil auf der Spule

4.029 Nach welchem Grundsatz soll man die Angelschnur wählen?

 A  c immer möglichst stark
 B  c  nicht dünner als nötig
 C  c immer möglichst dünn

4.030 Was ist ein Schleppnetz?

 A  c ein Fanggerät, das von einem Fahrzeug aktiv durchs Wasser gezogen wird
 B  c ein Gerät, mit dem man Netze schleppen kann
 C  c ein Netzbeutel, mit dem der Angler die Fische nach Hause transportiert
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4.031 Welche Rutenaktion haben in der Regel lange Stippruten?

 A  c  parabolische Aktion
 B  c progressive Aktion
 C  c Spitzenaktion

4.032 Wie soll das fischwaidgerechte Angelgerät beschaffen sein?

 A  c  so stark, dass ein Drill nicht erforderlich ist
 B  c nicht schwächer als es die Umstände erfordern
 C  c möglichst schwach, damit der Fisch die Chance hat sich loszureißen

4.033 Welche Tragkraft sollte das Vorfach im Vergleich zur Hauptschnur haben?

 A  c die Vorfachstärke sollte gleich stark sein
 B  c die Vorfachstärke sollte etwas schwächer sein
 C  c  die Vorfachstärke sollte stärker sein

4.034 Wodurch entsteht hauptsächlich Schnurdrall?

 A  c durch ständiges Werfen
 B  c  durch das Auf- und Abwickeln der Schnur auf die Spule der Stationärrolle
 C  c durch stark wirbelnde Köder

4.035 Wie stark darf die Schnurbremse einer Angelrolle angezogen werden?

 A  c  so stark, dass der Fisch keine Schnur abziehen kann
 B  c nur so stark, dass die Reißfestigkeit der Schnur nicht überschritten wird
 C  c etwas stärker als die Reißfestigkeit der Schnur

4.036 Was ist beim Drill zu beachten?

 A  c man soll die Schnur in stetiger Spannung halten
 B  c man soll den Drill möglichst lange ausdehnen
 C  c  man soll die Schnur möglichst locker halten

4.037 Mit welchem Knoten kann man zwei Enden einer monofilen Schnur verbinden?

 A  c Stopperknoten
 B  c Turleknoten
 C  c  Blutknoten

4.038 Bei welcher Posenart wird ein Stopper verwendet?

 A  c Laufpose
 B  c Antennenpose
 C  c Federkielpose

4.039 Was ist ein Streamer?

 A  c ein kleiner Blinker
 B  c  eine Köderfischimitation aus Weichgummi
 C  c eine große Kunstfliege

4.040 Was ist eine Langleine?

 A  c  eine Angel, bei der viele Haken mit Mundschnüren durch eine Leine verbunden sind
 B  c eine Leine mit der ein Schleppnetz gezogen wird
 C  c ein besonders langer Festmacher
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4.041 Was bedeutet Hakengröße 1?

 A  c  kleiner Haken
 B  c großer Haken
 C  c Karpfenhaken

4.042 Welche Köder sind Kunstköder?

 A  c  Boilies, Würmer
 B  c Maden, Teig
 C  c Blinker, Streamer

4.043 Was bedeutet bei einer Fliegenschnur die Bezeichnung DT?

 A  c doppelt verjüngte Schnur
 B  c Parallelschnur
 C  c  Keulenschnur

4.044 Mit welchem Köder kann man besonders erfolgreich Heringe fangen?

 A  c mit Wattwurm am Naturködersystem
 B  c  mit blanken Haken am Paternostersystem
 C  c mit sehr kleinen Spinnern und Wobblern

4.045 Angelrollen gibt es in verschiedenen Größen. Es gilt: Je stärker die Schnur, desto

 A  c  kleiner ist die Rolle zu wählen
 B  c eher eine Kapselrolle wählen
 C  c größer ist die Rolle zu wählen

4.046 Was sind Wurmhaken?

 A  c Haken mit langem Schenkel
 B  c Haken mit Widerhaken am Schenkel
 C  c  Haken mit Öhr

4.047 Was ist ein „Hamen“?

 A  c ein Gerät zur sachgerechten Betäubung von Fischen
 B  c ein Fischfanggerät mit beutelförmigem Netz
 C  c  ein Gerät zur schonenden Anlandung gehakter Fische

4.048 Wovor muss man Teleskopruten besonders schützen?

 A  c vor Schmutz
 B  c vor Salzwasser
 C  c vor Frost

4.049 Für welche Angelmethode sind Stationär- und Multirolle nicht geeignet?

 A  c Grundbleifischen
 B  c Spinnfischen
 C  c Fliegenfischen

4.050 Was ist ein Schwebnetz?

 A  c  ein spezielles Stellnetz zum Buttfang
 B  c ein feines Stellnetz im Freiwasser, z. B. zum Fang von Maränen
 C  c ein Stellnetz zum Fang von Aalen
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4.051 Was ist eine Senke?

 A  c  ein Netz zum Köderfischfang
 B  c ein Netz zur Aufbewahrung von Köderfischen
 C  c ein Gerät zur Tiefenmessung

4.052 Welche Aufgaben haben Rutenringe?

 A  c  sie wickeln die Schnur auf
 B  c sie erhöhen die Schnurkapazität der Rolle
 C  c sie verteilen die Belastung auf die gesamte Rutenlänge

4.053 Was ist ein Laufblei?

 A  c ein Lotblei
 B  c ein Vorlaufblei vor einem künstlichen Köder
 C  c  ein Lochblei

4.054 Worin besteht die Lockwirkung der künstlichen Trockenfliegen auf den Fisch?

 A  c sie täuschen dem Fisch in der Luft fliegende Insekten als Beute vor
 B  c  sie täuschen dem Fisch auf der Wasseroberfläche schwimmende Insekten als Beute vor
 C  c sie täuschen dem Fisch springende Kleinfische als Beute vor

4.055 Wie weit sollte eine Stationärrolle mit Schnur gefüllt werden?

 A  c  genau bis zum Rand
 B  c bis 1 - 2 mm vor den Rand
 C  c immer nur halb voll, aber mit mindestens 100 m Schnur

4.056 Was ist eine Kopfschnur?

 A  c ein Vorfach
 B  c eine an der Rutenspitze fest angebundene Schnur
 C  c  eine doppelt verjüngte Schnur

4.057 Was macht man mit angerauter und daher unbrauchbarer Schnur?

 A  c man repariert sie durch Einfetten
 B  c sie wird abgeschnitten und ordentlich entsorgt
 C  c  man kann damit nur noch Vorfächer binden

4.058 Welche Haken sind beim Angeln auf Friedfische waidgerecht?

 A  c Drillinge (Dreifachhaken)
 B  c Doppelhaken (Zwillingshaken)
 C  c Einfachhaken (mit oder ohne Widerhaken)

4.059 Wie vermeidet man das Verdrehen der Schnur beim Spinnfischen?

 A  c durch gekrümmte Bleioliven
 B  c  durch Verwendung starker Schnüre
 C  c durch Verwendung eines Wirbels

4.060 Was ist eine Kastenreuse?

 A  c  ein Schleppnetz zum Aalfang
 B  c eine große Reuse zum Fang von Aalen, Raub- und Friedfischen
 C  c ein Aalfang
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4.061 Welche Eigenschaft von Kohlefaserruten kann für den Angler gefährlich werden?

 A  c  das geringe Gewicht
 B  c die hohe Bruchfestigkeit
 C  c die gute Leitfähigkeit von elektrischem Strom bei Blitzschlag oder von Freileitungen

4.062 Warum sollte das Vorfach eine geringere Tragkraft als die Hauptschnur haben?

 A  c  damit der Fisch beim Biss keinen Widerstand spürt
 B  c damit beim unlösbaren Hänger nur das Vorfach abreißt
 C  c damit man es schneller auswechseln kann

4.063 Wie lang ist eine normale Zweihand-Spinnrute?

 A  c 2,10 - 3,00 m
 B  c 3,50 - 5,00 m
 C  c  1,50 - 2,00 m

4.064 An welcher Stelle können Streckruten beim Gebrauch leicht brechen?

 A  c an der Spitze
 B  c  an den Steckverbindungen
 C  c am Griff

4.065 Zum Fang welcher Fische kann ein dünnes Monofil-Vorfach der Stärke 0,25 mm verwendet werden?

 A  c  Rotfedern
 B  c Hechte
 C  c Aale

4.066 Wodurch unterscheidet sich ein Spinner von einem Blinker?

 A  c der Spinner ist leichter als ein Blinker
 B  c das Blatt des Spinners dreht sich um eine Achse
 C  c  der Spinner ist farbiger als ein Blinker

4.067 Was ist ein Twister?

 A  c ein Wirbel
 B  c eine künstliche Fliege
 C  c  ein Weichgummiköder

4.068 Welcher Rollentyp hat einen Schnurfangbügel?

 A  c Kapselrolle
 B  c Multirolle
 C  c Stationärrolle

4.069 Was ist eine Paternosterangel?

 A  c eine kurze zusammenschiebbare Angelrute
 B  c  eine Handangel mit integriertem Bissanzeiger
 C  c eine Handangel mit Bleibeschwerung am Schnurende und mit mehreren Haken an beweglichen  
   Seitenarmen

4.070 Was ist ein Bundgarn?

 A  c  eine mehrfarbige Flechtschnur
 B  c eine Großreusenanlage in Küstengewässern
 C  c eine farbige Angelschnur
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4.071 Was muss vor dem Angeln u. a. überprüft werden?

 A  c  Schnurführungsringe auf Risse, Tragkraft der Schnur, Bremskraft der Rolle
 B  c ausreichende Fettung der Rollenmechanik
 C  c Menge und Qualität der Köder

4.072 Was ist ein Sbirolino?

 A  c  eine sehr feine Antennenpose
 B  c eine Kombination aus Wurfgewicht und Pose
 C  c ein Strömungsblei

4.073 Wie lang ist beim Stippangeln in der Regel die Kopfschnur?

 A  c möglichst halbe Rutenlänge
 B  c möglichst ganze Rutenlänge
 C  c  bis zur zweifachen Rutenlänge

4.074 Bei welchem Rollentyp steht die Spulenachse quer zur Rute?

 A  c bei der Stationärrolle
 B  c  bei der Multirolle
 C  c bei der Kapselrolle

4.075 In welche Hauptgruppen werden die Köder beim Fliegenfischen unterteilt?

 A  c  in Fliegen mit Einfach- und Mehrfachhaken
 B  c in Nass- und Trockenfliegen, Nymphen und Streamer
 C  c in Süß- und Salzwasserfliegen

4.076 Was bewirkt das Getriebe in der Angelrolle?

 A  c es verhindert den Schnurbruch
 B  c es ermöglicht durch die Übersetzung ein schnelles Einholen der Schnur
 C  c  es ermöglicht weite Würfe

4.077 Mit welcher Kurzbezeichnung sind sinkende Fliegenschnüre gekennzeichnet?

 A  c S
 B  c F
 C  c  D

4.078 Was sind Boilies?

 A  c große Stopperkugeln vor einer Laufpose
 B  c feste Teigkugeln als Köder
 C  c Kugeln auf Posenspitzen zur Verbesserung der Sichtbarkeit

4.079 Wonach richtet sich die Rutenlänge unter anderem?

 A  c nach der Größe des Anglers
 B  c  nach Größe und Gewicht der Zielfischart
 C  c nach Angeltechnik, Gewässer- und Uferbeschaffenheit

4.080 Welche Gefahr besteht beim Angeln in Wathose?

 A  c  man kann überhitzen und ohnmächtig werden
 B  c man kann bei einem Sturz möglicherweise nicht mehr aufstehen und ertrinken
 C  c man spürt die Kälte des Wassers nicht und überanstrengt seinen Körper
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4.081 Wo am Rutengriff ist die Fliegenrolle bei der Einhand-Fliegenrute befestigt?

 A  c  vor dem Griffstück (zum Führungsring hin)
 B  c hinter dem Griffstück (am Rutenende)
 C  c in der Mitte des Griffstückes, der Rollenhalter wird von den Fingern umfasst

4.082 Was sind AFTMA - Klassen?

 A  c  Normung der Schnüre und Ruten für die Fliegenfischerei
 B  c Gewichtseinteilung der Meeresschnüre
 C  c Einteilung der Angelfischer bei Wettbewerben

4.083 Wodurch wird eine größere Haltbarkeit eines Knoten bei Kunstfaserschnüren erreicht?

 A  c durch eine größere Zahl von Windungen
 B  c durch stärkere Schnurenden
 C  c  durch Verwendung von Schnüren verschiedener Stärke

4.084 Welcher Knoten eigent sich zum Anbinden von Öhrhaken?

 A  c Blutknoten
 B  c  Clinch- oder Klammerknoten
 C  c Spulenachsenknoten

4.085 Welcher Einfachhaken ist am größten?

 A  c  1
 B  c 3/0
 C  c 18

4.086 Was ist eine Bibberspitze?

 A  c eine spezielle Form der Hakenspitze an besonders fängigen Angelhaken
 B  c ein Bissanzeiger an der Angelrute
 C  c  ein Stock zur Abwehr sich nähernder Tiere

4.087 Was ist für eine Feederrute charakteristisch?

 A  c die unterschiedlich sensiblen, austauschbaren Endspitzen
 B  c der große Rollenhalter
 C  c  das verlängerte Griffteil

4.088 Für welche Fischarten ist der Spinner ein erfolgversprechender Köder?

 A  c Hecht, Flussbarsch
 B  c Aal, Karpfen
 C  c Nase, Rotauge

4.089 Was ist ein Pilker?

 A  c ein Spinnköder aus Weichgummi (Fischimitation)
 B  c  ein schwerer Metallköder, der durch Heben und Senken Raubfische zum Anbiss verleitet
 C  c ein Haken zum Landen großer Fische

4.090 Was sind Fetzenköder?

 A  c  Kunstköder aus bunten länglichen Stofffetzen
 B  c Naturköder aus Teilen von Fischen
 C  c Naturködermontagen bestehend aus einem Bündel von Tauwürmern
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4.091 Die Trockenfliege ist ein erfolgversprechender Köder für den Fang von

 A  c  Barben
 B  c Aalen
 C  c Döbeln (Aiteln)

4.092 Für welche Fischart ist der Blinker ein erfolgversprechender Köder?

 A  c  Barbe
 B  c Bachforelle
 C  c Aal

4.093 Für welche Angelmethode ist die Multirolle besonders gut geeignet?

 A  c für das Schleppfischen
 B  c für das Fliegenfischen
 C  c  für das Stippfischen

4.094 Welche Köder ist besonders erfolgversprechend, wenn Sie große Aale fangen wollen?

 A  c gekochte Kartoffeln
 B  c  toter Köderfisch
 C  c reife Pflaumen

4.095 Wodurch unterscheidet sich das Catherinenblei von den anderen Grundbleitypen?

 A  c  sie sinken schneller zum Grund und eignen sich deshalb besonders zum Fischen in starker Strömung
 B  c Catherinenbleie lassen sich nachträglich an einer fertig geknüpften Angelmontage befestigen
 C  c durch die spezielle Form des Catherinenbleis sind besonders weite Würfe möglich

4.096 Welches Spezialblei wird beim Brandungsangeln verwendet?

 A  c Sargblei
 B  c Olivenblei
 C  c  Krallenblei

4.097 Was ist bei Fischarten mit Stachelstrahlen in der Rückenflosse zu beachten?

 A  c diese Fische müssen einzeln gehältert werden, da sie sich sonst gegenseitig verletzen
 B  c diese Fische sind ungenießbar, weil die Stacheln beim Essen zu gefährlich sind
 C  c  der Fischer muss sich vor schlecht heilenden Verletzungen in Acht nehmen

4.098 Worauf muss man beim Schlachten eines Aales besonders achten?

 A  c dass die Niere im Aal verbleibt, da sie besonders delikat schmeckt
 B  c dass vor dem Ausnehmen Schleim und Schuppen vollständig entfernt werden
 C  c dass kein Aalblut in eine offene Wunde oder in die Augen gerät

4.099 Bei welcher Angelmethode werden Leerwürfe und Rollwürfe eingesetzt?

 A  c beim Fliegenfischen
 B  c  beim Stippfischen
 C  c beim Spinnfischen

4.100 Wie kann man grätenreiche Fische behandeln, dass die Fleischgräten nach dem Braten oder Frittie- 
 ren kaum stören?

 A  c  durch Filetieren der Fische
 B  c durch Einschneiden der Haut und Muskulatur in Abständen von 2-3 mm bis auf die Wirbelsäule
 C  c durch mehrstündiges Einlegen in Salzlake
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5.001 Ist die Wasserspitzmaus naturschutzrechtlich geschützt?

 A  c ja
 B  c nein
 C  c ja, aber an Fließgewässern der Forellen- und Äschenregion darf sie gefangen und getötet werden

5.002 Welche Krebstiere sind gemäß BArtSchV besonders und streng geschützt?

 A  c  Ostsee- und Nordseegarnele
 B  c Taschenkrebs und Nordseekrabbe
 C  c Edel- und Steinkrebs

5.003 Welches Säugetier ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Seehund
 B  c Ringelrobbe
 C  c  Nutria

5.004 Was ist eine „ökologische Nische“?

 A  c der Platz einer Art im Beziehungsgefüge ihrer Umwelt
 B  c  das Rückzugsgebiet speziell einer vom Aussterben bedrohten Tierart
 C  c ein spalten- oder höhlenförmiger Kleinlebensraum von Tieren

5.005 Was ist ein Ökosystem?

 A  c  eine naturnahe Anbaumethode im Ökolandbau
 B  c eine andere Bezeichnung für  „biologischen Landbau“
 C  c ein Begriff für „Lebewesen und ihr Lebensraum“

5.006 Bei Neozoen bzw. Neophyten handelt es sich um

 A  c kranke Tiere bzw. Pflanzen
 B  c seltene einheimische Tiere bzw. Pflanzen
 C  c  fremdländische (eingeschleppte) Tiere bzw. Pflanzen

5.007 Wie werden Edelkrebse und Hummer tierschutzgerecht getötet?

 A  c durch vorsichtiges Abtrennen des Kopfes
 B  c indem sie lebend in ausreichend stark kochendes Wasser gegeben werden
 C  c  durch einen starken Schlag auf den Kopf

5.008 Welche Tierart darf in der freien Natur nicht besetzt werden, da sie in Europa kein natürliches Ver- 
 breitungsgebiet  hat?

 A  c Graskarpfen
 B  c Wildkarpfen
 C  c Bitterling

5.009 Was ist eine Biozönose?

 A  c der besondere Einfluss einer Tier- oder Pflanzenart auf ihren Lebensraum
 B  c das Verbreitungsgebiet einer Tier- oder Pflanzenart
 C  c die Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen in einem bestimmten Lebensraum

5.010 Sie finden am Fischwasser einen toten Eisvogel. Dürfen Sie den Eisvogel in Besitz nehmen, um ihn  
 präparieren zu lassen?

 A  c  ja
 B  c nur, wenn der präparierte Vogel später ausschließlich zu Schulungszwecken eingesetzt wird
 C  c nein
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5.011 Welche Vogelart ist in Deutschland gemäß BArtSchV streng geschützt?

 A  c  Rohrdommel
 B  c Seeadler
 C  c Haubentaucher

5.012 Welche Insekten sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c alle heimischen Libellenarten in allen Entwicklungsstadien
 B  c nur alle heimischen Großlibellenarten in allen Entwicklungsstadien, Kleinlibellen sind nicht besonders 
   geschützt
 C  c alle heimischen Köcherfliegenarten in allen Entwicklungsstadien

5.013 Welche Wasserpflanze ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Sumpfdotterblume
 B  c Schwimmendes und Durchwachsenes Laichkraut
 C  c  Gelbe Teichrose

5.014 Welche Tierarten gehören zu den in Deutschland naturschutzrechtlich besonders geschützten  
 Amphibien?

 A  c Grasfrosch und Laubfrosch
 B  c  Ringelnatter und Kreuzotter
 C  c Zauneidechse und Wasserschildkröte

5.015 Darf der Fischereiberechtigte oder der Fischereiausübungsberechtigte fischfressende Vögel (z. B. 
 Fischadler, Graureiher oder Gänsesäger) töten oder fangen?

 A  c nein
 B  c ja, ohne Einschränkung
 C  c nur Graureiher und Gänsesäger, wenn diese Vögel nachweislich erhebliche Schäden am Fischbe- 
   stand des Fischwassers anrichten

5.016 Gibt es Walarten, die regelmäßig in Schleswig-Holstein vorkommen?

 A  c ja, der Gewöhnliche Schweinswal kommt in Nord- und Ostsee vor
 B  c ja, Schwertwale kommen häufig in der Ostsee vor
 C  c  nein, für Wale sind Nord- und Ostsee zu flach

5.017 Wie muss ein Plattfisch getötet werden?

 A  c durch einen schnellen Schnitt, der die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt
 B  c durch einen kräftigen Schlag auf den Kopf
 C  c  man wirft ihn in kräftig kochendes Wasser

5.018 Ist eine gemeinschaftliche Müllsammelaktion der Fischer am Vereinsgewässer von Nutzen?

 A  c nein, die Fischer sollen sich nur um Fische kümmern
 B  c ja, das Umweltbewusstsein der Angler wird gefördert und der Müll beseitigt
 C  c nein, wenn Fischer den Müll beseitigen, lernen die Verursacher nie korrektes Verhalten

5.019 Gefährden weggeworfene Schnurreste die Umwelt?

 A  c ja, Tiere an Land und im Wasser können sich darin verfangen
 B  c  nein, Angelschnüre verrotten sehr schnell
 C  c nein, die meisten Tiere beißen die Schnur durch und können sich befreien

5.020 Hat die Begradigung eines Fließgewässers Folgen für den Fischbestand?

 A  c  ja, die Artenvielfalt geht zurück
 B  c ja, weil das Gewässer einfacher zu befischen ist und mehr Fische gefangen werden
 C  c nein, der Fischbestand ändert sich nur, wenn das Wasser verunreinigt wird
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5.021 Welche Süßwassermuscheln sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Dreikantmuschel und Quaggamuschel
 B  c alle Erbsenmuschelarten
 C  c Flache und Gemeine Teichmuschel

5.022 Welche Tierarten sind gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c  alle Arten der einheimischen Rundmäuler (Neunaugen)
 B  c alle einheimischen Stichlingsarten
 C  c alle einheimischen Schmerlenarten

5.023 Welche Wasserpflanze ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Fieberklee
 B  c Quellmoos
 C  c  Flutender Hahnenfuß

5.024 Welche Biotope sind landesrechtlich besonders geschützte Biotope (Biotopverordnung)?

 A  c Nord- und Ostsee
 B  c Röhrichte und Quellbereiche
 C  c alle Bereiche der Seen und Flüsse

5.025 Was wird im Naturschutzrecht als Naturgüter bezeichnet?

 A  c Wasser, Boden und Luft
 B  c Wälder, Wiesen und Auen
 C  c Seen, Meere und Flüsse

5.026 Was ist eine sinnvolle Verwertung gefangener Fische?

 A  c die Verwendung zur Ernährung
 B  c das Fotografieren und Zurücksetzen
 C  c  der Verzehr grätenarmer Fische; grätenreiche Fische können entsorgt werden

5.027 Wie sind Aale zu töten?

 A  c durch mehrere kräftige Schläge auf den Kopf
 B  c durch einen die Wirbelsäule durchtrennenden Stich direkt hinter dem Kopf und sofortiges Heraus- 
   nehmen der Eingeweide einschließlich des Herzens
 C  c  durch einen schnellen Schnitt, der die Kehle und die Wirbelsäule durchtrennt

5.028 Worin liegt die Hauptursache für die Gefährdung der meisten Amphibienarten?

 A  c zu viele Raubfische
 B  c zu viele Störche
 C  c Beseitigung von Kleingewässern

5.029 Man findet Müll am Angelplatz. Wie verhält man sich?

 A  c man sammelt ihn ein und entsorgt ihn ordnungsgemäß
 B  c  man beachtet ihn nicht, da man den Müll ja nicht verursacht hat
 C  c man vergräbt ihn am Ufer

5.030 Welches Ziel hat der gesetzliche Artenschutz?

 A  c den Schutz von Parks und Gärten
 B  c Schutz exotischer Tier- und Pflanzenarten in unseren Zoos
 C  c den Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten
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5.031 Welche Vogelarten sind in Deutschland gemäß BArtSchV streng geschützt?

 A  c  Rothals- und Schwarzhalstaucher
 B  c Höckerschwan und Gänsesäger
 C  c Blässhuhn und Graureiher

5.032 Welche Süßwassermuschel ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders und streng geschützt?

 A  c  Gemeine Teichmuschel
 B  c Chinesische Teichmuschel
 C  c Flussperlmuschel

5.033 Welche Wasserpflanze ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Krebsschere
 B  c Sumpfdotterblume
 C  c  Wasserhahnenfuß

5.034 Gibt es eine allgemeine Verpflichtung zum Schutz der Natur?

 A  c nein, nur spezielle, gebietsbezogene Verpflichtungen
 B  c  ja, das regelt das Fischereigesetz
 C  c ja, festgelegt im Naturschutzrecht: jeder soll sich so verhalten, dass Natur und Landschaft nicht  
   mehr als unvermeidbar beeinträchtigt werden

5.035 Röhricht- und Schilfbestände sind beliebte Brutplätze bestimmter Vogelarten. Bei welchen Arten 
 trifft das zu?

 A  c Eisvogel und Wasseramsel
 B  c Graureiher und Schwarzstorch
 C  c Rohrdommel und Blässhuhn

5.036 Regelt das Tierschutzrecht auch den Umgang mit Fischen?

 A  c nein, es regelt nur den Umgang mit Säugetieren
 B  c nein, es regelt nur den Umgang mit Landlebewesen
 C  c  ja, auch der Umgang mit Fischen ist im Tierschutzrecht geregelt

5.037 Wie dürfen lebende Krebse vorübergehend aufbewahrt werden?

 A  c auf Eis
 B  c auf einer feuchten Unterlage
 C  c  in trockenen Tüchern

5.038 Beim abendlichen Fischen an einem Weiher beobachten Sie einen Haubentaucher beim Nestbau im 
 Schilf. Was dürfen Sie tun?

 A  c den Vogel aus größerer Entfernung mit einem Fernglas beobachten
 B  c  den Vogel verscheuchen
 C  c so lange möglicht nah am Nest angeln, bis der Haubentaucher den Nestbau aufgibt

5.039 Was wirkt sich nachteilig auf den Fischbestand eines Flusses aus?

 A  c Fischtreppen
 B  c  Sohlgleiten
 C  c Staustufen

5.040 Wann ist am Gewässer Rücksicht auf Wasservögel zu nehmen?

 A  c  während der Morgen- und Abenddämmerung
 B  c an trüben Tagen, wegen der verringerten Fluchtdistanz
 C  c immer, aber besonders während der Brut- und Aufzuchtzeit

Prüfungsfragen V - Tier-, Natur- und Umweltschutzrecht



166
Leitfaden zur Vorbereitung auf die Fischereischeinprüfung in Schleswig-Holstein, 13. Auflage 2022, © Anglerverband Schleswig-Holstein e.V.

5.041 Welche Vogelart ist in Deutschland gemäß BArtSchV streng geschützt?

 A  c  die Heringsmöwe
 B  c der Eisvogel
 C  c die Silbermöwe

5.042 Welche Wasserpflanze ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c  Pfeilkraut
 B  c Weiße Seerose
 C  c Froschlöffel

5.043 Sind in Deutschland Süßwassermuscheln naturschutzrechtlich geschützt?

 A  c ja, die Dreikantmuschel
 B  c ja, alle heimischen Großmuschelarten
 C  c  nein

5.044 Gibt es in Schleswig-Holstein ein Walschutzgebiet?

 A  c nein, Wale kommen hier nicht vor
 B  c ja, in einem Teil des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
 C  c ja, in der Lübecker Bucht

5.045 Was versteht man in der Ökologie unter „Verinselung“?

 A  c  die Schaffung von Inseln in periodisch überschwemmten Gebieten
 B  c eine Erschwerung des Austausches von Erbgut zwischen isolierten Populationsteilen
 C  c die Anlage von ökologischen Inseln an Land oder in Gewässern zur Erhaltung bedrohter Arten

5.046 Welche Fische dürfen ohne vorherige Betäubung getötet werden?

 A  c Dorsche und Heringe
 B  c Karpfen und Schleien
 C  c  Aale und Plattfische

5.047 Mit welchen Wechselbeziehungen befasst sich die Ökologie?

 A  c mit den Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen (Tieren und Pflanzen) untereinander und zu  
   ihrer Umwelt
 B  c mit den Wechselbeziehungen nur zwischen Mensch und Tieren
 C  c  mit den Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Tier sowie den Pflanzen

5.048 Sie wollen sich im Frühjahr an einem See einen Angelplatz schaffen. Dürfen Sie im April dazu eine  
 Schneise im Schilfbestand freischneiden?

 A  c ja, aber nur außerhalb von Natur- und Landschaftsschutzgebieten
 B  c  nein, das verbietet sich aus Gründen des Biotopschutzes
 C  c ja, als Fischereiausübungsberechtigter sind Sie dazu im Rahmen des Uferbenutzungsrechts berechtigt

5.049 Ist die Beseitigung eines Kleingewässers eine naturfeindliche Maßnahme?

 A  c ja, weil dadurch der Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen zerstört wird
 B  c  nein, weil dadurch Brutstätten von Stechmücken beseitigt werden
 C  c nein, weil dadurch landwirtschaftliche Produktionsflächen gewonnen werden

5.050 Als „Fluchtdistanz“ bezeichnet man die Entfernung

 A  c  eines Tieres zu einem Feind oder einer Störung, ab der es flüchtet
 B  c die ein Tier auf der Flucht vor einem Feind oder einer Störung zurücklegt
 C  c die Tiere in einem Schwarm auf der Flucht zueinander halten, um Feinde zu verwirren
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5.051 Welche Vogelart ist in Deutschland gemäß BArtSchV streng geschützt?

 A  c Singschwan
 B  c Höckerschwan
 C  c Graugans

5.052 Welche Lurche sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c  alle heimischen Arten
 B  c nur die Froschlurche
 C  c nur Laub- und Wasserfrosch

5.053 An Ihrem Angelplatz wächst die Wasserschwertlilie. Dürfen Sie einzelne Stängel abpflücken?

 A  c Sie dürfen nur einzelne Stängel zur Samengewinnung abpflücken
 B  c die Wasserschwertlilie gehört zu den besonders geschützten Pflanzen und darf nicht abgepflückt  
   werden
 C  c  Sie dürfen nur einzelne Blütenstängel für einen Handstrauß abpflücken

5.054 Was ist ein Naturschutzgebiet?

 A  c ein Erholungsgebiet
 B  c  ein großer Botanischer Garten
 C  c eine besonders geschützte Vorrangfläche für den Naturschutz

5.055 Was wird als Biotopschutz bezeichnet?

 A  c der Schutz nur des Lebensraumes
 B  c der Schutz einzelner Arten in einem Lebensraum
 C  c der Schutz des Lebensraumes einer Lebensgemeinschaft wild lebender Tiere und Pflanzen

5.056 Was bedeutet waidgerechtes Fischen?

 A  c eine komplizierte Fangmethode unter Weiden
 B  c waidgerecht ist ein Wort der Jägersprache und hat mit dem Fischen nichts zu tun
 C  c  das Fangen, Töten, Versorgen und Verwerten von Fischen gemäß guter fachlicher Praxis und in 
   Übereinstimmung mit dem Tierschutzrecht

5.057 Darf man Heringe im Eimer zappeln lassen, um schnell weiter zu angeln?

 A  c ja, denn die Heringe sind sehr empfindlich und sterben ganz schnell
 B  c nein, sie sind zu betäuben und zu töten
 C  c  ja, aber nur, wenn man sie als lebende Köderfische verwenden will

5.058 Was ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten?

 A  c die freie Landschaft auf Wirtschaftswegen zu bewandern
 B  c  Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleg- 
   lich entnehmen
 C  c wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen

5.059 Wie entsorgt man seinen Müll am Angelplatz?

 A  c man nimmt ihn mit nach Hause und entsorgt ihn im Müllbehälter
 B  c  man lässt ihn am Angelplatz unauffällig zurück
 C  c man vergräbt ihn am Ufer

5.060 Ist es richtig seinen Angelplatz in der Nähe einer Eisvogelniströhre zu wählen?

 A  c  ja, denn dort gibt es auch viele Fische
 B  c nein, das Angeln an Steilufern ist zu gefährlich
 C  c nein, Niströhren sind zu meiden, um das Brutgeschäft nicht zu stören
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5.061 Welche Insekten sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c  Rachenbremsen und Kriebelmücken
 B  c alle Stein- und Eintagsfliegenarten
 C  c alle Bienen- und Hummelarten sowie die Hornisse

5.062 Welche Wasserpflanze ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c  Sumpfschlangenwurz (Calla)
 B  c Brunnenkresse
 C  c alle Wasserlinsenarten

5.063 Welche Säugetierarten sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c Schermaus und Nutria
 B  c Biber und Wolf
 C  c  Waschbär und Marderhund

5.064 Welche Tierarten gehören zu den Amphibien?

 A  c Wasserfrosch und Gelbbauchunke
 B  c  Ringelnatter und Blindschleiche
 C  c Zauneidechse und Europäische Sumpfschildkröte

5.065 Darf in Naturschutzgebieten geangelt werden?

 A  c  nein, grundsätzlich nicht
 B  c nur mit Genehmigung der Ordnungsbehörde
 C  c grundsätzlich ja, Einschränkungen und Verbote sind jedoch zu beachten

5.066 Welche Biotope sind landesrechtlich besonders geschützte Biotope (Biotopverordnung)?

 A  c Wattflächen und Salzwiesen im Küstenbereich
 B  c Nord- und Ostsee
 C  c  Seen und Flüsse

5.067 Was bezeichnet man als „Mauser“?

 A  c die tägliche Gefiederpflege bei Vögeln
 B  c den regelmäßigen Gefiederwechsel bei Vögeln
 C  c  die Pflege der Jungvögel im Nest durch die Elterntiere

5.068 Wer darf nach dem Tierschutzgesetz ein Wirbeltier töten?

 A  c wechselwarme Wirbeltiere, z. B. Fische, darf im Gegensatz zu Warmblütern jeder töten
 B  c  jedermann, der sich das zutraut
 C  c nur, wer die dazu nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt

5.069 Was ist ein „Biotop“?

 A  c der Lebensraum einer Pflanzenart
 B  c  ein Lehrfach im Biologiestudium
 C  c der Lebensraum einer Lebensgemeinschaft

5.070 Was versteht man unter dem Begriff „Rote Liste“?

 A  c  eine regionale oder weltweite Liste mit Angaben zum Gefährdungsstatus von Tier- und Pflanzenarten
 B  c eine regionale Liste der Gewässer, die nicht befischt werden dürfen
 C  c eine Liste der im Fischgewässer verbotenen Fangmethoden
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5.071 Welche Vogelart ist in Deutschland gemäß BArtSchV streng geschützt?

 A  c  Weißstorch (Storch)
 B  c Haubentaucher
 C  c Silbermöwe

5.072 Zählt die Ringelnatter zu den naturschutzrechtlich besonders geschützten Tierarten?

 A  c  nein
 B  c ja
 C  c nur in naturschutzrechtlich besonders geschützten Gebieten

5.073 Warum suchen Kröten im Frühjahr Gewässer auf?

 A  c um im Wasser ihren Laich abzusetzen
 B  c weil sie in der wärmeren Jahreszeit im Wasser leben
 C  c  um sich nach der Winterstarre einen Nahrungsvorrat anzulegen

5.074 Welche Wasserinsekten sind in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt?

 A  c alle heimischen Zuckmückenarten in allen Entwicklungsstadien
 B  c  alle heimischen Kolbenwasserkäferarten in allen Entwicklungsstadien
 C  c alle heimischen Köcherfliegenarten in allen Entwicklungsstadien

5.075 Welches Krebstier ist in Deutschland gemäß BArtSchV besonders geschützt und darf dennoch  ge- 
 mäß Fischereirecht gefangen werden?

 A  c  Ostseegarnele
 B  c Hummer
 C  c Wollhandkrabbe

5.076 Wo erfährt man, welche Pflanzen und Tiere vor Ort als gefährdet gelten?

 A  c vorrangig in der „Roten Liste“ des Bundeslandes, in dem man sich gerade befindet
 B  c vorrangig im Washingtoner Artenschutzabkommen
 C  c  vorrangig im Tierschutzgesetz

5.077 Was ist zu tun, wenn sich in einem Gewässer Weiße Seerosen ansiedeln?

 A  c es ist eine geschützte Art, die man nicht beeinträchtigen darf
 B  c es ist eine geschützte Art, die man durch Düngung des Gewässers fördern soll
 C  c  es ist eine unerwünschte Art, die man aus dem Gewässer entfernen soll

5.078 Wie soll sich ein Angler im Uferbereich mit Schilf und Röhricht verhalten?

 A  c immer sehr umsichtig; Wasservögel leben, brüten und suchen dort nach Nahrung
 B  c  im Winter sehr umsichtig, denn dann sind Vögel wegen der Mauser flugunfähig
 C  c im Sommer sehr umsichtig; Wasservögel rasten dann dort und brauchen Ruhe

5.079 Welche Biotope sind landesrechtlich besonders geschützte Biotope (Biotopverordnung)?

 A  c Nord- und Ostsee
 B  c Moore und Sümpfe
 C  c Seen und Flüsse

5.080 Welche Biotope sind landesrechtlich besonders geschützte Biotope (Biotopverordnung)?

 A  c Nord- und Ostsee
 B  c  Küstendünen und Seegraswiesen
 C  c Seen und Flüsse
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5.081 Gibt es außer Naturschutzgebieten noch andere Arten von Schutzgebieten?

 A  c  nein, es gibt nur Naturschutzgebiete
 B  c ja, zum Beispiel Nationalparke oder Landschaftsschutzgebiete
 C  c ja, zum Beispiel Zoos und Botanische Gärten

5.082 Hat das Entfernen von Ufergehölz Auswirkungen auf ein Gewässer?

 A  c  nein, zwischen Uferbewuchs und Gewässer gibt es keine Beziehungen
 B  c ja, durch den erhöhten Sonneneinfall wird der Pflanzenwuchs gefördert
 C  c ja, die Fänge gehen stark zurück, weil Fische die Angler schneller bemerken

5.083 Was regeln Bundes- und Landesnaturschutzgesetz?

 A  c den Schutz von Pflanzen und Wirbeltieren
 B  c den Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich
 C  c  den Schutz von Tieren vor unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden

5.084 Welche Aussage über ein Naturschutzgebiet ist richtig?

 A  c jeder, der sich in dem Gebiet aufhält, muss die Vorschriften befolgen
 B  c  Naturschutz ist eine Aufgabe der Behörden, die Privatpersonen nicht betrifft
 C  c Angeln ist praktischer Naturschutz und darf in jedem Schutzgebiet ausgeübt werden

5.085 Welche Aussage zum Naturschutzrecht ist richtig?

 A  c  für Angler gilt das Naturschutzrecht nicht, sondern nur das Fischereirecht
 B  c durch das Naturschutzrecht kann das Fischereirecht eingeschränkt sein
 C  c Angler sollten aus Gründen des Naturschutzes jeden gefangenen Fisch zurücksetzen

5.086 Wie ist der Naturschutz in Deutschland gesetzlich geregelt?

 A  c nur im Bundesnaturschutzgesetz
 B  c im Bundesnaturschutzgesetz und ergänzend in Landesnaturschutzgesetzen
 C  c  nur in Landesnaturschutzgesetzen

5.087 Sollen Fließgewässer von der Quelle bis zur Mündung durchgängig sein?

 A  c ja, damit Angler jede Stelle im Gewässer erreichen können
 B  c ja, damit Fische ihre Laichgebiete und andere Lebensräume erreichen können
 C  c  nein, Fische sollten besser in abgeschlossenen Gewässerbereichen leben

5.088 In welchen Fällen ist Fischbesatz für den Artenschutz notwendig?

 A  c wenn zu wenig kapitale Fische im Gewässer vorhanden sind
 B  c  wenn die natürlichen Reproduktionsbedingungen beeinträchtigt sind
 C  c eigentlich immer als Ergänzung zur natürlichen Vermehrung

5.089 Gibt es Biber und Fischotter in Schleswig-Holstein?

 A  c nein, diese Arten sind in Schleswig-Holstein ausgestorben
 B  c  ja, es gibt starke Bestände an fast allen Fließgewässern
 C  c ja, aufgrund von Schutzprogrammen entwickeln sich die Bestände wieder

5.090 Wer darf in Gewässern, die zur Fischerei genutzt werden, Frösche fangen?

 A  c niemand, der Fang von Fröschen ist naturschutzrechtlich verboten
 B  c  jedermann
 C  c nur die im Gewässer zur Fischereiausübung Berechtigten, soweit die Frösche nachhaltig genutzt 
   werden
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5.091 Was bezeichnet man als Umweltschutz?

 A  c  Schutz und Erhaltung aller Bereiche der Umwelt, also Boden, Wasser, Luft, Klima
 B  c Schutz einzelner Tiere vor Schmerzen, Leiden oder Schäden
 C  c Schutz gefährdeter Pflanzen und Wirbeltiere

5.092 Was versteht man unter dem Begriff „Ökologie“?

 A  c  die „Lehre vom Naturhaushalt“
 B  c die „Lehre vom Leben“, also die Wissenschaft von den Lebewesen
 C  c eine Kurzbezeichnung für „ökologischen Landbau“

5.093 Als Fischereiausübungsberechtigter an einem See beobachten Sie im Frühjahr ein Gänsesägerpaar 
 beim Nestbau. Wie dürfen Sie handeln?

 A  c Sie dürfen weder das Nest zerstören, noch die Gänsesäger vertreiben
 B  c aus Sorge um den Fischbestand zerstören Sie das Nest
 C  c  Sie warten bis die Vögel brüten, dann bleiben Sie so lange nah beim Nest bis die Eier erkalten und 
   sich sicher keine Küken entwickeln

5.094 Wann brüten Eisvögel?

 A  c Februar bis Mai
 B  c  März bis September
 C  c Juli bis Oktober

5.095 Welche Naturschutzbehörden gibt es in Schleswig-Holstein?

 A  c  untere Jagd- und Fischereibehörde, untere Naturschutzbehörde
 B  c Kreisumweltämter, Landesumweltamt
 C  c untere, obere (LLUR) und oberste Naturschutzbehörde (MELUND)

5.096 Wann liegt ein vernünftiger Grund zum Töten eines Fisches vor?

 A  c immer wenn der Angler einen gültigen Fischereischein und Erlaubnisschein besitzt
 B  c wenn der Fisch als Lebens- oder Futtermittel verwertet wird
 C  c  wenn die Fangmenge über den Erfolg des Anglers bei einem Wettfischen entscheidet

5.097 Welche Aussage zum Tierschutz ist richtig?

 A  c niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen oder Leiden zufügen
 B  c Tierschutz gilt nur für Säugetiere
 C  c  niemand darf Tiere verletzen oder töten, die nicht zum Verzehr bestimmt sind

5.098 Unter nachhaltiger Nutzung versteht man

 A  c die Erhaltung der Erträge durch jährlichen Besatz
 B  c  die Abnahme der Fischbestände ohne Besatz
 C  c die Abschöpfung des natürlichen Fischertrages ohne Beeinträchtigung der Reproduktionsfähigkeit 
   der Bestände

5.099 Als Pächter eines Forellenbachs stellen Sie im Mai fest, dass sich an diesem Gewässer eine Reiher- 
 kolonie etabliert. Wie dürfen Sie handeln?

 A  c Sie nehmen die Gelege aus
 B  c  die Reiherkolonie darf nicht gestört werden
 C  c aufgrund der zu erwartenden hohen Fischverluste vertreiben Sie die Graureiher

5.100 Fische sind für die Fortpflanzung bestimmter heimischer Muschelarten wichtig,

 A  c weil die Muschellarven einen Teil ihrer Entwicklung auf den Kiemen oder der Haut von Fischen ver- 
   bringen
 B  c weil sie kleine Jungmuscheln fressen und sie anderorts unverdaut wieder ausscheiden
 C  c weil sie sich bevorzugt von Muschelparasiten ernähren
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6.001 Welche Tierart ist in Schleswig-Holstein Gegenstand des Fischereirechts?

 A  c  Fischotter
 B  c Fischadler
 C  c Herzmuschel

6.002 Wodurch wird ein Fischereischein in Schleswig-Holstein erst gültig?

 A  c  ein Fischereischein ist nach Ausgabe durch die Behörde auf Lebenszeit gültig
 B  c durch den Nachweis, die Fischereiabgabe für das laufende Jahr bezahlt zu haben
 C  c durch das mitgeführte Zeugnis über die bestandene Fischerprüfung

6.003 Erstreckt sich das Fischereirecht auch auf alle Entwicklungsstadien der „Fische im Sinne des Landes- 
 fischereigesetzes“?

 A  c nein, auf den Laich der Fische erstreckt sich das Fischereirecht nicht
 B  c nein, nur auf alle Entwicklungsstadien der zoologisch zu den Fischen gehörenden Arten
 C  c  ja, auf alle Entwicklungsstadien der Fische, Schalen- und Krustentiere und Neunaugen

6.004 Welches Mindestmaß gilt für die Meerforelle in den Küstengewässern des Landes Schleswig- 
 Holstein?

 A  c 35 cm
 B  c  40 cm
 C  c 45 cm

6.005 Welche Schonzeit gilt für die Meerforelle in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c  vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember für Fische im Laichkleid
 B  c vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember für silbrige Fische mit losen Schuppen
 C  c vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember, nur für weibliche Fische

6.006 Wie sind Reihen von Stellnetzen und Aalreusen in den Küstengewässern der schleswig-holsteini- 
 schen Ostsee an ihren Enden zu kennzeichnen?

 A  c mit einer roten Flagge
 B  c mit einer schwarzen Flagge
 C  c Stellnetze mit zwei roten, Aalreusen mit zwei schwarzen Flaggen

6.007 Welches Mindestmaß hat das Rotauge in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 15 cm
 B  c Rotaugen haben kein Mindestmaß
 C  c  20 cm

6.008 Darf ein Fischereiverein das gesetzliche Mindestmaß heruntersetzen?

 A  c ja, wenn die Fischart im Fanggewässer nicht gefährdet ist
 B  c nur mit Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde
 C  c nein

6.009 Mit welchen Fischarten ist in Schleswig-Holstein Besatz in offenen Binnengewässern erlaubt?

 A  c mit allen Fischarten, die bereits im Besatzgewässer vorkommen
 B  c  nur mit Aal und Karpfen
 C  c nur mit regional heimischen und nicht gebietsfremden Fischarten

6.010 Wer kann in Schleswig-Hostein einen „Urlauberfischereischein“ erhalten?

 A  c jede Person, die keinen Fischereischein besitzt
 B  c nur Personen mit Hauptwohnung in Schleswig-Holstein, die keinen Fischereschein besitzen
 C  c alle Personen die keinen Fischereischein besitzen und deren Hauptwohnung nicht in Schleswig- 
   Holstein liegt
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6.011 Welche stehenden Gewässer nicht größer als 0,5 Hektar zählen gemäß Fischereirecht von Schleswig- 
 Holstein zu den geschlossenen Gewässern?

 A  c  zum unmittelbaren Haus- oder Hofbereich gehörende stehende Gewässer ohne eine zum Fisch- 
   wechsel geeignete Verbindung zu einem offenen Gewässer
 B  c alle stehenden Gewässer unter 0,5 Hektar ohne Möglichkeit zum Fischwechsel mit offenen Gewässern
 C  c alle stehenden Gewässer unter 0,5 Hektar innerhalb eingezäunter Haus- und Hofbereiche

6.012 In welchem Küstengewässer Schleswig-Holsteins ist zum Fischfang ein Erlaubnisschein nötig?

 A  c in der Flensburger Förde
 B  c in der Schlei
 C  c in der Kieler Förde

6.013 Was ist ein Laichschonbezirk?

 A  c ein naturschutzrechtlich zur Laichzeit der Amphibien geschützter Gewässerteil
 B  c ein naturschutzrechtlich zur Laichzeit von Fischen und Amphibien geschützter Gewässerteil
 C  c ein fischereirechtlich geschützter Gewässerteil mit besonders geeigneten Laich- und Aufwuchsplätzen 
   für Fische

6.014 Welches Mindestmaß gilt für die Makrele in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern der 
 Nordsee?

 A  c 20 cm
 B  c  25 cm
 C  c 30 cm

6.015 Welche Schonzeit gilt für Fluss- und Meerneunaugen in den schleswig-holsteinischen Küstengewäs- 
 sern der Nord- und Ostsee?

 A  c vom 15. April bis zum 30. April
 B  c ganzjährig
 C  c vom 01. Juli bis zum 31. Oktober

6.016 Wo ist in Schleswig-Holstein in der Ostsee die Stellnetzfischerei verboten?

 A  c generell in einem Streifen bis 200 m Abstand von der Uferlinie
 B  c innerhalb der  3-Seemeilen-Zone
 C  c in einem Streifen bis 200 m Abstand von der Uferlinie, mit einigen lokalen Ausnahmen

6.017 Welches Mindestmaß hat der Rapfen in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 50 cm
 B  c 55 cm
 C  c  60 cm

6.018 Welche Aussage zum Fischereipachtvertrag ist zutreffend?

 A  c der Vertrag ist schriftlich abzuschließen und die Pachtzeit ist ausnahmslos auf mindestens 12 Jahre 
   festzusetzen
 B  c Fischereipachtverträge sind schriftlich abzuschließen, kürzere Pachtzeiten als 12 Jahre kann die 
   obere Fischereibehörde zulassen
 C  c wer einen Fischereipachtvertrag abschließen will, muss einen gültigen Fischereischein besitzen 
   und einen solchen vorher während drei Jahren besessen haben

6.019 Wie sind Reusen in schleswig-holsteinischen Binnengewässern zu kennzeichnen?

 A  c mit schwarzen Flaggen
 B  c mit roten Flaggen
 C  c in Binnengewässern gibt es dafür keine Vorschriften

6.020 Gelten Fischereischeine anderer Bundesländer auch in Schleswig-Holstein?

 A  c  ja, uneingeschränkt
 B  c nein, man benötigt als Urlauber unbedingt einen in Schleswig-Holstein ausgestellen Urlauberfische- 
   reischein
 C  c ja, aber nur, wenn der Inhaber die Hauptwohnung nicht in Schleswig-Holstein hat
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6.021 Gibt es Teile von Flüssen, die nach Fischereigesetz des Landes Schleswig-Holstein als Küstenge- 
 wässer gelten?

 A  c  nein, alle Flüsse gehören zu den Binnengewässern
 B  c ja, diese sind in der Anlage zum Fischereigesetz aufgeführt
 C  c ja, die Schlei

6.022 Wofür wird die Fischereiabgabe von der obersten Fischereibehörde verwendet?

 A  c  für die Fischereiaufsicht an Küstengewässern
 B  c für die Personalkosten der Fischereiverwaltung
 C  c für die Förderung der Fischbestände, der Gewässer und der Fischerei

6.023 Welche Fanggeräte oder Fangmittel sind in Schleswig-Holstein verboten?

 A  c künstliches Licht
 B  c Senknetze und Reusen
 C  c  Stellnetze und Schleppnetze

6.024 Wie misst man die Länge eines Fisches?

 A  c von der Kopfspitze bis zum Ende der Schwanzflosse
 B  c  vom Kiemendeckelende bis zum Schwanzende
 C  c von der Kopfspitze bis zum Ansatz der Schwanzflosse

6.025 Für welche Gewässer gilt das Landesfischereigesetz Schleswig-Holsteins?

 A  c nur für Küstengewässer
 B  c nur für Binnengewässer
 C  c für Küsten- und Binnengewässer

6.026 In welchen Gebieten ist Wattwurmgraben und -spülen für Fischereischeininhaber und Erwerbsfische- 
 reibetriebe grundsätzlich verboten?

 A  c in für den Badebetrieb gekennzeichneten Gebieten
 B  c im Grabungsschutzgebiet Nordfriesisches Wattenmeer
 C  c in Vogelschutzgebieten

6.027 Welches Mindestmaß hat der Zander in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 40 cm
 B  c 45 cm
 C  c  50 cm

6.028 Welche Schonzeit gilt für den Flussbarsch in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c vom 01. Januar bis zum 01. April
 B  c vom 01. April bis zum 30. Juni
 C  c der Flussbarsch unterliegt keiner Schonzeit

6.029 Dürfen Freizeitfischer in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein die Stellnetz- und Reusen- 
 fischerei ohne besondere Erlaubnis betreiben?

 A  c ja, aber nur in einem seewärtigen Abstand von 200 m zur Uferlinie
 B  c nein, dort gibt es für Freizeitfischer lediglich das Recht des freien Fischfangs mit der Handangel im  
   Sinne des Landesfischereigesetzes
 C  c ja, die Stellnetz- und Reusenfischerei in Küstengewässern gehört ohne Einschränkung zum Recht  
   des freien Fischfangs

6.030 Was ist Fischwilderei?

 A  c  eine Ordnungswidrigkeit gemäß Landesfischereigesetz
 B  c eine Ordnungswidrigkeit gemäß Binnenfischereiverordnung
 C  c eine Straftat gemäß Strafgesetzbuch
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6.031 Was wird im Rahmen der Hegepflicht insbesondere gefordert?

 A  c  bei Fischarten, die durch die Fänge der Freizeitfischer nachhaltig reduziert werden jährlich Besatz  
   einzubringen
 B  c einen den Gewässerverhältnissen entsprechenden heimischen Fischbestand zu erhalten
 C  c einen den Gewässerverhältnissen entsprechenden Bestand aller im Gewässer vorkommenden hö- 
   heren Wasserlebewesen, speziell der Fische zu erhalten

6.032 Welche Personen benötigen in Schleswig-Holstein beim Fischfang keinen Fischereischein?

 A  c  Personen, die vom Ufer der Küstengewässer aus den freien Fischfang mit der Handangel ausüben
 B  c Personen, die das achzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben unter der Aufsicht eines Inha- 
   bers eines gültigen Fischereischeins
 C  c Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben unter der Aufsicht eines Inhabers  
   eines gültigen Fischereischeins

6.033 Wer ist in Schleswig-Holstein berechtigt Fischereierlaubnisscheine auszustellen?

 A  c die örtliche Ordnungsbehörde
 B  c der Fischereiberechtigte und der Fischereiausübungsberechtigte (Pächter)
 C  c  nur der Fischereiberechtigte

6.034 Welches Mindestmaß gilt für die Aalmutter in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern der 
 Nord- und Ostsee?

 A  c 23 cm
 B  c  25 cm
 C  c 27 cm

6.035 Welche Schonzeit gilt für den Dorsch in den schleswig-holsteinischen Küstengewässern der Ostsee?

 A  c vom 15. Juni bis zum 15. September
 B  c der Dorsch hat in der Ostsee keine Schonzeit
 C  c vom 01. Januar bis zum 15. März

6.036 Welche besondere Vorschrift gilt für das Schleppangeln in den Küstengewässern des Landes Schleswig- 
 Holstein?

 A  c Schleppangeln ist auf der Ostsee verboten
 B  c wer mit Schleppangeln fischt, muss stehenden Fanggeräten ausweichen
 C  c es gibt keine besondere Vorschriften für Schleppangler

6.037 Welches Mindestmaß hat der Lachs in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 60 cm
 B  c 70 cm
 C  c  50 cm

6.038 Welche Kunstköder sind im Geltungsbereich der Küstenfischereiverordnung Schleswig-Holsteins 
 verboten?

 A  c Pilker mit je einem Drilling am oberen und am unteren Ende
 B  c Heringspaternoster mit mehr als drei Haken sowie Kunstköder an Haken mit Bleikopf
 C  c Pilker mit feststehenden Haken

6.039 Welche Voraussetzung ist für eine Genehmigung zum Elektrofischen nötig?

 A  c der Nachweis ausreichender praktischer Erfahrung als Helfer beim Elektrofischen
 B  c ein ärztliches Attest, das dem Elektrofischer die gesundheitlichen Voraussetzungen bestätigt
 C  c eine Person mit Bedienungsschein oder ein Fischwirt sowie der Zulassungsschein für das Elektro- 
   fischereigerät

6.040 Ist in Schleswig-Holstein der Fischfang in Fischwegen verboten?

 A  c  in Fischwegen aller Art ist grundsätzlich jeder Fischfang verboten
 B  c in Fischwegen ist jeder Fischfang verboten, außer es handelt sich um naturnahe Fischwege, welche  
   die ganze Gewässerbreite einnehmen
 C  c in Fischwegen aller Art ist ausschließlich der Fang von nicht heimischen Fischen zulässig
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6.041 Welche Aussage zu gewerblich unterhaltenen geschlossenen Gewässern (Angelteichen) ist zutreffend?

 A  c  der Betreiber darf den Fischfang nur Personen mit gültigem Fischereischein gestatten
 B  c damit keine Fische zurückgesetzt werden müssen, dürfen die Betreiber solche Angelteiche nur mit  
   fangfähigen Fischen besetzen
 C  c wer fischt braucht keinen Fischereischein, wenn der Betreiber die ordnungsgemäße Fischerei durch  
   geeignete Aufsichtspersonen gewährleistet

6.042 Was ist Inhalt des Fischereirechts?

 A  c Befugnis, in einem Gewässer Fische zu hegen, zu fangen und sich anzueignen (Fischerei)
 B  c Befugnis, in einem Gewässer alle fischereilich nutzbaren Wasserlebewesen zu hegen, zu fangen  
   und sich anzueignen
 C  c Befugnis, in einem Gewässer die Fischerei unbeschränkt mit beliebig vielen zulässigen Fanggerä- 
   ten auszuüben

6.043 Was ist ein Fischschonbezirk?

 A  c ein durch Verordnung dazu erklärter Gewässerbereich, der für den Bestand oder den Wechsel der 
   Fische von besonderer Bedeutung ist
 B  c ein Gewässerbereich, in dem die Mindestmaße um 5 cm angehoben sind
 C  c  ein Gewässerbereich, in dem alle Fischarten ganzjährig geschont sind

6.044 Welches Mindestmaß gilt für den Aal in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 23 cm
 B  c  45 cm
 C  c 30 cm

6.045 Welche Schonzeit gilt für den Ostseeschnäpel in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c vom 01. Dezember bis zum 30. März
 B  c vom 15. Dezember bis zum 28. Februar
 C  c vom 01. Dezember bis zum 28. Februar

6.046 Darf der Inhaber eines Fischereierlaubnisscheins für ein Gewässer in diesem Gewässer selbststän- 
 dig Besatzmaßnahmen vornehmen?

 A  c nein, das darf nur der in vollem Umfang Fischereiausübungsberechtigte
 B  c ja, die Fischereierlaubnis schließt grundsätzlich auch eine Besatzerlaubnis zur Verbesserung der  
   Fänge ein
 C  c ja, aber er muss alle fischereirechtlichen Vorgaben zur Besatzfischherkunft und -qualität einhalten

6.047 Was regelt die Binnen- und die Küstenfischereiverordnung Schleswig-Holsteins vor allem?

 A  c Mindestmaße, Schonzeiten, Schonbezirke und verbotene Fangmethoden
 B  c erlaubte Besatz- und Fangmengen, Anforderungen an Fangmeldungen
 C  c  technische Anforderungen an alle Fanggeräte

6.048 Welche Schonzeit gilt für die Bach- und Meerforelle in den Binnengewässern des Landes Schleswig- 
 Holstein?

 A  c vom 01. November bis zum 31. Dezember
 B  c vom 01. Oktober bis zum 30. November
 C  c vom 01. Oktober bis zum 28. Februar

6.049 Welche Köderfische dürfen an offenen Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein verwendet  
 werden?

 A  c nur tote Köderfische der heimischen Arten und Teile davon
 B  c tote Fische aller in Schleswig-Holstein gefangenen Arten
 C  c Köderfische dürfen weder lebend noch tot verwendet werden

6.050 Welches Dokument kann in Schleswig-Holstein zur Ausstellung eines Fischereischeins führen?

 A  c  das Zeugnis über die bestandene Fischereischeinprüfung
 B  c eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des örtlichen Fischereivereins
 C  c eine Bestätigung über den erfolgreichen Besuch eines Fischereischeinlehrgangs
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6.051 Welche Fanggeräte dürfen Freizeitfischer in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein als der  
 Handangel gleichstehend benutzen?

 A  c  als Handangel gilt jedes Rutenangelgerät, die Pödderangel, Senknetze bis zur Größe von einem Quadratmeter  
   und Schiebehamen bis zwei Meter Breite
 B  c Freizeitfischer dürfen ausschließlich Handangeln in Form von Rutenangelgeräten jeder Art zum Fischfang  
   verwenden
 C  c der Handangel gleichgestellt sind Aalscheren sowie Speere zum Stechen von Plattfischen

6.052 Für welchen Zeitraum wird der Fischereischein in Schleswig-Holstein erteilt?

 A  c  für 12 Jahre
 B  c auf Lebenszeit
 C  c für 1 Jahr

6.053 Darf man mit Elektrofischereigeräten Fische fangen?

 A  c ja, aber nur in Binnengewässern
 B  c ja, zur Reduktion verbutteter Fischbestände
 C  c die Elektrofischerei darf nur mit Genehmigung der oberen Fischereibehörde ausgeübt werden

6.054 Welche Pflicht haben die Fischereiberechtigten gemäß Landesfischereigesetz?

 A  c im Gewässer eine artenreiche, gesunde Gewässerfauna aufzubauen und zu erhalten
 B  c  im Rahmen der Hege eine artenreiche heimische Gewässerflora aufzubauen und zu schützen
 C  c im Rahmen der Hege die Gewässerfauna und -flora in und am Gewässer zu schonen und zu schützen

6.055 Welche Einschränkungen bestehen für den freien Fischfang in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins?

 A  c die Muschelfischerei und die Bereiche, in denen selbstständige Fischereirechte bestehen, sind ausgenommen
 B  c beim freien Fischfang dürfen nur mit Naturködern beköderte Rutenangelgeräte sowie Schiebehamen beliebi- 
   ger Breite verwendet werden
 C  c beim freien Fischfang ist lediglich die Verwendung von stechenden, reißenden und klemmenden Fanggeräten 
   sowie von feststehenden Haken verboten

6.056 Innerhalb welcher Frist sind neu abgeschlossene oder geänderte Fischereipachtverträge der oberen Fischerei- 
 behörde zur Genehmigung vorzulegen?

 A  c innerhalb einer Woche
 B  c innerhalb von zwei Wochen
 C  c innerhalb eines Monats

6.057 Das Landesfischereigesetz regelt den Zugang zum Gewässer und das Uferbetretungsrecht. Welche Aussage  
 ist zutreffend?

 A  c das Betreten und Benutzen zum Zweck der Ausübung der Fischerei geschehen auf eigene Gefahr, auf die  
   Tier- und Pflanzenwelt ist Rücksicht zu nehmen
 B  c das Uferbetretungsrecht erstreckt sich auch auf gewerbliche Anlagen mit Ausnahme von Campingplätzen
 C  c  öffentlich-rechtliche Beschränkungen zum Betreten von Schifffahrtsanlagen und Wasserbauwerken stehen 
   dem Uferbetretungsrecht nicht entgegen

6.058 Wie lange darf sich der Fischereiberechtigte Fische aneignen, die nach Rückgang einer Überflutung in Vertie- 
 fungen ohne Verbindung zum Fischwasser zurückgeblieben sind?

 A  c zwei Wochen
 B  c zehn Tage
 C  c eine Woche

6.059 Fische werden widerrechtlich in einem ablassbaren Fischteich (einem geschlossenen Privatgewässer) gefangen.  
 Welche Aussage trifft zu?

 A  c das ist Fischwilderei
 B  c das ist Diebstahl
 C  c das ist  Unterschlagung

6.060 Wo werden in Schleswig-Holstein die Fischereischeine ausgestellt?

 A  c  bei den Landesfischereiverbänden
 B  c bei der örtlich zuständigen Ordnungsbehörde
 C  c beim Fischereiberechtigten oder Fischereipächter
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6.061 Welche Maßnahme ist gemäß Landesfischereigesetz aus Tierschutzgründen verboten?

 A  c  vom Fischereiberechtigten organisierte Gemeinschaftsfischen
 B  c Aussetzen von Fischen in fangfähiger Größe zum alsbaldigen Wiederfang mit der Handangel
 C  c die Verwendung lebender Köder

6.062 Welchen Personen kann in Schleswig-Holstein ein Fischereischein erteilt werden?

 A  c  Personen, die ihre alleinige oder ihre Hauptwohnung in Schleswig-Holstein oder außerhalb der 
   Bundesrepublik Deutschland haben
 B  c ausschließlich Personen, die ihre alleinige oder ihre Hauptwohnung in Schleswig-Holstein haben
 C  c Personen, denen mindestens fünfmal in Schleswig-Holstein ein Urlauberfischereischein erteilt wurde

6.063 Darf auf überfluteten Grundstücken der Fischfang ausgeübt werden?

 A  c ja, denn dort stehen die Hechte im Frühjahr
 B  c nein, auf überfluteten Grundstücken ist jeglicher Fischfang verboten
 C  c ja, der Fischfang durch den Fischereiberechtigten oder Fischereipächter ist zulässig

6.064 Welches Mindestmaß gilt für den Lachs in den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 55 cm
 B  c 60 cm
 C  c 65 cm

6.065 Zu welchem Zweck dürfen Setzkescher verwendet werden?

 A  c zur Frischhaltung des Fangs als Lebensmittel
 B  c zur Lebendhälterung gefangener Fische, um diese je nach Qualität folgender Fänge dann doch  
   zurückzusetzen
 C  c zum Hältern gefangener Fische im Fanggewässer, soweit dies auf die notwendige Dauer beschränkt 
   wird und längstens zwei Tage andauert

6.066 Wer darf für den Eigenbedarf Wattwürmer graben oder mit der Hand spülen?

 A  c jedermann
 B  c wer einen gültigen Fischereischein besitzt
 C  c niemand

6.067 Welches Mindestmaß hat die Finte in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 27 cm
 B  c 35 cm
 C  c 30 cm

6.068 Welche Schonzeit gilt für das Bachneunauge in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c ganzjährig
 B  c vom 01. Januar bis zum 1. März
 C  c vom 01. Juli bis zum 15. Oktober

6.069 Ist die Eisfischerei auf Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein erlaubt?

 A  c nein, das ist zu gefährlich
 B  c ja, aber nicht an Sonn- und Feiertagen
 C  c ja, die Löcher müssen aber vom Verursacher deutlich gekennzeichnet werden

6.070 Was ist eine Artenschonzeit?

 A  c ein Zeitraum, in dem z. B. eine Fischart nicht gefangen werden darf
 B  c ein Zeitraum, in dem man Vogelarten nicht stören darf
 C  c ein Zeitraum, in dem der Fischfang für alle Arten verboten ist
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6.071 Welche Wassertiere sind neben den zoologisch zu den Fischen zählenden Tieren ebenfalls Gegen- 
 stände des schleswig-holsteinischen Fischereirechts?

 A  c Wasser- und Sumpfschildkröten
 B  c Wasserfrösche
 C  c Neunaugen

6.072 Darf man in Schleswig-Holstein mit lebendem Köderfisch angeln?

 A  c  ja, aber nur mit Erlaubnis des Fischereiberechtigten
 B  c nein
 C  c ja, aber nur mit im Fischwasser gefangenen heimischen und keiner Schonbestimmung unterliegen- 
   den Fischen

6.073 Müssen ausgelegte Handangeln vom Fischereiausübenden ständig beaufsichtigt werden?

 A  c ja, das schreibt das Fischereirecht vor
 B  c nein, die Fische beißen besser, wenn der Angler sich weit von den Angeln entfernt
 C  c nein, aber das ist vernünftig, damit die Angeln nicht gestohlen werden

6.074 Wie ist ein untermaßiger Fisch in Schleswig-Holstein zu behandeln?

 A  c nur zurücksetzen, wenn der Fisch überlebensfähig ist
 B  c nicht überlebensfähige Fische tierschutzgerecht töten und im eigenen Haushalt verwerten
 C  c solche Fische nach guter fachlicher Praxis vom Fanggerät befreien und unverzüglich unverletzt,  
   verletzt oder tot in das Fanggewässer zurücksetzen

6.075 Kann in Schleswig-Holstein ein Fischereischein auch vor Vollendung des 12. Lebensjahres ausge- 
 stellt werden?

 A  c ja, bei Nachweis besonderer Kenntnisse
 B  c ja, wenn bei der Ausstellung ein Erwachsener anwesend ist
 C  c nein

6.076 Dürfen genetisch veränderte Fische in der freien Natur als Besatzmaterial verwendet werden?

 A  c ja, solche Fische sind besonders schnellwüchsig
 B  c ja, wenn der Nachweis erbracht ist, dass diese Fische sich erfolgreich fortpflanzen
 C  c nein

6.077 Was hat nach dem Anlanden eines maßigen zur Verwertung bestimmten Fisches zu geschehen?

 A  c wiegen, danach Angelhaken entfernen, betäuben und töten
 B  c Angelhaken entfernen, danach betäuben, töten und wiegen
 C  c  betäuben, töten, danach Angelhaken entfernen oder den Fisch längstens bis zum Ende des Fang- 
   tags hältern

6.078 Wie muss ein Setzkescher beschaffen sein?

 A  c vorgeschrieben ist nur, dass Setzkescher aus knotenlosem textilem Material bestehen müssen
 B  c vorgeschrieben ist knotenloses textiles Material, eine Länge von mindestens 2,50 Metern und ein  
   Ringdurchmesser von mindestens 0,60 Metern
 C  c vorgeschrieben ist knotenloses textiles Material, eine Länge von mindestens 3,50 Metern und ein  
   Ringdurchmesser von mindestens 0,50 Metern

6.079 Welches Mindestmaß gilt für den Hecht in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c 60 cm
 B  c 45 cm
 C  c 50 cm

6.080 Welche Schonzeit gilt für die Quappe in den Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c  vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember
 B  c vom 1. Januar bis zum 28. Februar
 C  c vom 1. Mai bis zum 31. Juli
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6.081 Was schreibt die Binnenfischereiverordnung für den Besatz mit Fischen in offenen Binnengewäs- 
 sern Schleswig-Holsteins vor?

 A  c  mit Fischarten, für die ein Mindestmaß vorgeschrieben ist, darf Besatz nur erfolgen, wenn die Be- 
   satzfische das Mindestmaß erreicht haben
 B  c mit Fischarten, für die ein Mindestmaß vorgeschrieben ist, darf Besatz nur erfolgen, wenn die Fische 
   das Mindestmaß bis zum Ende der Schonzeit erreichen werden
 C  c mit Fischarten, für die ein Mindestmaß vorgeschrieben ist, darf Besatz nur erfolgen, wenn die Fische  
   das Mindestmaß noch nicht erreicht haben

6.082 Muss der Fischereiberechtigte Aufzeichnungen über Ort und Datum der Besatzmaßnahmen in offe- 
 nen und geschlossenen Binnengewässern des Landes Schleswig-Holstein führen?

 A  c  ja, über Art, Alter, Menge und Herkunft der Besatzfische
 B  c ja, nur über Art und Menge der eingesetzten Fische
 C  c ja, nur über Art und Herkunft der eingesetzten Fische

6.083 Benötigt der Fischer einen besonderen Sachkundenachweis zum Töten von Fischen?

 A  c ja, er wird bei der Fischereibehörde erworben
 B  c nein, der gültige Fischereischein reicht dafür aus
 C  c ja, die Prüfung kann man bei der Volkshochschule ablegen

6.084 Muss ein Fischereipächter in Schleswig-Holstein einen gültigen Fischereischein besitzen?

 A  c nur zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (Pachtvertrag)
 B  c ja
 C  c nein

6.085 Welche Gewässerbereiche zählen zu den Küstengewässern des Landes Schleswig-Holstein?

 A  c Nord- und Ostsee in einem Streifen von 1 Kilometer zur Uferlinie
 B  c die außerhalb der Hoheitsgewässer liegenden Bereiche der Nord- und Ostsee
 C  c die innerhalb der Landesgrenzen liegenden Bereiche der Nord- und Ostsee

6.086 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig z. B. ein nicht zugelassenes Fanggerät  
 verwendet. Das kann geahndet werden mit einer Geldbuße bis zu

 A  c 25.000 Euro
 B  c 20.000 Euro
 C  c   2.500 Euro

6.087 Wer darf in den Küstengewässern Schleswig-Holsteins Langleinen benutzen?

 A  c jeder, ein Fischereischein ist dafür nicht erforderlich
 B  c Langleinen sind der Erwerbsfischerei vorbehalten
 C  c  jeder Inhaber eines gültigen Fischereischeins

6.088 Warum unterscheidet man zwischen „offenen“ und „geschlossenen“ Gewässern?

 A  c auf geschlossenen Gewässern dürfen keine Boote fahren
 B  c eine Hegepflicht besteht nur für offene Binnengewässer
 C  c an offenen Gewässern darf kein Fischbesatz erfolgen

6.089 Wer begeht Fischwilderei?

 A  c nur, wer Fische in der Schonzeit fängt
 B  c wer in einem Gewässer unter Verletzung fremden Fischereirechts fischt
 C  c wer in einem Gewässer fischt, ohne seinen Fischereischein mitzuführen

6.090 Wer ist für die Erfüllung der gesetzlichen Hegepflicht am Gewässer zuständig?

 A  c  jeder einzelne Angler (Erlaubnisscheininhaber)
 B  c der Fischereiberechtigte oder Fischereiausübungsberechtigte
 C  c die obere Fischereibehörde
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6.091 Der Inhaber eines Fischereierlaubnisscheins fischt ohne seinen gültigen Fischereischein mitzufüh- 
 ren. Darf er das?

 A  c  nein
 B  c ja, er muss den gültigen Fischereischein aber bei der Ausstellung des Fischereierlaubnisscheins 
   vorlegen
 C  c ja, er muss nur einen gültigen Fischereischein besitzen, mit sich führen muss er lediglich den Fischerei- 
   erlaubnisschein

6.092 In wessen Eigentum stehen wildlebende Fische in offenen Binnengewässern?

 A  c  sie sind herrenlos; erst mit dem Fang können wildlebende Fische Eigentum werden
 B  c sie sind und bleiben herrenlos; man darf gefangene Fische trotzdem mitnehmen
 C  c die Fische in offenen Binnengewässern stehen im Eigentum des Fischereiberechtigten, in Küsten- 
   gewässern sind sie herrenlos

6.093 Unterliegt das Einbringen von Lockfutter (Anfüttern) in ein Gewässer rechtlichen Beschränkungen?

 A  c nein, da bestehen rechtlich keine Beschränkungen
 B  c ja, jedes Anfüttern ist genehmigungspflichtig
 C  c ja, wenn nachteilige Auswirkungen auf die Wasserqualität zu erwarten sind

6.094 Was ist ein selbstständiges Fischereirecht?

 A  c ein Fischereirecht, das einem anderen als dem jeweiligen Gewässereigentümer zusteht
 B  c ein Fischereirecht, das mit einem Erlaubnisschein übertragen wird
 C  c ein Fischereirecht, das nur durch Berufsfischer ausgeübt werden darf

6.095 Darf der Fischereiberechtigte oder Fischereipächter von sich aus im Fischereierlaubnisschein die 
 rechtlich festgelegten Mindestmaße erhöhen?

 A  c nein
 B  c ja, mit einem vom fischereilichen Hegeziel gerechtfertigten Grund
 C  c ja, aber nur um maximal fünf Zentimeter

6.096 Welche Fischfangmethode ist in Schleswig-Holstein verboten?

 A  c die Ausübung des Fischfangs unter Verwendung des elektrischen Stroms
 B  c die Verwendung von Aalschnüren in Küstengewässern
 C  c die Verwendung von mit Fischen beköderten Langleinen in Küstengewässern

6.097 In welchen Gewässern besteht eine gesetzliche Hegepflicht?

 A  c in Küstengewässern
 B  c in Fließgewässern und Seen
 C  c  in allen offenen Binnengewässern sowie privaten Kleingewässern

6.098 Dürfen Taucher in Deutschland zum Fischfang Harpunen verwenden?

 A  c nein
 B  c ja, mit gültigem Fischereischein und nur in Küstengewässern
 C  c ja, mit Fischereischein und Erlaubnisschein in Binnengewässern

6.099 Dürfen Eingeweide geschlachteter Fische ins Gewässer geworfen werden?

 A  c ja, sie werden von Raubfischen als Nahrung aufgenommen
 B  c ja, dadurch wird der Nährstoffgehalt des Wassers angereichert
 C  c nein, sie sind Abfall und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden

6.100 Ein Angler fischt unbefugt in einem Bach, hat aber noch nichts gefangen. Liegt eine Straftat vor?

 A  c  ja, denn das Auswerfen der fangfertigen Angel ins Fischwasser ist bereits strafbar
 B  c nein, weil er seine Fertigkeit im Fischen testen wollte
 C  c nein, erst dann, wenn er einen Fisch gefangen hat

Prüfungsfragen VI - Gesetzeskunde
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Informationen über die Prüfung

Die Fischereischeinprüfung setzt sich aus den Sachgebieten Allgemeine Fischkunde, 
Spezielle Fischkunde, Gewässerkunde und Fischhege, Tier-, Natur- und Umweltschutz, 
Gerätekunde und Gesetzeskunde zusammen.

Aus diesen Gebieten sind 600 Fragen zusammengestellt worden, 100 zu jedem Sach-
gebiet.

Jeder Prüfling erhält 60 Fragen, je 10 Fragen aus jedem Sachgebiet.

Jeder Prüfling erhält andere Fragen.

Wenn der Prüfling insgesamt 45 Fragen und mindestens 6 Fragen aus jedem Sachge-
biet richtig beantwortet hat, ist die Prüfung bestanden. Damit Sie die Prüfung erfolgreich 
bestehen, ist es wichtig, dass Sie an einem Vorbereitungslehrgang teilnehmen und den 
Unterricht aufmerksam verfolgen.

Zusätzlich empfehlen wir unser E-Learning zur „Fischereischeinprüfung Schleswig-Hol-
stein“, das wir in Zusammenarbeit mit der Heintges Lehr- und Lernsystem GmbH ent-
wickelt haben.

Nachdem Sie die Prüfung bestanden haben, erhalten Sie auf dem Postweg ein Prü-
fungszeugnis vom Anglerverband-SH. Das Prüfungszeugnis legen Sie bei Ihrer zustän-
digen Ordnungsbehörde vor. Dann kann Ihnen dort Ihr amtlicher Jahresfischereischein 
ausgestellt werden.

Wir empfehlen Ihnen von Ihrem Prüfungszeugnis eine Kopie anzufertigen und sicher 
aufzubewahren.

Anglerverband-SH


